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Beschlußempfehlung und Bericht*) 
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) 

zu dem Antrag des Bundesministeriums der Finanzen 
— Drucksachen 12/6544, 13/725 Nr. 77 — 

Entlastung der Bundesregierung für das Haushaltsjahr 1992 
— Vorlage der Haushalts- und Vermögensrechnung des Bundes 
(Jahresrechnung 1992) — 

sowie zu der Unterrichtung durch den Bundesrechnungshof 
— Drucksache 12/8490 — 

Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 1994 zur Haushalt- 
und Wirtschaftsführung (einschließlich der Feststellungen 
zur Jahresrechnung des Bundes 1992) 

A. Problem 

1. Der Bundesminister der Finanzen hat gemäß Artikel 114 Abs. 1 
des Grundgesetzes (GG) und § 114 Abs. 1 der Bundeshaus-
haltsordnung (BHO) die Haushalts- und Vermögensrechnung 
des Bundes für das Haushaltsjahr 1992 dem Deutschen Bun-
destag und dem Bundesrat vorgelegt. 

— BT-Drucksache 12/6544, BR-Drucksache 963/93 — 

Er  hat gebeten, eine Entscheidung über die Entlastung der 
Bundesregierung herbeizuführen. 

2. Der Bundesrechnungshof hat die vorgelegte Rechnung sowie 
die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts-
und Wirtschaftsführung der Bundesregierung gemäß Artikel 
114 Abs. 2 Satz 2 GG und § 97 Abs. 1 BHO geprüft und seine 

*) In der Ursprungsdrucksache vom 30. November 1995 fehlt der Bericht (Seiten 4 bis 83). 
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Bemerkungen 1994 dem Deutschen Bundestag und dem Bun-
desrat zugeleitet. 

— BT-Drucksache 12/8490, BR-Drucksache 865/94 —

3. Der Bundesrat hat der Bundesregierung die Entlastung bereits 
erteilt. 

— BR-Drucksache 864/95 (Beschluß) — 

B. Lösung 

Der Deutsche Bundestag erteilt der Bundesregierung gemäß Arti-
kel 114 Abs. 1 GG in Verbindung mit § 114 BHO für das Haus-
haltsjahr 1992 ebenfalls Entlastung. 

Die Bundesregierung wird zugleich aufgefordert, den Feststel-
lungen des Haushaltsausschusses Rechnung zu tragen und unter 
Berücksichtigung seiner Entscheidung Maßnahmen zur Steige-
rung der Wirtschaftlichkeit in die Wege zu leiten. 

Der Ausschuß spricht die Erwartung aus, daß die Bundesregie-
rung alle Berichtspflichten fristgerecht erfüllt, um eine zeitnahe 
Verwertung der Ergebnisse bei den Haushaltsberatungen zu er-
möglichen. 

Bundesregierung und Bundesrechnungshof werden gebeten, 
den Haushaltsausschuß laufend über solche Prüfungsergebnisse 
zu unterrichten, die zu gesetzgeberischen Maßnahmen geführt 
haben oder für anstehende Gesetzesvorhaben von Bedeutung 
sind. 

Einstimmigkeit im Ausschuß 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Der Bundesregierung wird gemäß Artikel 114 GG in Verbin-
dung mit § 114 BHO 

a) aufgrund des Antrags des Bundesministers der Finanzen 
(Drucksache 12/6544) 

und 

b) der Bemerkungen des Bundesrechnungshofes (Drucksache 
12/8490) 

die Entlastung für das Haushaltsjahr 1992 erteilt. 

Die Entlastung umfaßt auch die Rechnung der Sondervermö-
gen des Bundes, für die kein abweichendes Entlastungsver-
fahren vorgesehen ist. 

2. Die Vierteljahresübersichten zu den über- und außerplanmä-
ßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 1992 — Drucksachen 12/ 
2647, 12/3214, 12/4028 und 12/4578 — werden für erledigt er-
klärt. 

3. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

a) bei der Aufstellung und Ausführung der Bundeshaushalts-
pläne die Feststellungen des Haushaltsausschusses zu be-
folgen, 

b) Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit unter 
Berücksichtigung der Entscheidungen des Ausschusses 
einzuleiten, 

c) die Berichtspflichten fristgerecht zu erfüllen, damit eine 
zeitnahe Verwertung der Ergebnisse bei den Haushaltsbe-
ratungen gewährleistet ist. 

Bonn, den 29. November 1995 

Der Haushaltsausschuß 

Helmut Wieczorek (Duisburg) 

Vorsitzender 

Dieter Pützhofen 

Berichterstatter 

Adolf Roth (Gießen) 

Berichterstatter 
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Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses 

A. Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 

I. Prüftätigkeit 
des Bundesrechnungshofes 

Zu Bemerkung Nummer 1 

Vorbemerkung 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß Institutionen, 
die öffentliches Geld erhalten, sich im Rahmen der 
Finanzkontrolle überprüfen lassen müssen. Gerade 
gegenüber Institutionen, die Zuschüsse in Milliar-
denhöhe erhalten, ist eine öffentliche Kontrolle drin-
gend erforderlich. Befürwortet werden deshalb weit-
reichende Prüfungsrechte gegenüber den allgemei-
nen Ortskrankenkassen und gegenüber der Deut-
schen Bahn AG. 

Bedauert wurde, daß es in der vergangenen Wahlpe-
riode nicht gelungen war, ein umfassendes Kontroll-
recht gegenüber der Deutschen Bahn AG gesetzlich 
festzulegen. Nach Auffassung des Ausschusses muß 
deshalb gewährleistet sein, daß im Rahmen der Zu-
wendungsprüfung eine weitreichende Finanzkon-
trolle durchgeführt wird. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustimmend 
zur Kenntnis. 

2. Er bedauert, daß dem Bundesrechnungshof Erhe-
bungsrechte bei Krankenkassen, die die Beiträge 
für die Rentenversicherungsträger und die Bun-
desanstalt für Arbeit einziehen, bestritten werden, 
und unterstützt die Bemühungen des Bundesrech-
nungshofes zur Durchsetzung seiner Erhebungs-
rechte. 

Zu Bemerkung Nummer 2 

Feststellungen zur Haushalts- und 
Vermögensrechnung des Bundes für das 
Haushaltsjahr 1992 

Der Ausschuß hatte sich im Rahmen dieser Berner

-

kung befaßt mit 

— den über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die 
künftig einfacher zu kontrollieren sind, 

— mit den Bundesbetrieben gemäß § 26 BHO. 

I. Zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben 

1. In der Vergangenheit hatte sich der Ausschuß für 
die Einführung eines automatisierten Verfahrens 
(HKR-Verfahren) eingesetzt. Seit kurzem ist die-
ses eingeführt, so daß über- und außerplanmäßige 
Ausgaben nicht mehr „aus Versehen" geleistet 
werden können. Sobald Geld verausgabt werden 
soll, das vom Haushaltsausschuß nicht bewilligt 
worden ist, erteilt das automatisierte Verfahren 
die Antwort, daß keine Mittel vorhanden sind. 
Werden gleichwohl Auszahlungen veranlaßt, so 
ist dies nur möglich, indem die betreffenden Per-
sonen sich bewußt über die fehlenden Haushalts-
mittel hinwegsetzen. 

Der Bundesrechnungshof hat daraus die Konse-
quenz gezogen, daß bei jeder über- und außer-
planmäßigen Ausgabe, die vom Bundesministeri-
um der Finanzen nicht genehmigt worden ist und 
die nicht durch eine nachgewiesene Eilbedürftig-
keit gerechtfertigt ist, bewußt gegen das Haus-
haltsmittelbewilligungsrecht des Parlamentes ver-
stoßen wurde. Er forde rt , jede nicht nachweislich 
gerechtfertigte über- und außerplanmäßige Aus-
gabe dienstrechtlich zu überprüfen. 

2. Der Ausschuß hat diese Grundsätze für berechtigt 
angesehen. Er hat zugleich ausdrücklich aner-
kannt, daß es Fälle geben kann, in denen über- 

3.

und außerplanmäßige Ausgaben dringend erfor-
derlich sind. Unabweisbar notwendige Zahlungen 
des Staates dürfen nicht mit der Begründung ab-
gelehnt werden, daß kein öffentliches Geld mehr 
zur Verfügung steht. Die Forderung auf Durchfüh-
rung einer dienstrechtlichen Überprüfung er-
streckt sich somit nur auf die Fälle, in denen nicht 
genehmigte Auszahlungen ohne Notwendigkeit 
geleistet worden sind. 

II. Bundesbetriebe gemäß § 26 BHO 

1. Der Ausschuß hat einen Bericht darüber verlangt, 
in welchem Umfang Bundesbetriebe nach § 26 
BHO privatisiert werden können. 

Der Bericht ist zu dem Ergebnis gekommen, daß 
die Maschinenzentrale „Kiel Wik" privatisiert 
werden kann. In der Vergangenheit hatte sich das 
Bundesministerium der Verteidigung, auf dessen 
Gelände das Unternehmen liegt, gegen eine Pri-
vatisierung gewandt. 

Außerdem wurde festgestellt, daß das „Westver

-

mögen", das bisher in Form eines Bundesbetrie- 
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bes geführt wurde, rechtlich gesehen kein „Bun-
desbetrieb im Sinne des § 26 BHO" ist. Der betref-
fende Bereich wird künftig in Form eines „Sonder-
vermögens" geführt. 

Weitergehend hat das Bundesministerium der 
Finanzen dem Ausschuß folgendes mitgeteilt: 

1. Die Wasserwerke Oerbke und die Wirtschafts-
betriebe Meppen dienen militärischen Zwek-
ken oder sind angesiedelt auf Schießplätzen 
und Erprobungsplätzen für Waffen. Die Gebie-
te unterliegen strengen Sicherheitsvorschriften, 
so daß nur öffentliche Bedienstete Zugang zu 
diesem Gebiet haben dürfen. 

Beide Betriebe müssen weitgehend auf die Be-
lange der Bundeswehr Rücksicht nehmen. Bei 
einer Privatisierung wären Interessenkonflikte 
vorprogrammiert. 

2. Eine Reihe von Kantinen, die in der Form eines 
Bundesbetriebes geführt werden, können nach 
Angaben des Berichtes deshalb nicht privati-
siert werden, 

— weil sie keinen Gewinn abwerfen 

oder 

— weil die Privatunternehmer die günstigen 
Preise nicht halten können. 

Ein Kantinenbetrieb wurde verpachtet, je-
doch hat sich der Bund verpflichtet, die lau-
fenden Kosten (Miete, Energie, Heizung, 
Wasser) zu übernehmen. 

3. Die „Kleiderkasse der Bundeswehr" muß nach 
Angaben des Berichtes deshalb beibehalten 
werden, weil sie die Soldaten erheblich billiger 
mit Kleidung ausstatten kann, als der Versand-
handel. 

Der Ausschuß hat es begrüßt, daß aufgrund seiner 
Berichtspflicht ein Bundesbetrieb privatisiert wer-
den soll. 

Zu Bemerkung Nummer 3 

Feststellung zur finanzwirtschaftlichen 
Entwicklung des Bundes 

Der Ausschuß hat sich ausführlich befaßt 

— mit der Kreditobergrenze des Artikels 115 GG 

und 

— mit der Höhe der Staatsverschuldung. 

I. Zur Vorschrift des Artikels 115 GG 

Nach Artikel 115 Abs. 1 GG darf die Neuverschul-
dung in der Regel nicht höher sein als die Summe der 
Investitionen. Der Gesetzgeber hat auf diese Weise 
sicherstellen wollen, daß der Bund nur dann Schul-
den macht, wenn er dafür ein Investitionsobjekt als 
Gegenleistung erhält. 

Der Bundesrechnungshof hat in seiner Bemerkung 
darauf hingewiesen, daß für das Jahr 1993 zwar ein 
Haushalt beschlossen wurde, bei dem die Neuver-
schuldung nicht höher ist als die Summe der Investi-
tionen. Bei der Ausführung des Haushaltsplans wur-
de die Kreditobergrenze des Artikels 115 GG jedoch 
überschritten. 

Im Entlastungsverfahren wird der Bundesminister 
der Finanzen deshalb detailliert dazu Stellung neh-
men, warum die Neuverschuldung im Haushaltsvoll-
zug höher war als die Summe der Investitionen. Das 
Parlament kann auf diese Weise überprüfen, ob das 
Ministerium die bei der Haushaltsaufstellung festge-
legten Grenzen zulässigerweise überschritten hat. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

Der Ausschuß stellt fest, daß sich der Bundesminister 
der Finanzen bereit erklärt hat, im Entlastungsver-
fahren Stellung zu nehmen, wenn die Kreditober-
grenze im Haushaltsvollzug überschritten wird. Des-
halb wird die Bemerkung zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

II. Zur Gesamtverschuldung des Bundes 

Nach der Bemerkung des Bundesrechnungshofes be-
tragen die Schulden des Bundes Ende 1994 ca. 
1,38 Bill. DM. 726,8 Mrd. DM entfallen davon auf den 
Bund, 429 Mrd. DM auf seine Sondervermögen, 
225 Mrd. DM auf die Treuhandanstalt. Der Bundes-
rechnungshof weist darauf hin, daß die Zinslastquote 
im Jahre 1995 eine Größenordnung von 19 % errei-
chen wird, die Zins-Steuer-Quote werde dann bei 
24 % liegen. Seinen Berechnungen nach muß der 
Bund im Jahre 1997 über 100 Mrd. DM an Zinsen 
zahlen. 

Der Ausschuß hat festgestellt, daß die mehrjährige 
Finanzplanung des Bundes von einer erheblich ge-
ringeren Neuverschuldung ausgeht. Die Zahlenan-
gaben sind jedoch noch mit einem Risiko behaftet, 
weil die Unternehmensteuerreform noch nicht reali-
siert ist. 

Der Ausschuß halt es auch künftig für notwendig, 
daß der Bundesrechnungshof auf die Gefahren stei-
gender Staatsverschuldung hinweist. Kein anderer 
als der mit richterlicher Unabhängigkeit ausgestatte-
te Bundesrechnungshof verfügt über eine so weitrei-
chende Bewertungsneutralität. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

Der Ausschuß nimmt die in der Vorbemerkung ge-
machten Ausführungen zur Staatsverschuldung zu-
stimmend zur Kenntnis. 
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Besondere Prüfungsergebnisse 

Bundeskanzleramt — 

Einzelplan 04 

Zu Prüfbemerkung Nummer 4 

Informationsverarbeitung beim Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung 

Der Bundesrechnungshof hatte zwei verschiedene 
Sachverhalte beanstandet: 

I. Sicherheit der Informationstechnik 

1. Das Presse- und Informationsamt betreibt ein Da-
tenverarbeitungssystem, auf das zahlreiche Bun-
desbehörden und verschiedene Länderparlamen-
te zurückgreifen. Der Bundesrechnungshof hat 
festgestellt, 

— daß die vorhandenen Daten nicht gegen unbe-
fugtes Einwirken von außen geschützt sind, 
daß die Daten von Dritten mitgelesen, ver-
fälscht und sogar zum Absturz gebracht wer-
den können, 

— daß es keine Katastrophenschutzpläne gibt, 
falls das Rechensystem ausgeschaltet oder ver-
fälscht wird. 

2. Das Presse- und Informationsamt hat die Bean-
standungen im wesentlichen anerkannt. Teilweise 
hat es bereits für Abhilfe gesorgt. Die Forderung 
des Bundesrechnungshofes, ein Katastrophen

-

Schutzprogramm zu erstellen, wurde vom Presse- 
und Informationsamt wegen zu hoher Kosten nicht 
als zweckmäßig angesehen. 

3. Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß solch 
ein Programm nur dann installiert werden sollte, 
wenn der zusätzliche Nutzen die Zusatzkosten 
rechtfertigt. Aufwendige Sicherheitsmaßnahmen 
zur Sicherung relativ unbedeutender und jeder-
zeit wiederbeschaffbarer Daten hält er für nicht 
erforderlich. 

Der Ausschuß hat den Bundesrechnungshof und 
das Presse- und Informationsamt daher aufgefor-
dert, gemeinsam die Kosten für dieses Projekt zu 
ermitteln. 

II. PARLAKOM des Presse- und Informationsamtes 
der Bundesregierung 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
das Presse- und Informationsamt einen Großrech-
ner zum Preis von 1,07 Mio. DM erworben hat. Das 
Informationssystem wurde nur von wenigen Ab-
geordneten genutzt. Der Bundesrechnungshof 
wies darauf hin, daß 1,07 Mio. DM unnötigerweise 
ausgegeben worden sind. 

2. Das Presse- und Informationsamt der Bundesre-
gierung hat den Großrechner mittlerweile veräu-
ßert . Die Anlage wird nicht weiterbetrieben. Es 

hat die Beanstandung des Bundesrechnungshofes 
nachträglich gesehen, als berechtigt anerkannt. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Beanstan-
dung des Bundesrechnungshofes gerechtfertigt 
ist. 

Zugleich ist der Ausschuß der Auffassung, daß 
dem Presse-  und  Informationsamt kein Vorwurf 
dafür gemacht werden kann. Die seinerzeit zu-
grunde gelegte Bedarfssituation und die Vorga-
ben des Parlamentes ließen die Anschaffung des 
Großrechners als erforderlich erscheinen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß forde rt  das Presse- und Informa-
tionsamt der Bundesregierung auf, ein mit dem 
Bundesrechnungshof abgestimmtes Konzept 
für Notfallmaßnahmen zu erstellen, die Kosten 
dafür zu ermitteln und das Ergebnis dem Aus-
schuß bis zum 30. Juni 1996 mitzuteilen, damit 
dieser in der Lage ist, sachgerecht zu entschei-
den, ob der zusätzliche Nutzen die zusätzlichen 
Kosten rechtfertigt. 

Hinsichtlich dieses Teils der Beanstandung er-
folgt noch keine abschließende Bewertung 
durch den Ausschuß. 

2. Die übrigen Teile der Bemerkung werden zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. 

Auswärtiges Amt — 

Einzelplan 05 

Zu Prüfbemerkung Nummer 5 

Aufwandsentschädigung im Auswärtigen Dienst 

1. Die Bediensteten des Auswärtigen Amtes erhalten 
eine besondere „Aufwandsentschädigung", die 
sie für Kontakte persönlich-dienstlicher A rt  im 
Ausland verwenden sollen. 50 % bzw. 60 % des 
Beitrages müssen nachweislich für den genannten 
Zweck ausgegeben werden. Der Bundesrech-
nungshof hatte beanstandet, daß bisher nicht 
sachgerecht überprüft wurde, ob die Mittel tat-
sächlich für den vorgegebenen Zweck verwandt 
werden. 

2. Das Auswärtige Amt hat die Beanstandung für be-
rechtigt angesehen. In Höhe von 50 % bzw. 60 % 
soll eine vollständige Überprüfung durch Verwen-
dungsnachweis erfolgen. Es hat eine Richtlinie er-
lassen, die dafür sorgen soll, daß die Mittel künftig 
nur zweckentsprechend verwandt werden. 

3. Der Ausschuß begrüßt, daß das Auswärtige Amt 
aufgrund der Beanstandungen die notwendigen 
Abhilfemaßnahmen eingeleitet hat. Folgender Be-
schluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er erwartet, daß der Bundesminister mit Ein-
führung der neuen Richtlinien über die Auf- 
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wandsentschädigung deren zweckentspre-
chende Verwendung sicherstellt. 

Bundesministerium des Innern — 

Einzelplan 06 

Zu Prüfbemerkung Nummer 6 

Organisation und Durchführung von Dienstreisen 

1. Bundesministerien und große Bundesbehörden 
erhalten bei Hotels und bei Fluglinien teilweise 
erhebliche Preisnachlässe. Der Bundesrechnungs-
hof hatte festgestellt, daß in vielen Bundesbehör-
den die Mitarbeiter ihre Reisen und Unterkunft 
selbst buchen. Nach Preisnachlässen wurde nicht 
gefragt. Die den Ministe rien gegebene „Nachfra-
gemacht" wurde nicht entsprechend ausgeübt. 

2. Aufgrund der Anregung des Bundesrechnungsho-
fes hat eine Verhandlungsgruppe unter Leitung 
des Bundesministeriums des Innern mit Flugge-
sellschaften Verhandlungen geführt und dabei 
wesentlich verbesserte Konditionen erzielt. Viele 
Behörden haben zwischenzeitlich Sonderverein-
barungen mit Hotels getroffen. 

3. Der Ausschuß begrüßt, daß es aufgrund der Be-
merkung bereits zu Einsparungen in nicht uner-
heblichem Umfang gekommen ist. Zwecks Ver-
stärkung öffentlicher Nachfragemacht soll geprüft 
werden, ob zentrale Reisestellen in weitergehen-
dem Umfang eingeschaltet werden können. Der 
Ausschuß hält es für notwendig, die möglichen 
Einsparungen bereits bei der Haushaltsaufstel-
lung zu berücksichtigen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er fordert  die obersten Bundesbehörden auf, ih-
re Bemühungen zur wi rtschaftlichen Gestal-
tung von Dienstreisen fortzusetzen und bis zur 
Vorlage des Haushalts 1996 die Prüfung abzu-
schließen, inwieweit die bei Dienstreisen anfal-
lenden Aufgaben auf private Unternehmen 
(z. B. Reisebüros) oder auch auf „zentrale Reise-
stellen" verlagert werden sollen. 

3. Der Bundesminister der Finanzen wird aufge-
fordert, bereits bei der Aufstellung des Haus-
halts 1996 die Umsetzung der Rabattgewinne 
bei den Reisekostentiteln zu berücksichtigen. 

4. Der Ausschuß erwartet bis zum 1. Oktober 1995 
einen zwischen dem Bundesministerium des 
Innern und dem Bundesministerium der Finan-
zen abgestimmten Bericht, um dieses wichtige 
Anliegen im Rahmen der Haushaltsberatungen 
begleiten zu können. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 7 

Organisation des Bundesausgleichsamtes 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
das Bundesausgleichsamt zu uneffektiv und un-
wirtschaftlich arbeitet. Er hatte darauf hingewie-
sen, daß zu viele Personen in der „allgemeinen 
Verwaltung" des Amtes beschäftigt und daß nur 
sehr wenige Stellen für die eigentliche Auf gaben-
erledigung eingesetzt sind. Die Antragsfrist für 
den Lastenausgleich läuft Ende 1995 ab. Danach 
wird noch weit weniger Personal erforderlich. 
Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes 
kann das Bundesausgleichsamt in eine andere Be-
hörde eingegliedert oder es kann eine Verwal-
tungsgemeinschaft gebildet werden. Der Bundes-
rechnungshof hält es für notwendig, die Liegen-
schaft in Bad Homburg aufzugeben. 

2. Das Bundesministerium des Innern hat die Bean-
standung weitgehend für berechtigt angesehen. 
Es hat zugesagt, 

— daß bei Rückgang der Aufgaben auch das Per-
sonal entsprechend verringert wird, 

— daß sich das Bundesministerium bemühen 
wird, für das Bundesausgleichsamt eine andere 
Liegenschaft im Raum Frankfu rt  zu finden, 

— daß versucht wird, eine Verwaltungsgemein

-

schaft mit einer anderen Behörde zu bilden. 

3. Der Ausschuß hält es für erforderlich, ein Konzept 
zur Anpassung der Organisation und zur Verbes-
serung der Wirtschaftlichkeit zu erstellen. Die Lie-
genschaft in Bad Homburg soll aufgegeben wer-
den.  

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er fordert den Bundesminister auf, ein Konzept 
zur Anpassung der Organisation des Bundes-
ausgleichsamtes zu erstellen und alsbald Maß-
nahmen zur Verbesserung der Wirtschaft-
lichkeit einzuleiten. Der Bundesminister wird 
im Zusammenwirken mit dem Bundesminister 
der Finanzen aufgefordert, darauf hinzuwirken, 
daß die Liegenschaft des Bundesausgleichsam-
tes aufgegeben wird. 

3. Der Ausschuß erwartet einen Bericht bis zum 
1. Oktober 1995. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 8 

Bundesanstalt „Die Deutsche Bibliothek" 

1. Im Rahmen der Wiedervereinigung Deutschlands 
waren die „Deutsche Bibliothek Frankfu rt " und 
die „Deutsche Bücherei Leipzig" zu einer „Bun-
desanstalt mit Sitz in Frankfurt und Leipzig" zu-
sammengeführt worden. Der Bundesrechnungs-
hof hatte beanstandet, daß die neue Anstalt perso-
nell überbesetzt ist. Während es bei der Deutschen 
Bibliothek in Frankfurt bisher nur 323 Stellen gab, 
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arbeitet die neue Anstalt mit mehr als doppelt so 
vielen Mitarbeitern. Nach Auffassung des Bun-
desrechnungshofes können 125 weitere kw-Ver-
merke ausgebracht werden. 

2. Das Bundesministerium des Innern hat die Bean-
standung teilweise anerkannt. Es hält ein Einspar-
potential von 41 Stellen für gegeben. Weitere 21 
Stellen können nach Auffassung des Ministe riums 
„möglicherweise" eingespart werden, doch be-
steht insoweit noch Abklärungsbedarf. Auf 63 
weitere vom Bundesrechnungshof für überflüssig 
gehaltene Stellen kann nach Auffassung des Bun-
desministeriums auf keinen Fall verzichtet wer-
den. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß eine exakte 
Aufgabenverteilung zwischen Leipzig und Frank-
furt  erforderlich ist. Auf die Durchführung nicht 
notwendiger Arbeiten sollte nach Auffassung des 
Ausschusses verzichtet werden. Gemeinsam zwi-
schen Bundesrechnungshof und Ministe rium muß 
abgeklärt werden, welche Aufgaben erforderlich 
sind und auf welche verzichtet werden kann. 

Das zwischen Bundesrechnungshof und Bundes-
ministerium des Innern unbestritten vorhandene 
personelle Einsparpotential ist umgehend durch 
Ausbringung entsprechender kw-Vermerke zu 
realisieren. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er bittet den Bundesminister 

— das anerkannte Einsparungsvolumen von 32 
Stellen durch Ausbringen von kw-Vermer-
ken umgehend zu realisieren, 

— über das Ergebnis der Bedarfsprüfung der in 
Frage stehenden Stellen (Bereiche Verwal-
tung, Deutsches Musikarchiv sowie Abtei-
lungsleiter) und über die Notwendigkeit der 
Stellen für das verbesserte Leistungsprofil 
und die weitergehenden Serviceleistungen 
in Abstimmung mit dem Bundesrechnungs-
hof bis zum 1. Oktober 1995 zu berichten. 

3. Außerdem ist unter Beteiligung des Wissen-
schaftsrates ein Bericht über das Zusammen-
wirken von Bund und Ländern insbesondere 
bei 

— der Sacherschließung 

und 

— der Unterhaltung des deutschen Buch- und 
Schrifttums 

erforderlich. Auch dieser Bericht ist bis zum 
1. Oktober 1995 zu erstellen. 

Bundesministerium der Finanzen — 

Einzelplan 08 

Zu Prüfbemerkung Nummer 9 

Unternehmensbeteiligung und Nebentätigkeiten 
leitender Bediensteter eines Rechenzentrums der 
Bundesfinanzverwaltung 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
leitende Bedienstete eines Rechenzentrums der 
Finanzverwaltung mehrheitlich an zwei, teilweise 
sogar drei privaten Betrieben beteiligt waren. Die 
Hard- und Software bezogen die betreffenden 
Mitarbeiter fast ausschließlich von den Firmen, an 
denen sie beteiligt waren. 

Meist wurden die Produkte freihändig gekauft. 
Teilweise erfolgte zwar auch eine Ausschreibung. 
Nach Feststellung des Bundesrechnungshofes war 
jedoch nicht ausgeschlossen, daß die zu beschaf-
fenden Produkte speziell mit den Merkmalen aus-
geschrieben wurden, die die drei privaten Firmen 
anboten. Selbst bei einer öffentlichen Ausschrei-
bung hatten die drei Firmen deshalb einen unge-
rechtfertigten Wettbewerbsvorteil. 

Drei oder vier Jahre lang hatte sich das Bundes-
ministerium der Finanzen nicht in der Lage gese-
hen, die entsprechenden Nebentätigkeitsgeneh-
migungen zurückzunehmen. Erst im Jahre 1994 
erfolgte der Widerruf. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat mitge-
teilt, daß die vom Bundesrechnungshof kritisierte 
Nebentätigkeit vom Ministerium ursprünglich ge-
nehmigt worden war. Die Genehmigung habe 
aber nicht alle Tätigkeiten abgedeckt. 

Zu einem Schaden habe das Verhalten der drei 
Mitarbeiter nicht geführt. Die Auftragsvergabe 
habe nämlich beim Bundesministerium der Finan-
zen gelegen. Die drei Mitarbeiter hätten die Ent-
scheidungen nur vorbereitet. 

Das Ministerium hat darauf hingewiesen, daß der 
Widerruf der Nebentätigkeitsgenehmigungen 
deshalb relativ lange gedauert hat, weil sich das 
Bundesministerium der Finanzen mit einer Ober-
finanzdirektion abstimmen mußte. Die Zusam-
menarbeit zweier Behörden habe den Entschei-
dungsablauf verlangsamt. 

3. Der Ausschuß hatte in der Vergangenheit wieder-
holt Nebentätigkeitsgenehmigungen dieser Art 
beanstandet. Das Verhalten des Ministeriums 
wurde kritisiert, die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er übt Kritik daran, daß die Nebentätigkeitsge-
nehmigungen nach bekanntgewordener Inter-
essenkollision nicht unmittelbar widerrufen 
wurden. 
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3. Der Minister wird aufgefordert, darauf zu ach-
ten, daß in allen vergleichbaren Fällen Neben-
tätigkeitsgenehmigungen nicht erteilt und be-
stehende Nebentätigkeitsgenehmigungen um-
gehend widerrufen werden. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 10 

Eisenbahnzollstellen für den 
grenzüberschreitenden Güterverkehr 

1. Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
alle Eisenbahngrenzzollstellen geschlossen wer-
den können. Seiner Ansicht nach ist es wirtschaft-
licher, die Prüfung am Absendeort oder am Emp-
fangsort durchzuführen. Das mit Polen abge-
schlossene Abkommen verlange entsprechende 
Grenzzollstellen nicht. 

Die bei einer Schließung der Grenzzollstellen frei 
werdenden Kräfte könnten in anderen Bereichen 
der Zollverwaltung eingesetzt werden, wo sie eine 
wirtschaftlich sinnvollere Tätigkeit ausüben kön-
nen. Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, 
daß an der Grenze kaum noch Waren überprüft 
werden. In der Regel würden dort nur noch Waren 
auf Verlangen der Importeure überprüft. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat die Be-
anstandung nicht anerkannt. Es ist der Auffas-
sung, daß auf die Eisenbahngrenzzollstellen nicht 
verzichtet werden kann. Nach Gemeinschafts-
recht und nationalem Recht sei die Zollverwaltung 
verpflichtet, die Erfassung der Daten unmittelbar 
nach Grenzüberschreitung vorzunehmen. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß Grenzzoll

-

stellen nicht eingerichtet und beibehalten werden 
dürfen, wenn sie von ihrem Aufgabenbereich her 
nicht erforderlich sind. Es war jedoch nicht end-
gültig zu klären, wie hoch der durchschnittliche 
Arbeitsanfall bei den Grenzzollstellen ist. Nicht 
festgestellt werden konnte daher, ob die Grenz-
zollstellen vom Aufgabenbereich her überflüssig 
sind. Entscheidend für den Ausschuß war, ob bei 
einer Schließung der Grenzzollstellen anderweitig 
Personal eingestellt werden muß. 

Da sich der Sachverhalt in der Ausschußsitzung 
nicht näher aufklären ließ, wurde die Bemerkung 
„zur Kenntnis" genommen. Einigkeit bestand dar-
in, daß mit dieser Kenntnisnahme keinerlei Ab-
wertung der Bemerkung verbunden ist. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 11 

Private Mitbenutzung dienstlicher Telefon

-

Endeinrichtungen 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
nicht alle Privatgespräche von öffentlichen Be-
diensteten bezahlt werden müssen. Bei Telefonsy-
stemen, die über eine automatische Telekommu-
nikationsdatenerfassung verfügen, dürfen Be-
dienstete monatlich bis zu 5 DM „freie" Telefon-
gespräche führen. Nach Auffassung des 

Bundesrechnungshofes sollten alle Gespräche be-
zahlt werden. Er hält es für nicht gerechtfertigt, 
Gespräche bis zu einem Betrag von 5 DM gebüh-
renfrei zu lassen. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat die Be-
anstandung nicht anerkannt. Es möchte an seiner 
bisherigen Praxis festhalten. Im Gegenteil: Das 
Bundesministerium hat dem Ausschuß in der Sit-
zung mitgeteilt, daß es sogar eine Freiregelung 
von 10 bis 15 DM monatlich einführen möchte. 

Das Bundesministerium hat aus der Beanstandung 
des Bundesrechnungshofes jedoch insoweit Kon-
sequenzen gezogen, daß es künftig darauf achten 
wird, daß es keine Bundesbereiche mehr gibt, in 
denen Privatgespräche als Dienstgespräche ge-
führt werden können. Automatische Telekommu-
nikationsanlagen sollen in allen Bereichen einge-
führt werden. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß bei allen 
Bundesbehörden schnellstmöglich automatische 
Telekommunikationseinrichtungen eingebaut wer-
den müssen. Es ist nicht zu rechtfertigen, daß in 
erheblichem Umfang Privatgespräche auf Kosten 
des Dienstherren geführt werden. 

Der Ausschuß ist zugleich der Auffassung, daß es 
sachgerecht ist, Privatgespräche im Werte von mo-
natlich 10 bis 15 DM gebührenfrei zu lassen. Auf 
keinen Fall darf der Aufwand der Abrechnung hö-
her sein als die erzielbaren Einnahmen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

Der Ausschuß nimmt die Bemerkung und die Er-
klärung des Bundesministers der Finanzen zu-
stimmend zur Kenntnis. 

Bundesministerium für Wirtschaft — 

Einzelplan 09 

Zu Prüfbemerkung Nummer 12 

Querschnittsprüfung der Ausgaben des Bundes 
für die Beratungshilfen zugunsten der mittel- und 
osteuropäischen und neuen unabhängigen Staaten 

Der Bundesrechnungshof hatte vier verschiedene 
Sachverhalte beanstandet: 

I. Beteiligung von zu vielen Bundesressorts an der 
Aufbauhilfe 

1. Ursprünglich waren 15 Bundesressorts daran be-
teiligt, beim Aufbau der mittel- und osteuropäi-
schen Staaten zu helfen. Auf Vorschlag des Bun-
desrechnungshofes wurde die Zahl auf acht ver-
ringert. Der Bundesrechnungshof hält auch diese 
Anzahl für weit überhöht. Seiner Auffassung nach 
sollten das Bundesministerium für Wirtschaft und 
das Auswärtige Amt allein für die Aufbauförde-
rung zuständig sein. 
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2. Das Bundesministerium für Wi rtschaft hat die Be-
anstandung nicht anerkannt. Es hat darauf hinge-
wiesen, daß die anderen Ressorts über spezifische 
Kenntnisse beim Aufbau der mittel- und osteuro-
päischen Länder verfügen, über die das Bundes-
ministerium nicht verfügt. 

3. Der Ausschuß hat erörtert, ob das Bundesministe-
rium für Wirtschaft oder das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit federführend 
für den Aufbau der mittel- und osteuropäischen 
Staaten zuständig sein soll. Mehrheitlich wurde 
die Zuständigkeit des Bundesministeriums für 
Wirtschaft bejaht. 

Von seiten des Ausschusses wird eine weiterge-
hende Konzentration befürwortet. Der Ausschuß 
hat sich jedoch hinsichtlich der Anzahl der Bun-
desministerien nicht festgelegt. 

II. Mitwirkung des Deutschen Bundestages bei der 
Veranschlagung von Haushaltsmitteln 

1. Der Bundesrechnungshof hält es für erforderlich, 
daß dem Haushaltsausschuß erweiterte Befugnis-
se bei der Mittelvergabe eingeräumt werden. 

2. Das Bundesministerium für Wi rtschaft möchte an 
der bisherigen Praxis festhalten und keine zu kon-
krete Mittelvergabe durch den Haushaltsaus-
schuß festlegen. 

3. Der Rechnungsprüfungsausschuß hat sich in die-
sem Fall einer zuvor gemachten Stellungnahme 
des Haushaltsausschusses angeschlossen. Danach 
ist die parlamentarische Kontrolle bei der Mittel-
vergabe zu verstärken. Dieser Teil der Bemerkung 
wurde für berechtigt angesehen. 

III. Projektdurchführung 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
mit der Durchführung von Förderungsmaßnah-
men oftmals Gesellschaften beauftragt werden, 
die keine Erfahrung besitzen. Nach Auffassung 
des Bundesrechnungshofes sollten die „Kreditan-
stalt für Wiederaufbau" und die „Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit" in weitergehendem 
Maße beauftragt werden. 

2. Das Bundesministerium für Wirtschaft hat darauf 
hingewiesen, daß in Einzelfällen nur die Beauftra-
gung „kleiner Spezialfirmen" möglich ist. Eine 
Börsen- und Kapitalmarktberatung könne bei-
spielsweise nicht durch die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau oder die Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit vorgenommen werden. 

3. Der Ausschuß hat im Ergebnis eine Lösung bejaht, 
die sowohl den Vorstellungen des Bundesrech-
nungshofes als auch den Vorstellungen des Bun-
desministeriums für Wi rtschaft gerecht wird. „In 
der Regel" sollen die im Aufbaugeschäft versierte 
Kreditanstalt für Wiederaufbau und die Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit beauftragt 
werden. Gerade für Spezialfragen sollten in wei

-

tergehendem Umfang jedoch auch kleinere und 
mittelständische Unternehmen eingeschaltet wer-
den. 

IV. Erfolgskontrolle 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
bei den geförderten Objekten keine Erfolgskon-
trolle durchgeführt wird. 

2. Das Bundesministerium hat die Beanstandung an-
erkannt. Künftig soll in verstärktem Maße eine 
Kontrolle durchgeführt werden. Die Bundesregie-
rung erarbeitet bereits Vorschläge. 

3. Der Ausschuß hat sich in vollem Umfang den Vor-
stellungen des Bundesrechnungshofes ange-
schlossen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß empfiehlt eine weitere Konzen-
tration, legt sich hinsichtlich der Anzahl der Mi-
nisterien jedoch nicht fest. Er bittet die Bundes-
regierung um sachgerechte Prüfung. 

2. Der Rechnungsprüfungsausschuß ist weiterhin 
der Ansicht, 

a) daß der Haushaltsausschuß in den Entschei-
dungsprozeß über Einzelförderungsmaß-
nahmen einbezogen werden muß, 

b) daß Betriebe der mittelständischen Wirt-
schaft bei der Projektdurchführung zu be-
rücksichtigen sind, 

c) daß die Erfolgskontrolle zu verbessern ist. 

Hinsichtlich der Nummer 2 c wird ein Bericht 
erwartet. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 13 

Förderung von Projekten bei wirtschaftsnahen 
Forschungseinrichtungen in den neuen 
Bundesländern 

Der Bundesrechnungshof hatte zwei verschiedene 
Verhaltensweisen beanstandet: 

I. Förderung von Projekten in den neuen 
Bundesländern aufgrund unklar gefaßter 
Antragsformulare 

1. Die Förderungsformulare waren unklar abgefaßt 
worden, so daß „verwirrende Antworten" gege-
ben worden sind. 

2. Das Bundesministerium für Wi rtschaft hat diesen 
Teil der Beanstandung anerkannt. Es hat darauf 
hingewiesen, daß die unklaren Formulare durch 
den Zeitdruck bei der Wiedervereinigung bedingt 
waren. Künftig würden Formulare verwandt, die 
die aufgezeigten Mängel nicht mehr enthalten. 

3. Der Ausschuß hat diesen Teil der Bemerkung für 
berechtigt angesehen. 
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II. Einjährige Förderungskonstruktion des 
Programmes 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
das Forschungskonzept so ausgestaltet ist, daß nur 
Projekte gefördert werden können, die „innerhalb 
eines Haushaltsjahres " abzuschließen sind. Er hat 
darauf hingewiesen, daß eine effektive Förderung 
nur möglich ist bei Projekten, die auf Dauer ange-
legt sind. 

2. Laut Bemerkung hatte das Bundesministerium für 
Wirtschaft zunächst mitgeteilt, es wolle von der 
einjährigen Forschungsförderung abkommen und 
mehrjährige Projekte fördern, jedoch degressiv 
gestaffelt. Bei der Ausgestaltung des Haushalts-
planes 1995 wurde jedoch weiterhin an dem Ein-
jährigkeitsprinzip festgehalten. 

In der Sitzung hat das Bundesministerium für 
Wirtschaft dem Ausschuß dann endgültig versi-
chert, daß es die auf ein Jahr beschränkte Wirt-
schaftsförderung künftig nicht mehr durchführen 
wird. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß jede Wirt-
schaftsförderung in den neuen Bundesländern da-
rauf ausgerichtet sein muß, „vermarktbare Pro-
dukte" zu fördern. Dies bedeutet eine Ausrich-
tung der Forschungsförderung auf den Produktzy-
klus. Gefördert werden darf nur so lange, bis 
vermarktbare Produkte angeboten werden kön-
nen. 

Vom Ausschuß abgelehnt wird daher sowohl die 
von vornherein nur auf ein Jahr beschränkte För-
derung, ebenso aber auch die Dauerförderung, die 
über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren hin-
ausgeht. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er weist darauf hin, daß von Projekten, die von 
vornherein nur auf ein Jahr angelegt sind, kei-
ne wesentlichen Wachstumsimpulse ausgehen. 

3. Er weist weiter darauf hin, daß die Subventio-
nierung nicht zur Daueraufgabe werden darf. 
Eine Subventionsvergabe, bezogen auf den 
Entwicklungszyklus eines Produktes, wird für 
sachgerecht erachtet. 

4. Der Ausschuß bittet die Berichterstatter des 
Haushaltsausschusses, dies bei der Mittelver-
gabe für die nächsten Haushaltsjahre zu be-
rücksichtigen. 

Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung — 

Einzelplan 11 

Zu Prüfbemerkung Nummer 14 

Überwachung der Beitragszahlungen zur 
gesetzlichen Rentenversicherung 

1. Die Krankenkassen sind verpflichtet, alle vier Jah-
re zu überprüfen, ob die Arbeitgeber ihre Renten-
versicherungsbeiträge entrichtet haben. 

Die erforderlichen Überprüfungen wurden jedoch 
zum großen Teil nicht durchgeführt. Wegen man-
gelnder Kontrolle entrichten viele Arbeitgeber ih-
re Beiträge nicht zeitgerecht. Da die Verpflichtung 
zur Beitragszahlung bereits nach vier Jahren ver-
jährt, besteht eine starke Motivation, Beiträge 
nicht zu entrichten. 

Beanstandet wurde vom Bundesrechnungshof 
weiterhin, daß die von den Krankenkassen einge-
setzten Kontrolleure oftmals „Aquisiteure im Au-
ßendienst" waren, die neue Kunden werben woll-
ten. Wegen dieser Interessenkollision konnten sie 
ihre Prüfungsaufgaben nicht sachgerecht erfüllen. 

2. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung hat die Beanstandung anerkannt. Es hat die 
Vorschrift des § 28p Abs. 1 SGB IV mittlerweile 
geändert. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß der Bundes-
rechnungshof auf einen gravierenden Tatbestand 
hingewiesen hat, der zu Einnahmeverlusten von 
ca. 10 Mrd. DM jährlich geführt hatte. Zufrieden-
heit bestand darüber, daß das Ministe rium mit der 
Einreichung des Gesetzentwurfs die erforderli-
chen Konsequenzen bereits gezogen hat. Über die 
weitere Durchführung des Gesetzgebungsvorha-
bens wollte der Ausschuß informiert werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Der Bundesminister wird aufgefordert, den 
Ausschuß bis zum 31. Mai 1996 über den Stand 
des Gesetzgebungsverfahrens zu informieren. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 15 

Überzahlung bei der Umwertung von 
Invalidenrenten in den neuen Bundesländern 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
die nach DDR-Recht gezahlten Invalidenrenten 
bei der Umstellung in vielen Fällen überbewertet 
wurden. Teilweise wird heute eine „Vollrente" ge-
zahlt, obwohl den Begünstigten wegen Über-
schreitung bestimmter Einkommensgrenzen nur 
eine „Teilrente " zusteht. 

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß die Überzahlungen teilweise auf den mangel

-

haft abgefaßten gesetzlichen Vorschriften beru- 
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hen. Das Bundesministerium für Arbeit und So-
zialordnung hätte den Gesetzgeber darauf auf-
merksam machen müssen, daß mit überhöhten 
Bescheiden gerechnet werden muß. 

Außerdem ist der Bundesrechnungshof der Auf-
fassung, daß bei nicht geklärten Einkommensver-
hältnissen die Invalidenrenten mit dem Vorbehalt 
der Rückforderung hätten versehen werden müs-
sen. Er macht den Vorschlag, in solchen Fällen 
generell einen Widerrufsvorbehalt einzuführen. 

2. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung hat darauf hingewiesen, daß es sich gesetz-
mäßig verhalten hat. Das Sozialgesetzbuch und 
der Einigungsvertrag enthielten insoweit eine ab-
schließende Regelung. 

Hingewiesen wurde darauf, daß die vom Bundes-
rechnungshof verlangte Rückforderung von So-
zialleistungen nicht den Vorschriften des Zehnten 
Buches Sozialgesetzbuch entspricht. Leistungsbe-
scheide dürfen danach in der Regel nicht mit einer 
Rückforderung belastet werden. 

3. Der Ausschuß hält eine Gesetzesänderung für er-
forderlich, um bei begünstigenden Leistungsbe-
scheiden die Möglichkeit der Rückforderung zu 
eröffnen. Der Ausschuß hat auf entsprechende Re-
gelungen im Beamtenrecht verwiesen, wonach 
zuviel gezahlte Gelder zurückgefordert werden 
können. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er ist der Auffassung, daß der Bundesminister 
versuchen sollte, die gesetzlichen Regelungen 
so abzufassen, daß die Möglichkeit einer Rück-
forderung bei zu Unrecht gewährten Lei-
stungen besteht. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 16 

Rentenüberzahlungen nach dem Tode des 
Berechtigten 

1. Die Renten der Landesversicherungsanstalten 
werden durch den Postrentendienst ausgezahlt. 
Stirbt ein Rentenempfänger, so wird dies zuerst 
durch das Postunternehmen festgestellt, da die 
Gelder nicht mehr abgehoben werden. Das Unter-
nehmen informiert die Rechenzentren der Landes-
versicherungsanstalten, damit keine weiteren 
Rentenzahlungen veranlaßt werden. 

Das von den Landesversicherungsanstalten 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen gemeinsam betriebene 
„Rechenzentrum Leipzig e. V."  hatte die Daten 
des Postrentendienstes nicht ausgewertet. Es hat-
te Todesnachrichten nicht weitergeleitet, so daß 
Renten monatelang weitergezahlt wurden. Heute 
ist es vergleichsweise schwierig, von den Erben 
die überzahlten Beträge zurückzufordern. 

2. Ministerium und Landesversicherungsanstalten 
haben die Nicht-Weiterleitung mit „Arbeitsüber-
lastung" gerechtfertigt. Die Bearbeitung neuer 
Rentenfälle sei wichtiger gewesen als die Einstel-
lung der Rentenzahlung. 

3. Der Ausschuß hat angesichts der festgestellten 
Vorkommnisse weitreichende Prüfungsrechte des 
Bundesrechnungshofes gefordert. Notfalls muß 
gesetzlich festgelegt werden, daß er in diesem Be-
reich umfassend kontrollieren darf. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er erwartet, daß die vom Bundesrechnungshof 
aufgezeigten Rückstände weiterhin zügig be-
seitigt werden. Rentenüberzahlungen nach 
dem Tode des Berechtigten sind in Zukunft zu 
vermeiden. 

3. Der Ausschuß unterstützt . nachdrücklich den 
Bundesrechnungshof bei der Durchsetzung sei-
ner Prüfungsrechte gegenüber dem Rechen-
zentrum Leipzig. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 17 

Einfluß innerstaatlicher Rechtsänderungen auf 
Renten in der Europäischen Union 

1. Der Bundesrechnungshof hatte dem Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung vorgewor-
fen, es habe das Rentenreformgesetz 1992 unzu-
reichend mit dem Recht der Europäischen Union 
abgestimmt. Dadurch sind in Einzelfällen Berufs- 
und Erwerbsunfähigkeitsrenten von 40 DM auf 
720 DM angehoben worden. Nach Angaben des 
Bundesrechnungshofes wird nach der Gesetzes-
änderung durchschnittlich 98 % mehr Rente ge-
zahlt. 

Außerdem hatte der Bundesrechnungshof darauf 
hingewiesen, daß Personen, die nach den Geset-
zen der Bundesrepublik Deutschland hier nicht 
rentenberechtigt sind, durch Errichtung eines 
Wohnsitzes in einem anderen Staat der Europäi-
schen Gemeinschaft Rentenansprüche erlangen 
können. 

2. Hinsichtlich der Berufs- und Erwerbsunfä-
higkeitsrenten hat das Bundesministerium darauf 
hingewiesen, daß durch eine nationale Gesetzge-
bungsregelung der vom Bundesrechnungshof kri-
tisierte Tatbestand nicht beseitigt werden kann. 
Die Regelungskompetenz liege ausschließlich bei 
der Europäischen Union. 

Was den vom Bundesrechnungshof kritisierten 
Rentenanspruch durch Wohnsitzänderung bet rifft, 
so hat das Ministerium zugesichert, es werde ver-
suchen, das deutsche Recht so zu ändern, daß 
durch eine einfache Wohnsitzänderung kein Ren-
tenanspruch mehr entsteht. 

3. Der Ausschuß hat darauf hingewiesen, daß der 
vom Bundesrechnungshof festgestellte Tatbe- 
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stand eine erhebliche Brisanz enthält. Für ausge-
sprochen bedenklich wird angesehen, wenn ein 
Rechtsanspruch auf Geldzahlungen allein durch 
eine Wohnsitzänderung begründet werden kann. 
Die kritisierte Steuerflucht durch Wohnsitzände-
rung darf im Sozialrecht keine Entsprechung fin-
den. Der Ausschuß hat es deshalb für notwendig 
erachtet, daß die vom Bundesrechnungshof vorge-
brachte Beanstandung schnellstmöglich beseitigt 
wird. 

Über den vom Bundesrechnungshof beanstande-
ten Fall hinausgehend hat der Ausschuß den Bun-
desminister gebeten, darauf zu achten, daß im 
Rahmen des Zusammenwachsens Europas auch 
im Bereich des Sozialrechts die erforderliche Har-
monisierung herbeigeführt wird. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Der Bundesminister wird aufgefordert, alle 
Schritte zu ergreifen, damit die Auswirkungen 
der innerstaatlichen Rechtsänderungen auf die 
Berechnung der Renten nach EU-Recht besei-
tigt werden. Er soll dabei darauf hinwirken, 

— daß ungerechtfertigte Rentensteigerungen 
bei Folgerenten vermieden werden, 

— daß das bloße Wohnen in einem EU-Mit-
gliedstaat nicht als Pflichtbeitragszeit aner-
kannt werden muß. 

3. Der Bundesminister wird aufgefordert, über das 
Veranlaßte bis zum 31. Mai 1996 zu berichten. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 18 

Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 

1. Der Bundesrechnungshof hatte nachgewiesen, 
daß in vielen Fällen Erwerbs- und Berufsunfähig-
keitsrenten gezahlt werden, die sachlich nicht be-
rechtigt sind. 

Beanstandet wurde vor allem: 

a) In vielen Fällen wird die Berufsunfähigkeit 
allein von einem praktischen Arzt bestätigt. 
Die erstellten Gutachten waren oftmals nicht 
richtig. Personen, die als berufsunfähig einge-
stuft wurden, konnten ohne weiteres einen zu-
sätzlichen Beruf ausüben, konnten also neben 
ihrer Rente ein zusätzliches Gehalt verdienen. 

In einem Fall war eine Person von seinem Pri-
vatarzt als „geistig nicht mehr einsetzbar" be-
zeichnet worden. Er erhielt auf Lebenszeit eine 
Berufsunfähigkeitsrente. Der gleiche Mann 
war die gesamte Zeit über als Regierungsdi-
rektor beschäftigt. Er leitete eine Bundesbe-
hörde, erhielt somit neben der Berufsunfähig-
keitsrente das volle Gehalt. 

b) Beanstandet wurde weiterhin, daß nicht detail-
liert genug überprüft wird, ob Personen, die 
eine Berufsunfähigkeitsrente erhalten, nicht 

zusätzlich eine Berufstätigkeit ausüben. Nach 
Auffassung des Bundesrechnungshofes dürfen 
Personen, die einen anderen Beruf ausüben, 
nicht als „vollkommen erwerbsunfähig" einge-
stuft werden. Wer ein anderweitiges Arbeits-
einkommen erhält, der darf nicht zusätzlich die 
volle Erwerbsunfähigkeitsrente beziehen. 

2. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung hat die Beanstandung als berechtigt aner-
kannt. Zum Zeitpunkt der Herausgabe der Bemer-
kung hatte es sich gleichwohl nicht in der Lage 
gesehen, die gesetzlichen Regelungen zu ändern, 
und zwar wegen vorhandener „Arbeitsüberla-
stung" . Verwiesen wurde darauf, daß die mit der 
deutschen Einheit entstandenen Probleme einen 
so hohen Arbeitsanfall verursacht haben, daß die 
Beseitigung ungerechtfertigter Berufs- und Er-
werbsunfähigkeitsrenten bisher noch nicht in An-
griff genommen werden konnte. 

In der Ausschußsitzung hat sich das Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung dann jedoch 
bereit erklärt, die notwendigen gesetzlichen An-
derungen durchzuführen. Das Ministe rium ist ent-
schlossen, noch in dieser Legislaturperiode eine 
gesetzliche Regelung durchzusetzen. 

3. Der Ausschuß hat diese Zusage des Bundesmini-
sters mit großer Befriedigung zur Kenntnis ge-
nommen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Der Bundesminister wird aufgefordert, bald-
möglichst die notwendige Reform des Rechts 
der Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit vorzubereiten, umgehend jedoch geeigne-
te Regelungen zu treffen, damit Renten nicht 
mehr zusätzlich gewährt werden müssen in fol-
genden Fällen: 

a) wenn bei fehlender Verweisbarkeit tatsäch-
lich eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird 
(sog. „Prestigerenten"), 

b) wenn trotz festgestellter Erwerbsunfähigkeit 
Einkommen erzielt wird (sog. „Arbeiten auf 
Kosten der Gesundheit"). 

3. Der Bundesminister wird aufgefordert, dem 
Ausschuß bis zum 31. Mai 1996 über das Veran-
laßte zu berichten. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 19 

Verwaltungskostenerstattung an die 
Künstlersozialkasse 

1. Seit dem Jahre 1983 trägt der Bund kraft gesetzli-
cher Regelung die Verwaltungskosten für die 
Künstlersozialkasse. Der Bundesrechnungshof 
hatte darauf hingewiesen, daß die Kosten in er-
heblichem Umfang angestiegen sind. Während in 
den Jahren 1983 bis 1987 die Verwaltungskosten 
noch 3,7 Mio. DM betrugen, beliefen sie sich im 
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Jahre 1988 bereits auf 7,4 Mio. DM, im Jahre 1994 
auf ca. 15,3 Mio. DM. Der Bundesrechnungshof ist 
der Auffassung, daß der Bund die ständig steigen-
den Verwaltungskosten nicht mehr in vollem Um-
fang übernehmen sollte. 

Die von der Künstlersozialkasse gewährten Lei-
stungen werden zum großen Teil von den Unter-
nehmen aufgebracht. Deren Beitragsleistungen 
sind in den letzten Jahren kontinuierlich zurück-
gegangen. Der Bundesrechnungshof hat darauf 
hingewiesen, daß die Unternehmen in den letzten 
Jahren für bestimmte Künstlerkategorien über-
haupt keine Beiträge mehr entrichtet haben. 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
die Beiträge der Unternehmen, ggf. auch die Bei-
träge der Künstler, erhöht werden sollten, um auf 
diese Weise einen Teil der gestiegenen Verwal-
tungskosten abzudecken. 

2. Das Bundesministerium hat die Beanstandung 
nicht anerkannt. Es gesteht zwar zu, daß die Un-
ternehmen in den letzten Jahren sehr geringe Bei-
träge entrichtet haben. Aufgrund seiner Berech-
nungen ist nach Abbau der Überschüsse in den 
nächsten Jahren jedoch mit steigenden Beiträgen 
zu rechnen. 

Außerdem weist das Bundesministerium für Ar-
beit und Sozialordnung darauf hin, daß die ent-
sprechenden Regelungen gesetzlich festgelegt 
sind mit der Konsequenz, daß das Ministerium 
nicht von sich aus anders verfahren kann als ge-
genwärtig praktiziert. 

3. Der Ausschuß hat die geltenden gesetzlichen Re-
gelungen für nicht unbedenklich angesehen, und 
zwar aus folgenden zwei Gründen: 

a) Wenn Künstler erst kurz vor dem Eintritt ins 
Rentenalter in die Versicherung eintreten kön-
nen, so entsteht für die Versicherung eine Lei-
stungsverpflichtung, obwohl niemals Versiche-
rungsbeträge eingezahlt worden sind. 

b) Wenn Künstler kein nachweisbares Einkom-
men haben, deshalb keine Beiträge entrichten 
müssen, trotzdem aber in vollem Umfang lei-
stungsberechtigt sind, so besteht die Gefahr, 
daß es eines Tages „nur noch Künstler" gibt. 
Bei einer Versicherung über die Künstlerso-
zialkasse stehe man sich erheblich besser als 
bei jeder anderen Versicherung. 

Die Tatsache, 

— daß es keine Altersbegrenzung für den Ein-
tritt in die Künstlersozialkasse gibt, 

— daß mangels nachweisbaren Einkommens 
keine Beiträge entrichtet werden müssen, 
trotzdem aber ein Leistungsanspruch ent-
steht, 

— daß die Übergänge zwischen Künstlern und 
Nicht-Künstlern fließend sind 

war für den Ausschuß auf den ersten Blick so 
erstaunlich, daß er das Ministe rium aufgefor-
dert hat, detaillie rt  nachzuweisen, daß keiner-
lei Mißbrauchsmöglichkeiten bestehen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zu-
stimmend zur Kenntnis. 

2. Der Bundesminister wird aufgefordert, die 
notwendigen Schritte sobald wie möglich 
einzuleiten und dem Ausschuß bis zum 
31. Mai 1996 über das Veranlaßte zu berich-
ten. 

3. Der Ausschuß erwartet zudem einen Bericht 
darüber, wie .angesichts der geringen Bei-
tragszahlung sichergestellt werden kann, 
daß die Beitragsleistungen für Künstler 
nicht in unberechtigter Weise über Gebühr 
in Anspruch genommen werden. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 20 

Haushalts- und Rechnungswesen der 
Rentenversicherungsträger 

1. Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitge-
ber hatte zur Abgeltung umstrittener Forderungen 
der Rentenversicherungsträger pauschal einen Be-
trag in Höhe von 100 Mio. DM an den „Verband 
Deutscher Rentenversicherungsträger e. V." (VDR) 
überwiesen. Vom Bundesrechnungshof wurde be-
anstandet, daß dieser Betrag an die Einzel-Ver-
sicherungsträger hätte weitergeleitet werden 
müssen. Statt dessen wurde er von der Dachorga-
nisation zunächst einbehalten und nur auf Abruf 
den Einzelversicherungsträgern zur Verfügung 
gestellt. Außerdem wurde das Geld nur „zweck-
gebunden" vergeben, um damit in den neuen 
Bundesländern neue Versicherungsträger aufzu-
bauen. 

Schließlich hatte der Bundesrechnungshof bean-
standet, daß eine Einnahme, die materiell-recht-
lich den einzelnen Rentenversicherungsträgern 
zusteht, in dem betreffenden Haushaltsjahr noch 
nicht als Einnahme der Rentenversicherungsträ-
ger ausgewiesen wurde. 

2. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung hat zugestanden, daß der Dachverband for-
mell gegen geltendes Recht verstoßen hat. Ge-
schehen sei dies jedoch im Jahre 1991, unmittelbar 
nach der deutschen Einheit, als so viele Probleme 
auf alle Beteiligten zukamen, daß Fehler fast 
zwangsläufig passierten. Seinerzeit hätten alle 
Beteiligten vor der Notwendigkeit gestanden, in 
den neuen Bundesländern Berufsförderungswer-
ke „aus dem Boden zu stampfen" . Um dies zu 
erreichen, habe der VDR mit dem mutmaßlichen 
Einverständnis der Beteiligten rechnen können. 
Wesentlich sei, daß alle Gelder sachgerecht ver-
wendet worden sind. Das Geld habe die richtigen 
Adressaten erreicht. Dem Bund sei keinerlei Scha-
den entstanden. 
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3. Der Ausschuß hatte zunächst ein gewisses Ver-
ständnis für das Verhalten des Dachverbandes ge-
äußert. Festgestellt wurde, daß es sich lediglich 
um einen formellen Gesetzesverstoß gehandelt 
hat. Dieser hat beim Bund nicht zu einem Schaden 
geführt. 

Nachdem von seiten des VDR auch ein formeller 
Gesetzesverstoß in Abrede gestellt wurde, der 
Ausschuß dies jedoch als reine Schutzbehauptung 
ansah, ist der Beschluß strenger als zunächst be-
absichtigt in folgender Form gefaßt worden: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Der Ausschuß rügt nachhaltig das Verhalten 
des VDR. Er forde rt  den Bundesminister auf, 
künftig auf die Einhaltung maßgeblicher Haus-
halts- und Rechnungsbestimmungen in ähnlich 
gelagerten Fällen hinzuwirken. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 21 

Feststellung von Behinderungen und Ausstellung 
von Schwerbehindertenausweisen 

1. Der Bundesrechnungshof hatte drei verschiedene 
Verhaltensweisen beanstandet: 

a) Schwerbehindertenausweise werden teilweise 
zu Unrecht ausgestellt. Der Bundesrechnungs-
hof hat nach eigenen Angaben festgestellt, daß 
ca. 10 % bis 15 % der Ausweise mangels 
Schwerbeschädigung nicht hätten ausgestellt 
werden dürfen. 

b) Beanstandet wurde weiterhin, daß in vielen 
Fällen „Altersbeschwerden" als „Schwerbe-
schädigungen" eingestuft werden. Nach der 
Gesetzesformulierung sind typische Altersbe-
schwerden keine „Schwerbeschädigung" . 

c) Schließlich wurde kritisiert, daß in erhebli-
chem Umfang externe Gutachter zur Beur-
teilung einer Schwerbeschädigung her-
angezogen werden. Diese treffen ihre Ent-
scheidung ausschließlich nach Aktenlage. Vie-
le externe Gutachter erstellen eine so hohe 
Anzahl von Gutachten, daß die Einzelentschei-
dung nicht mehr sachgerecht sein kann. Der 
Bundesrechnungshof hat Fälle angeführt, in 
denen pensionierte Amtsärzte monatlich 2 000 
Fälle beurteilt und dadurch ein zusätzliches 
Jahresgehalt von 400 000 bis 500 000 DM er-
zielt haben. 

2. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord

-

nung hat alle drei Beanstandungen anerkannt: 

a) Was die Anzahl der unberechtigten Schwerbe-
schädigtenausweise betrifft, so ist es jedoch 
nicht von 10 % bis 15 %, sondern nur von 4,5 % 
Fehlentscheidungen ausgegangen. 

b) Was die Abgrenzung der „typischen Alters-
krankheiten" von „Schwerbeschädigungen" 
betrifft, so hat es die Vorschläge des Bundes

-

rechnungshofes an die Bundesländer in Form 
eines Empfehlungsschreibens weitergeleitet. 

c) Was die Anzahl der in Nebentätigkeit erstell-
ten Gutachten betrifft, so ist die Zahl von eini-
gen Gesundheitsämtern auf 600 Fälle pro Mo-
nat beschränkt worden. Generell ist jedoch 
noch keine Beschränkung erfolgt. Der Bundes-
rechnungshof hält selbst die Anzahl von 600 in 
Nebentätigkeit erstellter Gutachten für zu 
hoch bei Ärzten, die noch im aktiven Dienst 
stehen. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß es sich im we-
sentlichen um ein Problem der Bundesländer und 
des Landesrechts handelt. In keiner Weise wurde 
es für gerechtfertigt angesehen, wenn Ärzte ne-
ben ihrer eigentlichen Berufstätigkeit noch eine 
halbe Million DM jährlich „in Nebentätigkeit" 
verdienen durch eine übergroße Anzahl von Gut-
achten. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß das 
einzelne Gutachten bei der Fülle der Gutachten 
nicht mehr unbedingt richtig sein muß. 

Der Ausschuß hält es nicht mehr für berechtigt, an 
den Tatbestand der Schwerbeschädigung so weit-
reichende Sondervergünstigungen wie bisher zu 
knüpfen. Solange es nur wenige Tage Urlaub gab, 
war es beispielsweise berechtigt, den Schwerbe-
schädigten sieben Tage Sonderurlaub zu gewäh-
ren. Heute, wo jeder Arbeitnehmer 30 Tage Ur-
laub hat, ist eine Urlaubsverlängerung nach Auf-
fassung des Ausschusses nicht mehr erforderlich. 
Auch andere Sondervergünstigungen können ge-
strichen werden. Das Ministerium wurde gebeten, 
bei der Gesetzesänderung zum SGB IX auf diese 
Probleme mit besonderem Nachdruck zu achten. 

Besorgnis wurde über die vom Bundesrechnungs-
hof festgestellten Einzelfälle geäußert. Der Aus-
schuß hat es für dringend erforderlich gehalten, 
daß auf oberster politischer Ebene die festgestell-
ten Mißbrauchsfälle mit den betroffenen Bundes-
ländern erörtert werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er fordert den Bundesminister auf, auf die Lan-
desbehörden einzuwirken mit dem Ziel, 

— daß nicht unberechtigterweise Schwerbe

-

schädigtenausweise ausgestellt werden, 

— daß die Zahl der in Nebentätigkeit erstellten 
Gutachten auf das sachlich angemessene 
Maß reduziert wird. 

3. Auf politischer Ebene sollte der Bundesminister 
mit denjenigen Landesministern sprechen, bei 
denen der Bundesrechnungshof gravierende 
Verstöße festgestellt hatte. 

4. Der Ausschuß erwartet einen Bericht bis zum 
1. Dezember 1995. 
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Zu Prüfbemerkung Nummer 22 

Bewi rtschaftung von Mitteln zur Förderung 
überregionaler Einrichtungen oder von 
Modelleinrichtungen der beruflichen und 
medizinischen Rehabilitation 

1. Vom Bundesrechnungshof wurde beanstandet, 
daß das Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung der Deutschen Ausgleichsbank im De-
zember 56,3 Mio. DM zur Förderung von Behin-
dertenwerkstätten überwiesen hatte. 

Das Geld wurde seinerzeit noch nicht benötigt. 
Der im Dezember überwiesene Betrag wurde auch 
im folgenden Jahr nur zum Teil verbraucht. Der 
Rest wurde an das Bundesministerium zurück-
überwiesen. Nach Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes wurde das Geld nur ausgezahlt, 
damit es im nächsten Haushaltsjahr nicht verfällt 
(Dezemberfieber). 

2. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung hat darauf hingewiesen, daß das Ministeri-
um im Dezember 1991 davon ausgehen konnte, 
daß die überwiesenen 56,3 Mio. DM sofort benö-
tigt werden. Das Ministerium habe sich auf eine 
entsprechende Mittelanforderung der Ausgleichs-
bank verlassen. 

Das Ministerium hat ferner darauf hingewiesen, 
daß dem Bund kein Schaden entstanden ist. Nach-
träglich habe es Gespräche mit der Bank gegeben, 
die zu dem Ergebnis führten, daß die von der Bank 
gezahlten Zinsen nicht niedriger sind als die Zin-
sen, die der Bund aufwenden mußte, um das Geld 
zu erhalten. 

3. Der Ausschuß hat positiv hervorgehoben, daß das 
Ministerium die berufliche und medizinische Re-
habilitation in den neuen Bundesländern so 
schnell wie möglich verbessern wollte. Ziel der 
Mittelanforderung sei es gewesen, schnell und 
umfassend die notwendige Hilfe zu gewährlei-
sten. 

Der Ausschuß hat auch auf die besondere Situa-
tion in den neuen Bundesländern zur damaligen 
Zeit abgestellt. Da Innovationsprojekte durchge-
führt werden sollten, mußten die hierbei auftre-
tenden Anpassungsprobleme akzeptiert werden. 
Der Innovationseffekt war nach Auffassung des 
Ausschusses wichtiger als die Einhaltung büro-
kratischer Regeln. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zur 
Kenntnis. 

2. Er ist der Auffassung, daß auf die besonderen 
Umstände in den neuen Bundesländern zur da-
maligen Zeit Rücksicht genommen werden 
muß. 

Bundesministerium für Verkehr — 

Einzelplan 12 

Zu Prüfbemerkung Nummer 23 

Beseitigung eines Bahnübergangs in 
Schwarzenbek 

1. Um einen Bahnübergang zwischen Bundesstraße 
und Eisenbahnstrecke in Schwarzenbek zu besei-
tigen, war zunächst eine relativ kleine Brücke ge-
plant. In Schwarzenbek gab es gegen diese die 
Stadt verschandelnde Brücke erhebliche Wider-
stände. Daraufhin wurde eine größere, erheblich 
teurere Brücke gebaut, die sich in das Stadtbild 
einpaßt. 

Die große Brücke hatte zur Folge, daß zusätzlich 
eine Bahnunterführung gebaut werden mußte. 
Der Bundesrechnungshof hatte nachgewiesen, 
daß insgesamt 17 Mio. DM zusätzlich ausgegeben 
wurden. Seiner Auffassung nach hätte die Stadt 
Schwarzenbek die Zusatzkosten tragen müssen. 

2. Das Bundesministerium für Verkehr hatte die Be-
anstandung zunächst nicht anerkannt. Es hatte 
darauf hingewiesen, daß der Bund verpflichtet ist, 
bei seinen Baumaßnahmen auf umweltpolitische 
und städtebauliche Gesichtspunkte der Gemein-
den Rücksicht zu nehmen. 

Vor den Ausschußmitgliedern hat das Ministerium 
dann jedoch erklärt, daß es im Interesse des Mini-
steriums liegt, daß die DB AG den Interessen und 
den Wünschen der Gemeinden nicht zu weitge-
hend entgegenkommt. „Sparsamkeit" sei das 
oberste Gebot der Stunde. 

3. Der Ausschuß hatte in der Vergangenheit ver-
gleichbare Beanstandungen stets „zustimmend" 
zur Kenntnis genommen, da eine erheblich billi-
gere Baumaßnahme möglich gewesen wäre. Er 
hatte zugleich Verständnis für die aufwendigeren 
Baumaßnahmen geäußert, da durch diese die all-
gemeine Akzeptanz einer Baumaßnahme in der 
Bevölkerung erreicht worden war. 

Auch im Rahmen dieser Bemerkung hat der Aus-
schuß darauf hingewiesen, daß sich in der Regel 
Abgeordnete des Deutschen Bundestages für die 
Belange der Gemeinden einsetzen, daß das Mini-
sterium dann den Wünschen der Abgeordneten 
nachgibt und daß es für den Ausschuß bei dieser 
Konstellation nicht ohne weiteres möglich ist, un-
eingeschränkt Kritik an der Entscheidung der 
Bundesbahn zu äußern. 

Unabhängig davon hat es der Ausschuß für not-
wendig erachtet, nicht mehr so großzügig wie bis-
her Bauvorhaben aus Bundesmitteln zu finanzie-
ren, wenn diese ausschließlich im Interesse der 
Gemeinden liegen. Die Bemerkung wurde zustim-
mend zur Kenntnis genommen. 
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Zu Prüfbemerkung Nummer 24 

Musterverfahren beim Luftfahrt-Bundesamt 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
beim Luftfahrt-Bundesamt zu viele Ingenieure tä-
tig sind, die zu detailliert die einzelnen Technik-
vorhaben überprüfen. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes soll-
ten die Ingenieure des Luftfahrt-Bundesamtes nur 
überprüfen, welche privaten Betriebe als Entwick-
lungsbetriebe mit eigenverantwortlichen Prü-
fungsaufgaben anerkannt werden können. Statt 
dessen überprüfen die Ingenieure detaillie rt  die 
einzelnen Entwicklungsvorhaben. Zu viele Perso-
nen leisten also zu detaillierte Prüfungsarbeit. 

Der Bundesrechnungshof hatte dem Ministerium 
vorgeschlagen, 

1. eindeutig festzulegen, daß der Verantwor-
tungsbereich für einzelne Entwicklungsvorha-
ben bei den Privatunternehmen liegt, 

2. den Personalbestand des Luftfahrt-Bundesam-
tes deutlich zu verringern, 

3. die Kosten des Amtes erheblich zu senken, 

4. kostendeckende Gebühren zu erheben. 

2. Das Bundesministerium für Verkehr hat die Bean-
standung anerkannt. Es will den Aufgabenbereich 
der Anstalt detaillie rt  beschreiben und dafür sor-
gen, daß die Ingenieure nicht zu sehr mit einzel-
nen Technikvorhaben befaßt sind. 

Die vom Bundesrechnungshof verlangte Gebüh-
renerhöhung ist mittlerweile durchgeführt wor-
den. Eine vom Ministerium veranlaßte Personal-
bedarfsprüfung hat jedoch ergeben, daß kein wei-
tergehendes Personal eingespart werden kann. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 25 

Verkehrsprojekte Deutsche Einheit 
— Schiene 

1. Der Ausbau der Schienenwege wird künftig nicht 
von der DB AG, sondern vom Bund finanziert. Die 
DB AG „plant" die Projekte zwar, sie „realisiert" 
sie, bezahlen tut jedoch der Bund. In der Finanz-
planung des Bundes sind dafür von 1994 bis 1998 
34 Mrd. DM vorgesehen. 

Der Bundesrechnungshof hatte bei einer stichpro-
benartigen Untersuchung festgestellt, 

— daß unnötige und zu teure Baumaßnahmen 
durchgeführt wurden, 

— daß der Bund Baumaßnahmen finanziert, deren 
Kosten eigentlich Dritte hätten übernehmen 
müssen, 

— daß die Bauausführung erhebliche Mängel auf-
weist. 

Bei wenigen durchgeführten Stichproben hatte er 
bereits Sparvorschläge in Höhe von 500 Mio. DM 
gemacht. 

2. Das Bundesministerium für Verkehr und die DB 
AG haben die Beanstandungen weitgehend als 
berechtigt anerkannt. Ein erheblicher Teil der 
Verbesserungsvorschläge ist bereits realisie rt  wor-
den. 

Die Baukontrolle kann nach Auffassung des Mini-
steriums jedoch nur bei Einstellung von zusätzli-
chem Personal verbessert werden. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Bemerkung 
des Bundesrechnungshofes berechtigt ist. 

Nicht akzeptiert hat der Ausschuß die Vorstellung 
des Ministeriums, die Baukontrolle nur bei Ein-
stellung von zusätzlichem Personal verbessern zu 
können. 

In der Vergangenheit hatte der Ausschuß nämlich 
immer wieder feststellen müssen, daß eine Bean-
standung des Bundesrechnungshofes zu erhebli-
chen Personalmehranforderungen geführt hatte. 
Die gegenwärtig vorhandenen engen Finanzspiel-
räume lassen Personalmehreinstellungen und er-
höhte Personalkosten nicht zu. Der Ausschuß hat 
das Ministerium daher verpflichtet, mit dem vor-
handenen Personalbestand dafür zu sorgen, daß 
Bauausführung und Baukontrolle verbessert wer-
den. Das Ministe rium soll die dafür kompetenten 
Personen an der richtigen Stelle einsetzen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er fordert den Bundesminister und die DB AG 
auf, die allgemein für erforderlich gehaltene 
Qualitätsverbesserung im Bereich von Bauaus-
führung und Baukontrolle ohne zusätzliches 
Personal zu gewährleisten. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 26 

Vertrag über Planung und Ausbau des 
Streckenabschnittes Magdeburg—Marienborn 

1. Der Bundesrechnungshof hatte Kritik daran ge-
übt, daß eine 43 km lange zweigleisige Ausbau-
strecke Magdeburg—Marienborn erheblich zu 
teuer erstellt worden ist. 

Gerügt wurde im einzelnen folgendes: 

a) Die Reichsbahn hatte mit einem Generalunter-
nehmer einen Vertrag abgeschlossen, der frei-
händig vergeben und nicht ausgeschrieben 
worden war. Auch 75 % der Einzelleistungen 
wurden freihändig vergeben. 

b) Aufgrund der freihändigen Vergabe wurden 
weit überhöhte Preise akzeptiert. Der Bundes-
rechnungshof hat nachgewiesen, daß teilweise 
mehr als das Doppelte des Marktpreises ge-
zahlt wurde. Vor allem für seine Ingenieurlei-
stungen hat sich der Generalunternehmer weit 
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überhöhte Gebühren bewilligt. Während nor-
malerweise das Verhältnis von Ingenieurlei-
stung zum Bauauftragsvolumen 1 : 10 bzw. 
1 : 11 beträgt, wurde hier ein Verhältnis von 
1 : 3 zugrunde gelegt. Bei einem Bauvolumen 
von 490 Mio. DM wurden allein 159 Mio. DM 
an Ingenieurleistungen gezahlt. 

c) Schließlich wurde beanstandet, daß von der 
Firma Investitionen im Wert von 110 Mio. DM 
unnötigerweise durchgeführt wurden. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Ministerium 
vorgeworfen, seine Aufsichtsfunktion nicht ord-
nungsgemäß wahrgenommen zu haben. 

2. Das Bundesministerium für Verkehr hat die Bean

-

standungen im wesentlichen anerkannt. Es hat sie 
mit der „Eilbedürftigkeit" begründet, die nach der 
deutschen Einheit gegeben war. Zugesichert wur-
de, daß sich Vergleichbares nicht wiederholen 
werde. 

Was die weit überhöhten Ingenieurleistungen be-
trifft, so wird erwogen, einen Teil der Beträge zu-
rückzufordern. 

3. Der Ausschuß hat Kritik daran geübt, daß die 
Reichsbahn dem Architekten weit überhöhte Ho-
norargebühren bewilligt hatte. Ein Verhältnis von 
Bauauftragsvolumen zu Architektenhonorar in 
Höhe von 1 : 3 war für den Ausschuß in keiner 
Weise hinnehmbar. Er hat darauf bestanden, daß 
die zuviel gezahlten Architektengebühren zu-
rückgefordert werden. 

Erhebliche Kritik wurde zudem daran geübt, daß 
die Leistung freihändig vergeben und nicht aus-
geschrieben worden war. 

In weiten Bereichen werden Leistungen „freihän-
dig" vergeben, obwohl eine öffentliche Ausschrei-
bung möglich ist. Bei freihändiger Vergabe zahlt 
der öffentliche Auftraggeber oftmals einen viel-
fach überhöhten Preis. Wenn ein Privatunterneh-
mer weiß, daß nur er vom Bund beauftragt wird, so 
verlangt, in der Regel einen sehr hohen Preis. 
Mangels Vergleichbarkeit wird dieser vom öffent-
lichen Auftraggeber akzeptiert. Werden Aufträge 
„freihändig" vergeben, so werden Milliarden ver-
schleudert, die der Bund im Ergebnis zahlen muß. 

Das Ministerium hat dem Ausschuß zugesichert, 
daß es darauf achten wird, daß einer Rahmenver-
einbarung gemäß alle auszuschreibenden Gewer-
ke auch tatsächlich ausgeschrieben werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er erwartet, daß Aufträge öffentlich ausge-
schrieben werden. 

3. Der Bundesminister wird aufgefordert, dem 
Ausschuß über die vollzogene Rückforderung 
der zu Unrecht gezahlten Architektenforderun-
gen bis zum 1. Februar 1996 zu berichten. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 27 

Einbau der Festen Fahrbahn als Alternative zum 
Schotteroberbau 

1. Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 
die DB AG, teilweise als Versuchszwecke, teilwei-
se bereits endgültig, ein Betonbett als Unterbau 
für die Schienen verwendet. Bisher wurden die 
Schienen auf einem Schotterunterbau verlegt. 
Nach Berechnungen des Bundesrechnungshofes 
ist ein Betonunterbau etwa doppelt so teuer wie 
der Schotterunterbau. 

Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, daß 
der Bund für die DB AG bis zum Jahre 1998 etwa 
50 Mrd. DM als Investitionskosten übernimmt, da-
von 34 Mrd. DM allein für den Gleisbau. Durch 
diese Bemerkung sollten die DB AG und das Bun-
desministerium für Verkehr veranlaßt werden, 
künftig nur einen Schotterunterbau zu verwenden 
und vom Einbau eines Betonbettes Abstand zu 
nehmen. Zumindest möchte der Bundesrech-
nungshof verhindern, daß flächendeckend ein fe-
ster Unterbau verwandt wird. 

2. Das Bundesministerium für Verkehr und die DB 
AG haben die Beanstandung nicht als berechtigt 
angesehen. Sie haben darauf hingewiesen, 

— daß auf dem Betonbett höhere Lasten transpor-
tiert werden können, 

— daß dort mit höherer Geschwindigkeit gefah-
ren werden kann, 

— daß die Wartungskosten der Gleisanlagen er-
heblich geringer sind. 

Die DB AG hat bestritten, daß die Investitionsko-
sten für ein Betonbett doppelt so hoch sind. Sie 
habe mehrere Unternehmer gefunden, bei denen 
der Bau des Betonbettes nur etwa um 40 % teurer 
wird. 

Zudem sei es nicht sachgerecht, einen Kilometer 
Schotterverlegung mit einem Kilometer Beton-
bettverlegung zu vergleichen. Tatsache sei näm-
lich, daß bei der Betonbettverlegung in anderen 
Bereichen Kosteneinsparungen erzielt werden 
können. Vor allem im Bereich des Tunnelbaus sei-
en erhebliche Einsparungen möglich. Tunnel 
könnten mit geringerer Breite angelegt, auf Tun-
nelrettungszüge könne verzichtet werden. Erst 
eine längere Teststrecke in Form einer Betonbett-
verlegung könne Aufschluß darüber geben, wie 
hoch die tatsächlichen Mehrkosten sind. Mit der 
Größe eines Bauvorhabens verringerten sich die 
Kosten pro laufenden Kilometer Betonbettverle-
gung.  

Die Schotterbettverlegung werde zudem bereits 
seit vielen Jahrzehnten praktiziert. Entwicklungs-
technisch sei dieser Bereich „ausgereift" . Neuent-
wicklungen seien nicht mehr zu erwarten. 

Grundlegend anders sei dies im Bereich der Be-
tonbettverlegung. Hier stehe man erst am Anfang 
der Entwicklung. Die Hochgeschwindigkeitszüge 
verlangten eine hohe Genauigkeit in der Schie-
nenführung. Bereits bei 200 km/h werde die 
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Schotterbettverlegung den Bedürfnissen nicht 
mehr gerecht. Hochgeschwindigkeitszüge führen 
sogar mit 280 km/h. 

Schließlich weist sie darauf hin, daß die Mehrko-
sten für den Betonunterbau nicht vom Bund getra-
gen, sondern von der DB AG selbst finanziert wer-
den. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß für die Be-
tonbettverlegung nicht nur eine Kosten-Analyse, 
sondern in gleicher Weise eine Nutzen-Analyse 
erforderlich ist. Die höheren Kosten der Betonbett-
verlegung müßten verglichen werden mit dem hö-
heren Nutzen, den die Bahn darin sieht, mit 
schnellerer Geschwindigkeit höhere Lasten trans-
portieren zu können. 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß nur eine 
längere Teststrecke die Möglichkeit bietet, alle 
Kosten sachgerecht zu bewerten. 

Die Entscheidung des Ausschusses ist im Ergebnis 
ein Kompromiß zwischen den beiderseitigen Ma-
ximalforderungen: 

Mit der DB AG ist der Ausschuß der Auffassung, 
daß eine neue Technologie die Möglichkeit haben 
muß, die Überlegenheit gegenüber der bisher ver-
wandten Technik zu beweisen. 

Mit dem Bundesrechnungshof ist der Ausschuß 
der Auffassung, daß in eine nicht nachweisbar 
bessere Technik nicht Milliardenbeträge inve-
stiert werden dürfen. 

Die DB AG wurde demgemäß ermächtigt, eine 
Versuchsstrecke von ca. 180 km Länge in Form des 
Betonbettunterbaus zu verlegen. Auf diese Weise 
erwartet der Ausschuß weitergehende Erkennt-
nisse über die Kosten, den Nutzen und die techni-
schen Verbesserungen. 

Die DB AG hat sich dem Wunsch des Ausschusses 
gemäß bereit erklärt, über diese und über zwei 
bereits teilweise realisie rte Teststrecken hinaus 
keine weiteren Testversuche durchzuführen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß eine end-
gültige Bewertung der Betonbettverlegung 
einerseits, der Schotterbettverlegung anderer-
seits noch nicht möglich ist. Zum Zwecke sach-
gerechter Entscheidungen sind Versuche 
durchzuführen. Die dabei entstehenden Mehr-
kosten sind von der DB AG zu tragen. 

2. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die Bahn-
strecke Köln—Frankfurt ein geeignetes Mo-
dell-Objekt ist. 

3. Nach Durchführung der Versuche ist eine de-
taillierte Kosten-Nutzen-Analyse erforderlich. 
Der Ausschuß geht davon aus, daß sich die Be-
teiligten dann auf einen gemeinsamen Gutach-
ter einigen, der die Vor- und Nachteile der Be-
tonbettverlegung kosten- und nutzenmäßig be-
wertet. 

4. Der Ausschuß erwartet, daß über die beiden 
anderen, teilweise bereits realisierten Beton

-

bettschienenverlegungen hinaus kein weiteres 
Versuchsobjekt in Ang riff genommen wird. 

5. Nach Abschluß der Versuche ist ein endgültiger 
Bericht an den Ausschuß erforderlich. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 28 

Elektrifizierung einer Bahnstrecke in Schleswig-
Holstein 

1. Mit der Elektrifizierung einer Bahnstrecke in 
Schleswig-Holstein hatte die Bundesbahn ur-
sprünglich in Form eines Rahmenvertrages drei 
Firmen beauftragt. Die vereinbarten Preise wur-
den der inflationären Entwicklung angepaßt. 

Der Rahmenvertrag mit den drei Firmen wurde 
vom Vorstand der DB AG gekündigt. Statt dessen 
wurde ein Einzelunternehmen mit der Durchfüh-
rung der Arbeiten beauftragt. Der Bundesrech-
nungshof hat beanstandet, daß das neue Unter-
nehmen um 22,5 Mio. DM teurer ist als die bisher 
tätigen Unternehmen. 

Außerdem hat der Bundesrechnungshof festge-
stellt, daß an das neue Unternehmen 2 Mio. DM 
für nicht erbrachte Leistungen ausgezahlt worden 
sind. 

2. Die DB AG hat die Vorwürfe des Bundesrech-
nungshofes nicht anerkannt. Sie ist der Auffas-
sung, daß das neue Unternehmen nicht teurer ist 
als die bisherigen Unternehmen. 

Die Ablösung der alten Unternehmen hat sie da-
mit begründet, daß die neue Firma auftragsmäßig 
bedacht werden mußte. Die neue Firma habe 
streitige Ansprüche gegenüber der DB AG gel-
tend gemacht. Sie habe auf die Ansprüche ver-
zichtet, wenn sie dafür als Gegenleistung die be-
treffende Strecke alleine elektrifizieren darf. 

Was die überhöhte Abrechnung von Leistungen 
betrifft, so hat die DB AG zugesichert, daß die 
zuviel gezahlten Be träge zurückgefordert werden. 

3. Der Ausschuß hat das Verhalten der DB AG als 
ausgesprochen eigenartig bewe rtet: 

a) Eine Firma erhebt zivilrechtliche Ansprüche, 
die nach Auffassung der Bundesbahn nicht be-
rechtigt sind. 

b) Damit sie auf ihre „unberechtigten" Forderun-
gen verzichtet, wird die Firma mit einem ver-
mutlich sehr großen Auftragsvolumen bedacht. 

c) Über die Größenordnung wird seitens der DB 
AG überhaupt keine Aussage gemacht. Mögli-
cherweise hat die Firma auf streitige Forderun-
gen in Höhe von wenigen Tausend DM ver-
zichtet und dafür einen Vertrag in Höhe von 
vielen Millionen DM erhalten. 

Der Ausschuß hat deshalb auch im Rahmen 
dieser Bemerkung festgestellt: 

Es muß künftig unbedingt sichergestellt wer-
den, daß alle größeren Gewerke im Wege öf-
fentlicher Ausschreibung vergeben werden. 
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Begrüßt wurde von seiten des Ausschusses, 
daß die zu Unrecht geforderten 2 Mio. DM zu-
rückgefordert werden und daß Bundesrech-
nungshof und DB AG ihre weit auseinander 
liegenden Vorstellungen bezüglich der Ange-
messenheit der Preise in einer gemeinsamen 
Kostenrechnung abklären wollen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zu-
stimmend zur Kenntnis. 

2. Er erwartet eine Überprüfung, ggf. Kündi-
gung der Verträge. Zu Unrecht gezahlte Be-
träge sind zurückzufordern. 

3. Über das Ergebnis ist dem Ausschuß bis 
zum 1. Januar 1996 zu berichten. 

Bundeseisenbahnvermögen — 

Einzelplan 12 

Zu Prüfbemerkung Nummer 29 

Verwendung des Schlosses Lützow und des Palais 
Zabeltitz 

Der Bundesrechnungshof hatte zwei verschiedene 
Sachverhalte beanstandet: 

I. Weiterverwendung des Schlosses Lützow 

1. Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß das 
vom Deutschen Eisenbahnvermögen betriebene 
Schloß Lützow nicht wie vorgesehen am 1. Januar 
1992 geschlossen, sondern als Eisenbahnerwohn-
heim weitergeführt worden ist. Von den zwei Woh-
nungen, die es im Schloß gibt, wurde eine für den 
Präsidenten der Bundesbahndirektion Schwe rin 
verwandt. 

Die Mieteinnahmen des Schlosses waren minimal, 
die laufenden Kosten erheblich. Der Bundesrech-
nungshof hat nachgewiesen, daß Beträge von rd. 
1 Mio. DM hätten eingespart werden können, 
wenn das Schloß zeitgerecht geschlossen und ver-
marktet worden wäre. 

2. Das Bundeseisenbahnvermögen hat sein Verhal-
ten damit gerechtfertigt, daß seinerzeit eine Woh-
nungsknappheit bestand. Mangels anderweitigen 
Wohnraums habe das Schloß für die Bediensteten 
der Reichsbahn weiter verwendet werden müs-
sen. 

In der Ausschußsitzung hat das Bundeseisenbahn-
vermögen mitgeteilt, daß das Schloß verkauft wer-
den soll. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Bemerkung 
berechtigt gewesen ist. Zufriedenheit bestand dar-
über, daß das Schloß verkauft werden soll. 

II. Weiterverwendung des Palais Zabeltitz 

1. Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß das Palais für rd. 6 Mio. DM renoviert wurde, 
obwohl eine sofortige Veräußerung zweckmäßi-
ger gewesen wäre. Beanstandet wurde vor allem, 
daß das Gebäude nach wie vor als Seminar- und 
Tagungsstätte verwandt wird, obwohl die Ausbil-
dungskosten pro Platz und Tag mit rd. 400 DM um 
100 % teurer sind als die vergleichbarer Ausbil-
dungsheime. 

2. DB AG und Bundeseisenbahnvermögen haben 
die Auffassung vertreten, daß das Palais weiterhin 
für Schulungszwecke der Eisenbahner verwandt 
werden sollte. Beide hätten sich bereits darauf ge-
einigt, daß es sich um eine „bahnnotwendige Lie-
genschaft" handelt, mit der Konsequenz, daß das 
wertvolle Palais in das Eigentum der DB AG und 
nicht ins Eigentum des Bundes fällt. 

Das Bundesministerium für Verkehr hat lt. Bemer-
kung darauf hingewiesen, daß das Palais mögli-
cherweise auch im Eigentum des Landes Sachsen 
stehen könnte. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß es nicht 
sinnvoll ist, eine Tagungsstätte zu betreiben, bei 
der der Tagungssatz mit 400 DM doppelt so hoch 
liegt wie der vergleichbarer Akademien. 

Für ebenfalls berechtigt wurde der Vorwurf ange-
sehen, daß es nicht sinnvoll ist, ein Schloß für 
6 Mio. DM umzubauen, bevor die Eigentumsver-
hältnisse definitiv geklärt sind. 

Der Ausschuß hat Erstaunen darüber geäußert, 
auf welch einfache Weise es möglich ist, bisher 
bundeseigene Grundstücke auf die DB AG als Ak-
tiengesellschaft zu übertragen. Es erscheint zu-
mindest nicht ausgeschlossen, daß die DB AG vor 
allem auf die besonders wertvollen Grundstücke 
Wert legt und diese als bahnnotwendig deklariert. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 30 

Angemessenheit der Wohnungsmieten 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
es in Berlin-West etwa 150 Wohnungen in Ein- und 
Zweifamilienhäusern gibt, die an Bedienstete der 
DB AG und des Bundeseisenbahnvermögens zu 
sehr niedrigen Preisen vermietet werden. Bis 1991 
lag der Mietpreis für Ein- und Zweifamilienhäuser 
bei unter 6 DM pro qm. Nach einer Mietpreiserhö-
hung liegen die Preise immer noch zwischen 
5,85 DM und 7,30 DM. Der Bundesrechnungshof 
hat darauf hingewiesen, daß die Mieten nur halb 
so teuer sind wie die vergleichbarer Bundeswoh-
nungen. 

2. Das Bundeseisenbahnvermögen hatte die Bean-
standung zunächst nicht anerkannt. Es war der 
Auffassung, daß die Wohnungen besonders 
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schlecht sind, so daß niedrige Mieten gerechtfer-
tigt sind. 

Das zuständige Bundesministerium für Verkehr 
hat die Beanstandung jedoch für berechtigt ange-
sehen. Es hat angekündigt, daß die Mieten in Kür-
ze auf das allgemeine Niveau anderer Bundes-
wohnungen angehoben werden. Mittlerweile hat 
sich das Bundeseisenbahnvermögen dieser Be-
wertung angeschlossen. 

3. Der Ausschuß legt großen Wert darauf, daß die 
Mietvergünstigungen nur noch den Personen zu-
gute kommen, die anspruchsberechtigt sind. In 
keiner Weise für berechtigt wurde angesehen, daß 
die Durchschnittsmiete in  den  neuen Bundeslän-
dern 4,20 DM beträgt, in den alten Bundesländern 
4,70 DM. Die Führungskräfte der Bahn verfügen 
oftmals über die billigsten Wohnungen. Die er-
heblichen Vergünstigungen werden durch Haus-
haltsmittel bezahlt. 

Für besonders bedenklich wurde angesehen, daß 
sogar bei einem Mieterwechsel keine Mieterhö-
hung vorgenommen wird. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er ist der Auffassung, daß eine grundlegende 
Neubewertung des Wohnraumes zu erfolgen 
hat. Auf die Ausschöpfung gesetzlich möglicher 
Mietpreisanpassungen ist zu achten. Bei Neu-
vermietungen ist grundsätzlich die ortsübliche 
Vergleichsmiete zugrunde zu legen. 

3. Der Ausschuß erwartet einen Bericht bis zum 
1. Januar 1996. 

Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation — 

Einzelplan 13 
Sondervermögen Deutsche Bundespost 

Zu Prüfbemerkung Nummer 31 

Gesamtjahresabschluß 1992 der Deutschen 
Bundespost 

1. Der Bundesrechnungshof hat die Einzelpositionen 
der Bilanz erläutert. Er hat darauf aufmerksam ge-
macht, daß der Jahresabschluß 1992 noch keinen 
umfassenden Überblick über die Einzelpositionen 
des Anlagevermögens enthält, da bis 1992 nicht 
nach der kaufmännischen, sondern nach der ka-
meralistischen Buchführung bilanziert wurde. Ab 
dem Jahre 1993 wird die Bilanz einen besseren 
Überblick über die Vermögenspositionen geben. 

Der Bundesrechnungshof hat darauf aufmerksam 
gemacht, daß an Altpensionsverpflichtungen der 
Postunternehmen ca. 96 Mrd. DM bestehen, die 
nicht in der Bilanz der Unternehmen erscheinen. 
Würden die Unternehmen verpflichtet, alle Pas-
siv-Posten zu bilanzieren, so wäre das gesamte 

Eigenkapital in Höhe von rd. 48 Mrd. DM aufge-
zehrt. 

Der Bundesrechnungshof verlangt, daß die Post-
unternehmen dem Bundesministerium der Finan-
zen einen jährlichen Bericht über die Höhe der 
Gehälter von Vorstandsmitgliedern, Aufsichtsrats-
mitgliedern und leitenden Angestellten geben. 

2. Das Bundesministerium für Post und Telekommu-
nikation hat die Unternehmen angewiesen, künf-
tig Berichte über die Bezüge ihrer Vorstände, Auf-
sichtsräte und leitenden Angestellten anfertigen 
zu lassen. 

3. Bereits im letzten Jahr hatte der Haushaltsaus-
schuß hinsichtlich der Altpensionsverpflichtungen 
Entscheidungen getroffen, die sicherstellen, daß 
ein erheblicher Teil der Verpflichtungen durch 
den Bund übernommen wird. Den Rest der Pen-
sionszahlungen können die Postunternehmen 
alleine aufbringen, ohne daß ihre Aufgabenstel-
lung dadurch leidet. 

Die Aufstellung von Bezügeberichten und die 
diesbezügliche Information des Bundesrech-
nungshofes wurde für notwendig erachtet. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Der Bundesrechnungshof wird gebeten, die 
Umsetzung der vom Ministe rium gemachten 
Zusagen zu begleiten. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 32 

Vertragsgestaltung für das Programm Turn-Key '92 
der Deutschen Bundespost Telekom 

1. Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 
die Telekom einen erheblichen Teil des Netzauf-
baus in den neuen Bundesländern drei General-
unternehmern im Wege freihändiger Vergabe 
übertrug. Die Bauleistungen, die ein Volumen von 
1,6 Mrd. DM hatten, haben sich dadurch um etwa 
500 Mio. DM verteuert. Beanstandet wurde vor 
allem, daß die Telekom den Generalunterneh-
mern alle Leistungen übertragen hat, also 

1. Planung, 

2. Feststellung des Bauumfangs, 

3. Durchführung der Leistungen. 

Dadurch ist stets die Gefahr gegeben, daß um-
fangreicher als notwendig geplant und die Bau-
vorhaben teurer als notwendig werden. 

2. Die Telekom hat anerkannt, daß die Bauleistun-
gen um 460 Mio. DM teurer geworden sind als zu-
nächst geplant. 

Die freihändige Vergabe und die „umfassende" 
Beauftragung der drei Generalunternehmen wur-
de mit der „Eilbedürftigkeit" begründet. 

3. Der Ausschuß hatte sich mit dem Turn-Key-Pro-
gramm der Telekom bereits mehrfach befaßt. Be- 
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anstandet wurden in den Vorjahren das Tu rn-Key-
Programm 1990 und das Turn-Key-Programm 
1991. Die Telekom hatte den Ausschußmitgliedern 
gegenüber jeweils „Besserung" gelobt. 

Nach Angaben des Bundesrechnungshofes wird 
gegenwärtig tatsächlich versucht, die vorhande-
nen Schwachpunkte zu beseitigen. 

Der Ausschuß hat diese Bemerkung zum Anlaß 
genommen, erneut darauf hinzuweisen, daß Auf-
träge nicht freihändig, sondern im Wege öffentli-
cher Ausschreibung vergeben werden. Anderen-
falls läuft folgender Entscheidungsprozeß ab: 

1. Große Aufträge werden in der Regel an ein 
„bekanntes" Unternehmen vergeben. 

2. Der Unternehmer weiß, daß er keinem Wettbe-
werbsdruck unterliegt. Er nennt deshalb viel zu 
hohe Preise. 

3. Die öffentliche Hand, die keine Vergleiche hat, 
akzeptiert die hohen Preise. 

4. Millionen- und Milliardenverluste sind die Fol-
ge. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er erwartet, daß der Bundesminister im Rah-
men seiner Einflußmöglichkeiten darauf hin-
wirkt, daß die Telekom künftig auf Vertrags-
modelle, die die Planung und Bauausfüh-
rung in sich vereinen und zugleich keinen 
ausreichenden Wettbewerb garantieren, 
verzichtet. 

Bundesministerium der Verteidigung — 
Einzelplan 14 

Zu Prüfbemerkung Nummer 33 

Ausbildung von Transportflugzeugführern der 
Luftwaffe und Marine an der Verkehrsfliegerschule 
der Deutschen Lu fthansa 

1. Seit dem Jahre 1960 werden Piloten der Luftwaffe 
von der Deutschen Lufthansa ausgebildet. Der 
Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß die 
Soldaten während dieser Zeit in sehr komforta-
blen Räumen der Lufthansa untergebracht wer-
den. Nach Berechnungen des Bundesrechnungs-
hofes könnten 870 000 DM jährlich eingespart 
werden, wenn die Flugzeugpiloten statt dessen in 
einer bundeswehrnahen Kaserne wohnen wür-
den. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung im Prinzip anerkannt. Es hat jedoch 
darauf hingewiesen, daß die mit der Lufthansa ab-
geschlossenen Verträge nicht vorzeitig gekündigt 
werden können. Gegenwärtig werde die in der 
Nähe vorhandene Kaserne so renovie rt , daß sie 
nach Vertragsablauf für Flugzeugpiloten als Un-
terkunft genutzt werden kann. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß zwischen Bun-
desrechnungshof und Bundesministerium der 
Verteidigung kein Dissens besteht. Die Berner-
kung wurde zustimmend zur Kenntnis genom-
men. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 34 

Organisation der Aus- und Fortbildung des 
Geophysikalischen Beratungsdienstes der 
Bundeswehr 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
das Bundesministerium der Verteidigung eine ei-
gene Schule für Wehr-Geophysik unterhält, ob-
wohl der Bedarf an Personen mit entsprechender 
Ausbildung abnimmt. Er hat darauf hingewiesen, 
daß eine Anzahl von Fliegerhorsten aufgelöst wur-
de. Dadurch sind viel weniger Geophysiker er-
forderlich. 

Der Bundesrechnungshof schlägt vor, die Schule 
aufzulösen und die Ausbildung der Geophysiker 
der „Fachhochschule des Bundes für öffentliche 
Verwaltung" oder einer vergleichbaren Ausbil-
dungsstätte im Geschäftsbereich des Bundesmini-
steriums für Verkehr zu übertragen. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung nicht anerkannt. Es weist darauf 
hin, daß zwar eine geringere Zahl von Geophysi-
kern auszubilden ist. Wegen neuer wissen-
schaftlicher Kenntnisse dauere die Ausbildung je-
doch erheblich länger. 

Das Bundesministerium für Verkehr und das Bun-
desministerium des Innern haben sich bisher noch 
nicht dazu geäußert, ob eine Ausbildung an ihren 
Fachhochschulen möglich ist. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung des Bundesrech-
nungshofes nicht gefolgt. Er hat auf die Notwen-
digkeit einer bundeswehrspezifischen Ausbil-
dung hingewiesen. 

Wesentlich für die ablehnende Entscheidung war 
gewesen, daß die im Geschäftsbereich der ande-
ren Ministerien liegenden Ausbildungsstätten 
möglicherweise in eine p rivate Rechtsform über-
führt werden. Für nicht vertretbar wurde angese-
hen, wenn die Bundeswehr vollständig von priva-
ten Institutionen abhängig wird. Außerdem wurde 
befürchtet, daß die Auflösung der Schule nur zur 
Kostenverlagerung, nicht zur Kosteneinsparung 
führt. Durch eine weitergehende Kooperation hält 
der Ausschuß jedoch Kosteneinsparungen für 
möglich. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zur 
Kenntnis. 

2. Er ist der Auffassung, daß die Schule erhalten 
bleiben muß. Zugleich wird die Ansicht vertre-
ten, daß organisatorische Verbesserungen 
durchzuführen sind. 
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3. Über die bisherige Zusammenarbeit hinaus ist 
die Möglichkeit einer weitergehenden Koope-
ration zu prüfen. 

4. Der Ausschuß erwartet zu gegebener Zeit einen 
Bericht. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 35 

Auflösung einer Standortverwaltung 

1. Der Bundesrechnungshof hatte empfohlen, die 
nahe München gelegene Standortverwaltung 
Neubiberg aufzulösen und die Aufgaben auf die 
Standortverwaltung München zu übertragen. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung nicht anerkannt. Es hat darauf hin-
gewiesen, daß die Kapazitätsgrenze von München 
bereits heute erreicht ist. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Standort-
verwaltung München die zusätzlichen Aufgaben 
der Standortverwaltung Neubiberg mangels hin-
reichender Kapazität nicht übernehmen kann. Er 
hat weiter festgestellt, daß die Bundeswehr bereits 
26 Standortverwaltungen aufgelöst hat und weite-
re 52 bis Ende 1996 auflösen möchte. Daraus wird 
ersichtlich, daß im Bundesministerium der Vertei-
digung der Wille vorhanden ist, soviel Personal 
und soviel Geld wie möglich einzusparen. 

Die Beweislast in einem solchen Fall liegt beim 
Bundesrechnungshof. Er muß nachweisen, daß 
eine bestimmte Standortverwaltung überflüssig 
ist. Die Nähe einer Standortverwaltung zu einer 
anderen ist nur ein Indiz, aber noch kein endgülti-
ger Beweis. Da der Rechnungshof den erforderli-
chen Beweis nicht erbringen konnte ;  hat der Aus-
schuß den Bundesminister aufgefordert, in eige-
ner Kompetenz zu entscheiden, ob der Standort 
Neubiberg aufrechterhalten oder aufgegeben 
werden soll. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zur 
Kenntnis. 

2. Der Bundesminister wird aufgefordert, in eige-
ner Kompetenz zu entscheiden, ob die Aufgabe 
des Standortes Neubiberg sinnvoll ist. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 36 

Zulässigkeit des Umfangs des Truppenshuttle

-

Flugverkehrs 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
Soldaten und Mitarbeiter der Bundeswehr nach 
der Wiedervereinigung in bundeswehreigenen 
Maschinen in die neuen Bundesländer geflogen 
wurden. Seiner Berechnung nach kostet eine 
Flugstunde, berechnet nach Erstattungskostensät-
zen, 18 851 DM. Bei einer Vollkostenrechnung wä-
ren unter Berücksichtigung von Abschreibung 
und Verzinsung sogar 23 047 DM zu zahlen. Billi

-

ger wäre es nach Auffassung des Bundesrech-
nungshofes geworden, wenn das Ministe rium die 
üblichen „Reisebeihilfen" gezahlt hätte. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung nicht anerkannt, und zwar aus fol-
genden Gründen: 

Geht man von einer 80 %igen Besetzung einer 
Bundeswehrmaschine aus, so hätte die Bundes-
wehr an Reisebeihilfen 59 000 DM aufwenden 
müssen. Die Bundeswehr habe den gleichen Flug 
jedoch für 24 000 DM durchgeführt. 

Da ab Januar 1993 kein umfangreicher Transpo rt 
 von Soldaten in die neuen Bundesländer mehr er-

forderlich ist, hat das Bundesministerium der Ver-
teidigung die Flüge zwar eingestellt. Nachdrück-
lich betont es jedoch die Richtigkeit der seinerzei-
tigen Entscheidung. 

3. Der Ausschuß ist der Kostenberechnung des Bun-
desrechnungshofes nicht gefolgt. Er hat festge-
stellt, daß es sich bei den zugrunde gelegten 
18 851 DM nicht um eine eigentliche „Kostenrech-
nung" handelt, sondern nur um den Ansatz von 
Kostenverrechnungspreisen. Weder der vom 
Ministerium angesetzte Flugkostenpreis von 
7 968 DM, noch der vom Bundesrechnungshof an-
gesetzte Preis von 18 851 DM entsprechen den tat-
sächlichen Kosten. 

Der Ausschuß hält es für nicht sachgerecht, bei 
einer Vollkostenrechnung Abschreibung und Ver-
zinsung auf das eingesetzte Kapital zu berücksich-
tigen, da die eingesetzten Maschinen überwie-
gend DDR-Maschinen waren, die mit und ohne 
Nutzung we rtlos werden und für die ein Kapital-
einsatz nicht zu berücksichtigen ist. 

Nach Auffassung des Ausschusses ist die Ent-
scheidung über diese Bemerkung deshalb von 
grundlegender Bedeutung, weil dadurch festge-
stellt wird, ob künftig Bundesbedienstete in Form 
von Sammeltransporten nach Berlin geflogen wer-
den dürfen oder ob sie jeweils öffentliche Ver-
kehrsmittel benutzen müssen. Im Ergebnis hat der 
Ausschuß die Auffassung vertreten, daß es nicht 
zweckmäßig ist, die Bundesregierung zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt schon auf ein bestimmtes 
Transportverfahren zu verpflichten. Die Bundesre-
gierung soll die Möglichkeit haben, bei anstehen-
der Entscheidung die wirtschaftlichste Alternative 
zu realisieren. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zur 
Kenntnis. 

2. Er fordert die Bundesregierung auf, bei einem 
erforderlichen Massentransport von Personen 
die wirtschaftlichste Alternative zu wählen. 

Weiterhin wurde mit zwei Gegenstimmen be-
schlossen: 

Flüge können zu Erstattungskostensätzen bei 
Amtshilfe durchgeführt werden. 
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Zu Prüfbemerkung Nummer 37 

Strukturplanungen des Bundesministeriums der 
Verteidigung auf dem Gebiet der stationären 
sanitätsdienstlichen Versorgung der Soldaten 

1. Vom Bundesrechnungshof wurde beanstandet, 
daß das Bundesministerium der Verteidigung die 
Anzahl seiner Krankenhäuser und die Bettenka-
pazität nicht wesentlich verringert hat, obwohl 
wegen der personellen Reduzierung der Bundes-
wehr nicht mehr so viele Krankenplätze für Solda-
ten erforderlich sind. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung nicht anerkannt. Es möchte die An-
zahl der Krankenhausbetten nur geringfügig ver-
ringern. Hingewiesen wurde darauf, daß für Not-
fälle ausreichend Krankenbetten zur Verfügung 
stehen . müssen. ln der Zwischenzeit möchte die 
Bundeswehr versuchen, die nicht von Soldaten 
benötigten Betten von Zivilpatienten belegen zu 
lassen. 

Unabhängig von dieser Grundsatzentscheidung 
hat das Bundesministerium der Verteidigung je-
doch bereits zwei Krankenhäuser geschlossen. Es 
ist außerdem bereit, die Anzahl der Krankenhaus-
betten um 300 zu verringern. 

3. Der Ausschuß hat die Forderungen des Bundes-
rechnungshofes zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht in vollem Umfang übernehmen können. Er 
ist der Auffassung, daß das Bundesministerium 
der Verteidigung zunächst versuchen sollte, die 
nicht für Soldaten benötigten Betten für Zivilpa-
tienten zu verwenden. Erst wenn das nicht ge-
lingt, wenn also ein dauerhafter Angebotsüber-
hang besteht, muß die Anzahl der Krankenhaus-
betten der Nachfrage gemäß angepaßt werden. 

Der Ausschuß hat festgestellt, daß die zusätzlichen 
Betten nach gegenwärtigem Erkenntnisstand kei-
ne zusätzlichen Kosten bedeuten, weil die der 
Bundeswehr gezahlten Pflegesätze die Kosten der 
Krankenhausbetten abdecken. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß stellt nach dem Anerkenntnis des 
Bundesministers fest, daß die Bemerkung hin-
sichtlich der überflüssigen Krankenhäuser be-
rechtigt war. Insoweit wird die Bemerkung zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. 

2. Der Ausschuß stellt weiterhin fest, daß es be-
züglich der Zahl der Krankenhausbetten noch 
Abklärungsbedarf gibt. Insoweit wird die Be-
merkung zur Kenntnis genommen. 

3. Der Bundesminister der Verteidigung wird zur 
Zeit nicht verpflichtet, die nicht benötigten Bet-
ten sofort abzubauen. Er soll zunächst versu-
chen, diese für Zivilpatienten zu verwenden. 

Sollte dies dauerhaft nicht möglich sein, so er-
wartet der Ausschuß, daß das Angebot an Kran-
kenhausplätzen der Nachfrage gemäß ausge-
staltet wird. 

4. Ein Bericht über die weitere Entwicklung ist so 
zeitig einzureichen, daß dieser in der Mai-Sit-
zung 1996 behandelt werden kann. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 38 

Planung von Wirtschaftsgebäuden und Sanierung 
von Flugzeugschutzbauten 

Der Bundesrechnungshof hatte zwei verschiedene 
Sachverhalte beanstandet: 

I. Planung von Wi rtschaftsgebäuden 

1. Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, daß das 
Bundesministerium der Verteidigung zwei Wi rt

-schaftsgebäude mit zu hohem Bauvolumen und zu 
hohen Kosten geplant hat. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung ist den 
Vorgaben des Bundesrechnungshofes gefolgt. Es 
hat beide Bauvorhaben umgeplant. Sie werden 
heute mit erheblich geringeren Kosten erstellt. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung 38.1 zustim-
mend zur Kenntnis genommen. 

Il. Sanierung von Flugzeugschutzbauten 

1. Das Bundesministerium der Verteidigung wollte 
48 Flugzeugschutzbauten der Nationalen Volksar-
mee sanieren. Die Sanierung wurde teurer als zu-
nächst geplant. Daraufhin veranlaßte das Bundes-
ministerium der Verteidigung bei 44 Gebäuden 
eine erheblich billigere Instandsetzung. Vier zu-
vor sanierte Gebäude waren jedoch noch mit sehr 
hohen Kosten restauriert worden. Dies wurde vom 
Bundesrechnungshof beanstandet. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung anerkannt. Es hat sie mit der sei-
nerzeit vorhandenen Eilbedürftigkeit begründet. 

3. Der Ausschuß hat auch diesen Teil der Bemerkung 
für berechtigt angesehen. 

' Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung 38.2 zu-
stimmend zur Kenntnis. 

2. Der Bundesminister wird aufgefordert, die Sa-
nierung von Gebäuden auf das sachlich not-
wendige Maß zu beschränken. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 39 

Wohnform „Kaserne 2000" 

1. Das Bundesministerium der Verteidigung hatte im 
Jahre 1989 bessere Wohnunterkünfte für die Sol-
daten geplant. Es wurden neue Wohneinheiten in 
Auftrag gegeben zum Preise von 140 000 DM. 
Nachdem dieser Betrag nicht ausreichte, hatte das 
Ministerium den Betrag nachträglich auf 
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160 000 DM erhöht. Gleichzeitig wurden Ein-
schränkungen bei der Bauausstattung vorgenom-
men. 

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß die Erhöhung des Kostenrahmens auf 
160 000 DM für die ursprünglich geplante Wohn-
einheit berechtigt gewesen ist. Für nicht berech-
tigt hält er es jedoch, die Leistungen zusätzlich zu 
verschlechtern. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung anerkannt. Nach Fertigstellung der 
ersten Wohneinheiten will es genau analysieren, 
wie hoch die maximalen Baukosten angesichts der 
verschlechterten Qualität der Wohnungen sein 
dürfen. 

Zugleich hat das Ministerium darauf hingewiesen, 
daß ein zu hoher Kostenrahmen nicht zur unwirt-
schaftlichen Verwendung öffentlicher Mittel füh-
ren muß. Die tatsächlichen Baukosten blieben in 
der Regel unterhalb der maximal zulässigen Ko-
sten. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß sachlich zwi-
schen Bundesrechnungshof und Bundesministeri-
um der Verteidigung Übereinstimmung besteht. 
Beide sind der Auffassung, daß der maximale Ko-
stenrahmen angesichts der verschlechterten Aus-
stattung herabgesetzt werden muß. Da das System 
„Kaserne 2000" als grundlegendes Wohnsystem 
aufgegeben wurde, wurde eine Berichtspflicht für 
nicht erforderlich erachtet. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 40 

Mobiles Führungssystem der Lu ftwaffe 

1. Im Bereich der Luftwaffe gibt es ein Führungssy-
stem mit dem Namen „EIFEL". Die Aufteilung 
dieses Systems in Subsysteme hat sich nach Auf-
fassung des Bundesministeriums der Verteidigung 
nicht bewährt. Das Ministerium will deshalb die 
Subsysteme zusammenführen. 

Ab dem Jahre 1995 will das Bundesministerium 
der Verteidigung ein neues DV-Informationssy-
stem einrichten mit dem Namen „Mobiler Ge-
fechtsstand Luftwaffenführungskommando". Der 
Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß mit 
diesem DV-Vorhaben ein neues Subsystem von 
EIFEL eingerichtet wird, obwohl es nach der vor-
rangigen Konzeption des Bundesministeriums der 
Verteidigung gerade das Ziel gewesen ist, neue 
Subsysteme zu vermeiden. 

Der Bundesrechnungshof hat seine Auffassung 
vom Subsystem damit begründet, daß für beide 
Informationssysteme etwa die gleichen im Handel 
üblichen Systemanteile verwendet werden und 
daß die gleiche Software eingesetzt werden kann. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung nicht anerkannt. Es hat darauf hin-
gewiesen, daß das Informationssystem „Mobiler 

Gefechtsstand Luftwaffenführungskommando" 
kein Subsystem von EIFEL ist. Das System könne 
vollständig unabhängig von EIFEL arbeiten. 

3. Nach Auffassung des Ausschusses sollte auf das 
neue Informationssystem nicht verzichtet werden. 
Die Ausschußmehrheit hielt es nicht für ein Subsy-
stem, und zwar aus folgenden Gründen: 

a) Das neue System kann unabhängig von EIFEL 
arbeiten, es muß nicht auf Daten des EIFEL

-

Systems zurückgreifen. 

b). Das neue System liefert Daten, die vom EIFEL

-

System nicht erfaßt werden. 

Der Ausschuß hat also nicht auf die gleiche ver-
wandte Hard- und Software abgestellt. 

Entscheidend war für die Ausschußmehrheit zu-
dem, daß es sich allem Anschein nach um ein aus-
gesprochen sinnvolles System handelt, das unter 
mobilen Einsatzbedingungen neue Daten für die 
Bundeswehr liefert. Die Forderung des Bundes-
rechnungshofes, auf das neue System zu verzich-
ten, wurde deshalb von der Ausschußmehrheit 
nicht übernommen. 

Bei zwei Gegenstimmen hat der Ausschuß die Be-
merkung daher nur zur Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 41 

Entwicklung und Nutzung des 
Führungsinformationssystems des Heeres 
„HEROS", Systemanteil 3 

1. Das Heer betreibt seit etwa acht Jahren ein Füh-
rungsinformationssystem mit dem Namen HE-
ROS, dessen Ziel es ist, alle vorhandenen Meldun-
gen und Daten aufzunehmen und daraus eine gra-
fische Lagesituation zu erstellen. Das System soll 
NATO-weit eingeführt werden, damit länderüber-
greifend alle Daten ausgetauscht werden können. 

Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
das System nach acht Jahren immer noch unzurei-
chend funktioniert. Ein zufriedenstellendes Hard-
und Softwaresystem konnte bisher nicht entwik-
kelt werden. Da die Schnittstellen mit den ande-
ren NATO-Partnern unzufriedenstellend arbeiten, 
müssen Daten manuell weitergegeben werden. 
Dadurch entsteht ein unzutreffendes Lagebild. 

Beanstandet wurde vom Bundesrechnungshof vor 
allem, daß eine Dezentralisierung in der Form vor-
genommen werden soll, daß jeder einzelne Ar-
beitsplatz mit Computern ausgestattet wird, in den 
Daten eingegeben und abgerufen werden kön-
nen. Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes 
soll versucht werden, das bisherige Zentral-Sy-
stem zu verbessern und von einer weiterreichen-
den Dezentralisierung Abstand zu nehmen. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat an-
erkannt, daß HEROS nicht zufriedenstellend ar-
beitet. Gerade deshalb will das Ministerium das 
zentrale System durch dezentrale Arbeitsplatz-
computer ergänzen und auf diese Weise mögli-
cherweise auch grundlegend umgestalten. 
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3. Der Ausschuß hat die Forderung des Bundesrech-
nungshofes aus folgenden Gründen nicht über-
nommen: 

a) Die Forderung des Bundesrechnungshofes, 
durch Einbau einer neuen Hard- und Software 
das bestehende Zentral-System zu verbessern, 
ist nur dann berechtigt, wenn nachgewiesen 
wird, daß es solch ein funktionsfähiges Zentral

-

System gibt. Solange dieser Nachweis nicht er-
bracht ist, ist es nicht sachwidrig, wenn das 
Bundesministerium der Verteidigung versucht, 
die Mängel des zentralen Systems durch de-
zentrale Elemente zu beseitigen. 

b) Außerdem ist bisher nicht nachgewiesen, ob 
das zentrale oder das dezentrale System besser 
arbeitet. Das Parlament muß vermeiden, sich 
während eines laufenden Planungsverfahrens 
bei nicht vorhandener Information für das eine 
oder andere System zu entscheiden. Planungs-
behörde ist und bleibt das Bundesministerium 
der Verteidigung. 

c) Wenn es nach achtjährigen vergeblichen Ex-
perimenten nicht möglich war, ein funktionie-
rendes Zentralsystem zu errichten, dann muß 
das Bundesministerium der Verteidigung die 
Möglichkeit haben, ein neues System, nämlich 
das dezentrale System, ergänzend oder als Er-
satz vorzusehen. 

d) Gegenwärtig steht die Bundesrepublik 
Deutschland in hartem Wettbewerb beim Eu-
rocorps. Die Bundeswehr kann es sich deshalb 
nicht leisten, immer nur zu versuchen, die alten 
Systeme weiterzuentwickeln. Notwendig kann 
es sein, ein neues System in Auftrag zu geben, 
um europaweit wettbewerbsfähig zu werden. 

e) Für wesentlich wurde eine Neuentwicklung 
auch deshalb angesehen, um endlich die 
Schnittstellen zufriedenstellend überbrücken 
zu können. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zur 
Kenntnis. Er ist der Auffassung, daß der Bun-
desminister die Möglichkeit haben muß, das 
System HEROS dezentral auszugestalten. 

2. Der Ausschuß erwartet bis zum 1. Ap ril 1996 
einen in Abstimmung mit dem Bundesrech-
nungshof erstellten Bericht des Bundesmini-
sters über die weitere Entwicklung. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 42 

Entwicklung und Betrieb eines Prüfsystems für 
elektronisches Wehrmaterial 

1. Das Bundesministerium der Verteidigung hatte im 
Jahre 1970 ein System in Auftrag gegeben, das 
militärisches elektronisches Material hinsichtlich 
seiner Leistungsfähigkeit bewerten und entstan-
dene Fehler automatisch aufdecken soll. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 
das System nicht hinreichend effektiv funktio-
niert. Kritisiert wird vor allem, daß das System 
nicht in der Lage ist, alle vorhandenen Fehler zu 
entdecken und alle Informationssysteme sachge-
recht zu bewerten. 

Außerdem ist der Bundesrechnungshof der Auf-
fassung, daß das System zu unwirtschaftlich arbei-
tet. Es wäre billiger, die entsprechenden Arbeiten 
an die Industrie zu vergeben. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat an-
erkannt, daß das System unzureichend funktio-
niert. Im Jahre 1970, als das System eingerichtet 
wurde, habe man die Möglichkeiten der Technik 
überschätzt. Die Prüfsysteme hätten nicht so lei-
stungsfähig wie geplant ausgestaltet werden kön-
nen. Außerdem seien die Waffensysteme immer 
komplizierter geworden, so daß es immer schwe-
rer werde, die Systeme durch Automaten zu über-
prüfen. 

Das Bundesministerium der Verteidigung möchte 
jedoch auf das bestehende Prüfsystem nicht ver-
zichten. Das System sei in der Lage, Waffensyste-
me teilweise sachgerecht zu bewerten. Die Verga-
be von Prüfungsaufträgen an die Industrie sei im 
Ergebnis zwar billiger. Solange jedoch nicht si-
chergestellt ist, daß die Industrie alle Rüstungsvor-
haben bewerten kann, vor allem auch in Krisen-
zeiten, sei das bestehende automatische System 
weiterhin erforderlich. 

3. Der Ausschuß hatte darüber zu entscheiden, ob es 
berechtigt ist, ein teureres System aufrechtzuer

-

halten, weil dieses in Krisenzeiten leistungsfähi-
ger ist. 

Eine Mindermeinung im Ausschuß übernahm die 
Auffassung des Bundesrechnungshofes. Begrün-
det wurde dies damit, daß nach einer Grundsatz-
entscheidung des Bundesministeriums der Vertei-
digung in steigendem Umfang Industrieunterneh-
men eingeschaltet werden sollen. Mit diesem Be-
schluß sei es in keiner Weise zu vereinbaren, 
eigene Bewertungssysteme, die weniger lei-
stungsfähig und zudem teurer sind, aufrechtzuer-
halten. Es wurde die Auffassung vertreten, daß in 
Krisenzeiten die Industrie ohnehin zwangsweise 
verpflichtet werden kann. 

Mehrheitlich hat sich der Ausschuß der Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes, das automati-
sche System sofort aufzugeben, nicht angeschlos-
sen. Er hat festgestellt, daß das automatische Waf-
fen-Bewertungssystem REMUS für einige Waffen-
gattungen ausgesprochen sinnvoll ist. Nach 
Auffassung der Ausschußmehrheit ist es in Krisen-
zeiten erheblich zuverlässiger, da dann nicht im-
mer eine Einzelbeauftragung von Industrieunter-
nehmen möglich ist. 

Mehrheitlich wurde deshalb folgender Beschluß 
gefaßt: 

Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zur Kennt-
nis. Er ist der Auffassung, daß auf das elektroni-
sche Prüfsystem z. Z. nicht verzichtet werden soll-
te. Der Ausschuß hält es jedoch für möglich, daß 
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sich im Laufe der Zeit eine veränderte Bedarfssi-
tuation herausstellt. 

Einstimmig wurde eine Berichtspflicht bis 1. April 
1996 festgelegt. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 43 

Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen 
durch die Teilstreitkraft Heer 

1. Die Bundeswehr vergibt seit dem Jahre 1987 bun-
deswehreigene Leistungen, d. h. Leistungen, die 
eigentlich durch die Bundeswehr selbst ausge-
führt werden müssen, an ein p rivates Unterneh-
men, das auf Veranlassung des Bundesministe-
riums der Verteidigung von drei großen Rüstungs-
unternehmen gegründet worden ist. Der Bundes-
rechnungshof hat beanstandet, daß nur diese eine 
Firma im Wege freihändiger Vergabe beauftragt 
wurde. Von 1987 bis 1991 hat die Firma aufgrund 
der bestehenden Rahmenverträge Aufträge im 
Werte von 47 Mrd. DM erhalten. 

Als im Jahre 1991 der bestehende Rahmenvertrag 
auslief, wurde die Firma weiterhin im Wege frei-
händiger Vergabe beauftragt. Nach wie vor wur-
den die Leistungen nicht ausgeschrieben. 

Der Bundesrechnungshof kritisiert vor allem: 

a) Die Firma ist zu teuer. Bei einem Auftrag, der 
vergleichsweise im Wege öffentlicher Aus-
schreibung vergeben wurde, stellte sich her-
aus, daß die Firma um 600 000 DM (= 25 % des 
Auftragsvolumens) teurer war. 

b) Es ist nur eingeschränkt möglich, die von der 
-Firma erstellten Leistungen zu überprüfen. In 
vielen Fällen waren die Leistungen „nicht ab-
rechnungsfähig" . Gleichwohl wurden Millio-
nen-Beträge ausgezahlt. 

c) Die Firma war in vielen Fällen nicht qualifiziert 
genug. Sie mußte ihrerseits Unterauftragneh-
mer einschalten. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
mangelnde Ausschreibung damit begründet, daß 
die Firma mit den Gegebenheiten der Bundes-
wehr besonders gut vertraut war. Andere Firmen 
hätten die Leistungen nicht in gleicher Weise aus-
führen können. 

Mittlerweile ist die Bundeswehr jedoch zu etwas 
mehr Wettbewerb übergegangen. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß der Bundes-
rechnungshof auf einen bedeutenden Sachverhalt 
hingewiesen hat: 

Durch die Auslagerung bundeswehreigener Auf-
gaben auf eine Privatfirma, die Aufträge ohne 
Wettbewerb im Wege freihändiger Vergabe er-
hält, besteht die Gefahr, daß die öffentlich-recht-
lichen Kontrollmechanismen nicht in ausreichen-
dem Umfang wirksam werden. Eine freihändige 
Vergabe bringt stets die Gefahr mit sich, daß man-
gels Vergleichbarkeit weit überhöhte Preise ak-
zeptiert werden. Eine nicht sachgerechte Abspra

-

che zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
ist nie auszuschließen. 

Der Ausschuß hat festgestellt, daß einige Bedien-
stete des Bundesministeriums der Verteidigung 
mittlerweile bei der betreffenden Firma beschäf-
tigt sind. Vor allem Abteilungsleiter und Referats-
leiter würden von der Firma gerne übernommen. 

Es wurde die Vermutung geäußert, daß die Firma 
selbst die Leistungsanforderungen für solche Auf-
träge formuliert, die ihr anschließend übertragen 
werden. Die erforderliche ministe rielle Kontrolle 
geht dadurch verloren. 

Diesen Fall hat der Ausschuß zum Anlaß genom-
men, das Bundesministerium der Verteidigung zu 
verpflichten, ihm einen jährlichen Bericht darüber 
zu geben, wieviel Prozent der Leistungen öffent-
lich ausgeschrieben und wieviel Prozent freihän-
dig vergeben werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Fall wird zu einem späteren Zeitpunkt 
nochmals auf die Tagesordnung gesetzt. Bis  
spätestens 31. Dezember 1995 erwartet der Aus-
schuß deshalb einen detaillie rten mit dem Bun-
desrechnungshof abgestimmten Bericht, vor 
allem 

— zu den Verantwortlichkeiten im Ministeri-
um, 

— zur Haftungsfrage, 

— zu den personellen Verknüpfungen, 

wobei auch der Bereich der Luftwaffe und der 
Marine in die Untersuchung einbezogen wer-
den soll. 

2. Der Ausschuß stellt bereits heute fest, daß der 
Bundesrechnungshof auf einen wichtigen 
Sachverhalt aufmerksam gemacht hat. 

3. Vom Bundesminister der Verteidigung wird ein 
jährlicher Bericht darüber erwartet, wieviel 
Prozent der Gewerke öffentlich ausgeschrieben 
und wieviel Prozent freihändig vergeben wor-
den sind. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 44 

Beschaffung von Bergeschleppern 

1. Vom Bundesrechnungshof wurde beanstandet, 
daß das Bundesministerium der Verteidigung acht 
Bergeschlepper für rd. 9 Mio. DM beschafft hatte, 
obwohl kein entsprechender Bedarf bestand. Von 
Anfang an habe die Absicht bestanden, die 
Schlepper unentgeltlich ausländischen Streitkräf-
ten und einem inländischen Rüstungsunterneh-
men zur Verfügung zu stellen. 

Das Bundesministerium der Finanzen wurde 
durch unwahre Angaben, nämlich durch Vorspie-
geln eines nicht vorhandenen Bedarfs, dazu ver-
anlaßt, eine seit mehreren Jahren bestehende 
Haushaltssperre aufzuheben. 
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2. Das Bundesministerium der Verteidigung hatte lt. 
Bemerkung keine Einwände vorgebracht, so daß 
von einem Anerkenntnis auszugehen war. 

In der Sitzung des Ausschusses hat das Ministeri-
um dann jedoch ausgeführt, daß nicht von Anfang 
an beabsichtigt gewesen sei, die Fahrzeuge zu 
verleihen. Ursprünglich habe die Absicht bestan-
den, die Fahrzeuge in der Bundeswehr selbst zu 
nutzen. 

Bei der Stellung des Antrages auf Entsperrung sei 
in keiner Weise bekannt gewesen, daß die Fahr-
zeuge für ausländische Staaten beschafft werden 
sollen. Bei der Genehmigung des Entsperrungsan-
trages habe man das zwar gewußt. Es seien jedoch 
unterschiedliche Referate und Abteilungen mit 
der Entsperrung einerseits, der leihweisen Über-
lassung andererseits befaßt gewesen, so daß un-
terschiedliche Personen jeweils über unterschied-
liche Sachverhalte informiert waren. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß bereits im Jahre 
1989, also vor der Stellung des Antrages auf Ent-
sperrung, bekannt war, daß die Bergungspanzer 
nicht für die Bundeswehr benötigt, sondern für 
ausländische Staaten und gleichzeitig zur Export-
förderung beschafft werden. 

Der Ausschuß hat verlangt, den Fall haftungs- und 
disziplinarrechtlich zu überprüfen. Obwohl ein 
tatsächlicher Bedarf für die Bundeswehr nicht be-
stand, hat das Bundesministerium der Verteidi-
gung einen Entsperrungsantrag gestellt. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Nach Abschluß der Untersuchungen erwartet 
er einen erneuten Bericht. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 45 

Beschaffung eines Wattfahrzeuges 

1. Das Bundesministerium der Verteidigung hatte im 
Jahre 1991 ein Wattfahrzeug für 2,8 Mio. DM ge-
kauft. Das Fahrzeug war nicht einsatzfähig, da die 
Laufketten nicht funktionierten. Im Wege eines 
Vergleiches wurde mit der Herstellerfirma ein Ge-
währleistungsanspruch in Höhe von 190 000 DM 
vereinbart. 

Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand kostet es 
jedoch 1,1 Mio. DM, um den bestehenden Mangel 
zu beseitigen. Der Bundesrechnungshof ist der 
Auffassung, daß für das Fahrzeug kein Bedarf be-
steht, daß es deshalb sofort ausgesondert werden 
sollte. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat den 
Sachverhalt als richtig anerkannt. Es widerspricht 
jedoch einer sofortigen Aussonderung. 

Es will versuchen, das Fahrzeug durch Anpassung 
einer bereits vorhandenen Kette einsatzfähig zu 
machen. Außerdem glaubt das Ministerium, eine 

Privatfirma finden zu können, die einen Teil der 
Kosten übernimmt. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß der Bundes-
rechnungshof mit Recht darauf hingewiesen hat, 
daß ein Wattfahrzeug z. Z. nicht eingesetzt werden 
kann, weil die Fahrzeugkette nur mit außerge-
wöhnlich hohen Kosten eingebaut werden kann. 
Ohne Notwendigkeit hat die Bundeswehr die Fir-
ma, die den Auftrag ausgeführt hat, aus der ver-
traglichen Gewährleistung entlassen. 

Der Auffassung des Bundesrechnungshofes, das 
Fahrzeug sofort auszusondern, ist der Ausschuß 
jedoch aus folgenden Gründen nicht gefolgt: 

a) Das Fahrzeug ist unter umweltpolitischen Ge-
sichtspunkten sehr wertvoll. Es macht den Ein-
satz von Hubschraubern über dem Watt weit-
gehend überflüssig. 

b) Wird die Bundeswehr durch das Parlament ge-
zwungen, auf das Fahrzeug zu verzichten, so 
muß die Melburger Bucht als Schießplatz auf-
gegeben werden. Die Bundeswehr muß ihre 
Schießübungen im Ausland durchführen. Das 
wird wahrscheinlich erheblich teurer. 

c) Es besteht z. Z. noch die Möglichkeit, die Fahr-
zeugkette zu einigermaßen günstigen Bedin-
gungen wieder einsatzfähig zu machen. Ent-
sprechende Verhandlungen sind abzuwarten. 

Wesentliches Anliegen des Ausschusses war ge-
wesen, daß die wirtschaftlichste Lösung realisiert 
wird. Unter diesem Gesichtspunkt darf auch die 
Möglichkeit einer Anmietung von Fahrzeugen 
nicht außer Betracht gelassen werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. Er widerspricht jedoch dem 
Vorschlag, das Fahrzeug sofort auszusondern. 

2. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß Aufwand 
und Ertrag miteinander verglichen werden 
müssen, daß sich der Minister bei seiner Ent-
scheidung über die Weiterverwendung somit 
vom künftigen Nutzen und den künftigen Ko-
sten leiten lassen sollte. 

3. Bezogen auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis er-
wartet der Ausschuß bis Ap ril 1996 einen mit 
dem Bundesrechnungshof abgestimmten Be-
richt über die weitere Entwicklung. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 46 

Schäden an Bremsanlagen von Lastkraftwagen der 
Bundeswehr 

1. Das Bundesministerium der Verteidigung hatte 
von 1979 bis 1989 handelsübliche Lastkraftwagen 
gekauft, deren Bremsanlagen nicht korrosionsge-
schützt waren. Bereits nach sechs Jahren traten 
die ersten Korrosionsschäden auf. Für einen 
Mehrpreis von 2 000 DM hätten Lastkraftwagen 
mit korrosionsgeschützten Bremsen gekauft wer-
den können. 
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Die Beseitigung der Korrosionsschäden durch Re-
paratur wird etwa 10 000 DM pro Fahrzeug kosten. 
Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
die Korrosionsschäden nicht repariert, sondern 
ganz neue Bremsanlagen eingebaut werden soll-
ten. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat den 
Sachverhalt als richtig anerkannt. Es hat jedoch 
darauf hingewiesen, daß zum Zeitpunkt der Be-
schaffung noch nicht vorhersehbar gewesen ist, 
daß später so große Korrosionsschäden eintreten 
werden. 

Geplant gewesen sei, die Lastwagen zehn Jahre 
lang zu nutzen. Aus Kostengründen habe man 
sich später für eine 20jährige Nutzungsdauer ent-
schieden. Die gravierenden Rostschäden seien 
erst nach dem Zehn-Jahres-Zeitraum entstanden. 

Das Bundesministerium der Verteidigung gesteht 
zu, daß ein totaler Austausch der Bremsanlagen 
besser wäre als eine partielle Beseitigung der Kor-
rosionsschäden. Es sieht sich aus haushaltsrechtli-
chen Gründen jedoch nicht in der Lage, die dafür 
erforderlichen Beträge aufzubringen. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß der Bundes-
rechnungshof mit Recht darauf aufmerksam ge-
macht hat, daß viele Lastkraftwagen der Bundes-
wehr wegen total verrosteter Bremsen nicht ein-
satzfähig sind. 

Der Ausschuß ist jedoch der Auffassung, daß dem 
Bundesministerium der Verteidigung, bezogen 
auf den Zeitpunkt der Beschaffung, kein großer 
Vorwurf gemacht werden kann: Ursprünglich war 
geplant, die Fahrzeuge zehn Jahre lang zu nutzen. 
Gravierende Rostschäden waren aber erst inner-
halb eines 20-Jahres-Zeitraumes aufgetreten. 
Dem Ministerium wurde bescheinigt, daß es sich 
bei der Beschaffungsentscheidung kostenbewußt 
verhalten hatte. 

Bei allen Investitionsentscheidungen entsteht die 
Frage, ob man eine bessere Leistung für einen teu-
reren Preis oder eine schlechtere Leistung für 
einen geringeren Preis kauft. Nachträglich hat 
sich in diesem Fall herausgestellt, daß es sinnvoll 
gewesen wäre, die bessere Leistung zu einem teu-
reren Preis zu kaufen. Eine nachträglich bessere 
Erkenntnis rechtfertigt nicht zwangsläufig einen 
Vorwurf. 

Der Ausschuß ist der Forderung des Bundesrech-
nungshofes, die verrosteten Bremsanlagen der 
Lastkraftwagen nicht zu reparieren, sondern um-
fassend auszutauschen, nicht gefolgt. Er hat fest-
gestellt, daß hierfür nicht genügend Haushaltsmit-
tel zur Verfügung stehen. Außerdem macht es we-
nig Sinn, bei Lastkraftwagen, die ab dem Jahre 
2000 ausgesondert werden, generell neue Brems-
anlagen einzubauen. Nur soweit Wagen noch eine 
längere Zeit genutzt werden, wird der Einbau 
neuer Bremsen unter Kosten-Nutzen-Gesichts-
punkten für gerechtfertigt gehalten. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt:  

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung „grund-
sätzlich zustimmend" zur Kenntnis. 

2. Er weist einschränkend darauf hin, daß dem 
Bundesminister der Verteidigung, bezogen auf 
den Zeitpunkt der Beschaffung, kein großer 
Vorwurf gemacht werden kann. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 47 

Nutzung eines Luftfahrzeuges des Musters DO-228 
bei der Wehrtechnischen Dienststelle der 
Bundeswehr in Manching 

1. Das Bundesministerium der Verteidigung hatte 
ein gebrauchtes ziviles Luftfahrzeug des Musters 
DO-228 für Erprobungs- und Transportflugzeuge 
gekauft. Der Bundesrechnungshof hatte bean-
standet, 

1. daß das Fahrzeug nicht im Wege öffentlicher 
Ausschreibung, sondern im Wege freihändiger 
Vergabe beschafft worden ist; 

2. daß das 19sitzige Flugzeug zu groß dimensio-
niert ist. In vielen Fällen werde es eingesetzt, 
um eine einzige oder ganz wenige Personen zu 
befördern; 

3. daß das Fahrzeug nicht sachgerecht eingesetzt 
wird. In vielen Fällen wurden Personentrans-
portflüge durchgeführt, die zu einem Bruchteil 
der Kosten mit der Bundesbahn ausgeführt 
werden können. 

Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, daß die 
Flugstunden dieses Flugzeugtyps besonders hoch 
sind. Bei der Beschaffung sei man von einem Flug-
stundensatz von 1 300 DM ausgegangen. Tatsäch-
lich liege der Stundensatz jedoch bei 16 196 DM. 
Der Bundesrechnungshof zieht daraus die Konse-
quenz, daß das Flugzeug ausgemustert werden 
sollte. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Nichtausschreibung damit begründet, daß nur die 
DO-228 als Flugzeugtyp in Betracht gekommen 
ist. Alle anderen Flugzeugmuster hätten auf den 
militärischen Bereich umgerüstet werden müssen. 

Das Ministerium weist darauf hin, daß die Bundes-
wehr auf das Flugzeug angewiesen ist, daß eine 
Aussonderung somit nicht in Betracht kommt. 

3. Kritik hat der Ausschuß an der freihändigen Be-
schaffung geäußert. Oberstes Anliegen des Aus-
schusses ist es, daß alle Leistungen im Wege 
öffentlicher Ausschreibung vergeben werden. 
Selbst wenn nur das Flugzeugmuster DO-228 in 
Betracht kommt, so hätte eine öffentliche Aus-
schreibung stattfinden müssen, mit dem Ziel, ein 
gebrauchtes Flugzeug dieses Typs von demjeni-
gen Anbieter zu erhalten, der den günstigsten 
Preis dafür nimmt. 

Nicht anschließen konnte sich der Ausschuß je-
doch der Forderung des Bundesrechnungshofes, 
daß das Flugzeug umgehend ausgesondert wer-
den sollte. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die 
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Wehrtechnische Dienststelle ohne ein Flugzeug 
nicht auskommt. Wird das alte Flugzeug ausge-
sondert, so ist die Neubeschaffung eines anderen 
Flugzeugs erforderlich. Entscheidend sind für den 
Ausschuß die Gesamtkosten, die bei Weiterbe-
trieb des alten Flugzeugs einerseits, bei Neuan-
schaffung eines anderen Flugzeugs andererseits 
entstehen. Der zusätzliche Anschaffungspreis des 
neuen Flugzeugs ist zu vergleichen mit den höhe-
ren Betriebskosten des alten Flugzeugtyps. 

Der Ausschuß hat festgestellt: 

Wird ein Flugzeug nur wenig genutzt, so lohnt 
sich eine Neuanschaffung in der Regel nicht. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Ausführungen zur 
fehlenden Ausschreibung zustimmend zur 
Kenntnis. 

2. Den übrigen Teil der Bemerkung nimmt er zur 
Kenntnis. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 48 

Einfuhrabgaben für das Vorhaben 
„Aufklärungssystem Lapas" 

1. Das Bundesministerium der Verteidigung hatte 
für das Aufklärungssystem Lapas umfangreiches 
Material aus den Vereinigten Staaten bezogen. Es 
hatte Umsatzsteuern in Höhe von 47,1 Mio. DM 
gezahlt für Gegenstände, die niemals geliefert 
worden waren. Die unnötig gezahlte Umsatzsteu-
er wurde nur teilweise zurückgefordert. Heute 
sind die Rückforderungsansprüche des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung in Höhe von 
22,6 Mio. DM verjährt. 

Von den nicht zurückgeforderten 22,6 Mio. DM 
sind 4,2 Mio. DM an die Europäische Gemein-
schaft geflossen, 6 Mio. DM an die Bundesländer. 
Dem Bund ist somit ein Schaden in Höhe von ca. 
10 Mio. DM entstanden. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung anerkannt. 

3. Der Ausschuß hat seine Verwunderung darüber 
ausgedrückt, wie es passieren kann, daß eine For-
derung in Höhe von 22 Mio. DM „vergessen" 
wird. Er ist der Ansicht, daß die hierfür verant-
wortlichen Personen zur Verantwortung gezogen 
werden müssen. Dienstrechtliche Konsequenzen 
und Regreßansprüche wurden jedoch der Eigen

-

Entscheidungskompetenz des Ministe riums über-
lassen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustimmend 
zur Kenntnis. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 49 

Realisierung von Ansprüchen auf Exportabgaben 

1. Im Rahmen der Entwicklung des Flugzeugs Tor-
nado wurde festgelegt, daß Privatfirmen, die Tor-
nados verkaufen, 7,5 % des Verkaufserlöses an 
diejenigen NATO-Staaten abführen müssen, die 
sich an der Entwicklung des Flugzeugs finanziell 
beteiligt haben. Grundlage für diese sinnvolle Re-
gelung ist die Tatsache, daß der Bau eines Flug-
zeugs in vielfacher Milliardenhöhe mit öffentli-
chem Geld subventioniert worden ist. 

Eine britische Firma hatte im Jahre 1985 72 Torna-
do-Flugzeuge an Saudi-Arabien verkauft. Sie hät-
te damit an  die  an der Entwicklung des Flugzeugs 
beteiligten NATO-Staaten ca. 260 Mio. DM zah-
len müssen. Da die Bundesrepublik Deutschland 
ca. 40 % der Kosten finanziert hatte, hätte sie in 
Höhe von 100 Mio. DM am Verkaufserlös beteiligt 
werden müssen. Nach wiederholten Beanstan-
dungen des NATO-Rechnungsprüfungsamtes hat 
die britische Firma jedoch nur 13 Mio. DM gezahlt. 

Als im Jahre 1993 nochmals Tornado-Flugzeuge 
an Saudi-Arabien geliefert werden sollten, hätte 
die Bundesrepublik Deutschland nach Vorstellun-
gen des Bundesrechnungshofes der Ausfuhr die-
ser Flugzeuge nur zustimmen sollen, wenn zuvor 
die 260 Mio. DM an die drei NATO-Staaten ge-
zahlt worden sind. 

Besondere Kritik übt der Bundesrechnungshof 
daran, daß das Finanzmanagement für das Flug-
zeug gerade der Firma übertragen wurde, die Ab-
gabeschuldner ist und ihre Verpflichtungen nicht 
erfüllt hat. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung weist 
darauf hin, daß die britische Firma für die Veräu-
ßerung der Tornado-Flugzeuge nach eigenen An-
gaben wegen des niedrigen Kaufpreises so gut 
wie keine Gewinne erzielt hat. 

Die Vorschläge des Bundesrechnungshofes, die 
Exportgenehmigung zu versagen, wenn die Alt-
forderungen nicht bezahlt worden sind, sind nach 
Angaben des Ministeriums verspätet erfolgt. Bei 
den Verhandlungen mit den anderen NATO-Staa-
ten hätten die Vorschläge deshalb nicht berück-
sichtigt werden können. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß der Bundesre-
publik Deutschland Zahlungsansprüche im Werte 
von ca. 100 Mio. DM zustehen können, die noch 
nicht realisie rt  sind. 

Zugleich wurde festgestellt, daß die Bundesrepu-
blik Deutschland in diesem Bereich nicht alleine 
handeln kann. Sie kann die anderen NATO-Staa-
ten nur dazu auffordern, gemeinsam die Firma zu 
drängen, die Gesamtschulden in Höhe von ca. 
260 Mio. DM zu bezahlen. 

Der Forderung des Bundesrechnungshofes, alle 
weiteren Tornado-Geschäfte dieser Firma so lange 
zu blockieren, bis die Gesamtschulden in Höhe 
von 260 Mio. DM bezahlt sind, konnten sich die 
Ausschußmitglieder nicht anschließen. Sie haben 
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darauf hingewiesen, daß internationale Gesichts-
punkte den Export  von Tornado-Flugzeugen not-
wendig machen können. Auch arbeitsmarktpoliti-
sche Gesichtspunkte können nicht ganz außer Be-
tracht gelassen werden. 

Außerdem war nicht 100%ig zu klären, ob die an 
der Entwicklung des Flugzeugs Beteiligten einen 
feststehenden Anspruch auf die 260 Mio. DM ha-
ben, ob es Ausnahmen von der Zahlungspflicht 
gibt oder ob der Betrag generell Gegenstand von 
Vertragsverhandlungen ist. 

Der Ausschuß hat hieraus die Konsequenz gezo-
gen, daß bei der künftigen Abfassung von Verträ-
gen die Verpflichtungen der Beteiligten so klar 
und eindeutig festgelegt werden müssen, daß kein 
Anlaß zu Interpretationsspielräumen besteht. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Der Bundesminister wird aufgefordert, darauf 
hinzuwirken, daß bei künftigen Vereinbarun-
gen so klare Regelungen getroffen werden, daß 
der Leistungsumfang der Rüstungsunterneh-
men von vornherein feststeht. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 50 

Ausstattungshilfe für ausländische Streitkräfte 

1. Das Bundesministerium der Verteidigung gewährt 
bestimmten Entwicklungsländern Ausstattungs-
hilfen für deren Streitkräfte. In Mali wurde ein 
besonders aufwendiges Projekt durchgeführt. Der 
Bundesrechnungshof hat hierbei folgende Bean-
standungen ausgesprochen: 

a) Die Planungsgruppen der Bundeswehr hatten 
zu weitreichende Spielräume. Ohne ministe-
rielle Vorgaben konnten sie Baumaßnahmen 
durchführen, konnten beispielsweise selbst 
entscheiden, wie viele Gebäude errichtet wer-
den. Nach Auffassung des Bundesrechnungs-
hofes hätte es ein förmlich vom Ministe rium 
genehmigtes Baukonzept geben müssen. 

b) Zwischen 1989 und 1992 hatte die Beratergrup-
pe 4,2 Mio. DM abgerechnet, ohne daß genau 
zugeordnet werden kann, wofür die Gelder 
verausgabt worden sind. 

c) Beanstandet wurde weiterhin, daß die für die 
Baudurchführung erforderlichen Gelder in 
Form von Schecks den Beratungsgruppen zur 
Verfügung gestellt wurden. Nach § 70 der Bun-
deshaushaltsordnung dürfen Zahlungen nur 
von „Kassen" und „Zahlstellen" geleistet wer-
den. In diesem Fall konnten bauausführende 
Personen unmittelbar mit Scheck zahlen. 

Die Konsequenz war: 

Projektauswahl, Auftragserteilung und Zahlung 
lagen in einer einzigen Hand. Gegen wesentliche 
Prinzipien des Haushaltsrechts, insbesondere der 
Haushaltskontrolle wurde verstoßen. 

Beanstandet wurde weiterhin, daß die Kontrolle 
über die Verwendung der Mittel nicht halbjähr-
lich, sondern „jährlich" erfolgte. Geleistete Zah-
lungen wurden häufig nicht überprüft. Der Bun-
desrechnungshof hat festgestellt, daß Nachweise 
über erhaltene Schecks und Bankbelege fehlen. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung anerkannt. Es hat versichert, daß 
sich vergleichbare Fehler nicht wiederholen wer-
den. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Beanstan-
dung des Bundesrechnungshofes berechtigt ist. 
Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Bundesministerium für Gesundheit — 

Einzelplan 15 

Zu Prüfbemerkung Nummer 51 

Einsatz von Informationstechnik beim Paul-Ehrlich-
Institut, Bundesamt für Sera und Impfstoffe 

1. Das Paul-Ehrlich-Institut überprüft Sera und Impf-
stoffe, bevor diese für den allgemeinen Verkehr 
zugelassen werden. Das Institut bestellte im Jahre 
1989 eine neue Telekommunikationsanlage, auf 
der aufbauend ein Verfahren zur Bürokommuni-
kation installiert werden sollte. 

Die Anlage wurde nicht wie vorgesehen innerhalb 
von vier bis sechs Wochen installiert. Ein Jahr dau-
erte es, bis sie fertiggestellt, drei Jahre, bis sie 
abgenommen war. Auch die zunächst eingebau-
ten Programme waren fehlerhaft. 

Mittlerweile ist das System überholt. Die Geräte 
entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der 
Technik. Das IT-Netz wurde nie in Bet rieb genom-
men. Aufwendungen in Höhe von 1 Mio. DM wa-
ren unnötigerweise erfolgt. 

Der Bundesrechnungshof empfiehlt, Schadener-
satzansprüche gegenüber dem Auftragnehmer zu 
prüfen. 

2. Das Bundesministerium für Gesundheit hatte lt. 
Bemerkung auf eine Stellungnahme verzichtet, 
die Beanstandung somit als berechtigt anerkannt. 

In der Sitzung hat das Ministe rium dann mitge-
teilt, daß von seiten der Auftragnehmerin bereits 
450 000 DM angeboten worden sind. Dies sei als 
Eingeständnis der Schuld zu we rten. 

Ein Prozeß, gerichtet auf weitergehende Ansprü-
che, würde gewisse Risiken bedeuten. Auch das 
Paul-Ehrlich-Institut trage einen gewissen Teil der 
Verantwortung. Die Beweissituation sei schwierig. 
Sollte es wirklich zu juristischen Auseinanderset-
zungen kommen, so sei der Ausgang des Prozes-
ses keineswegs gewiß. Das Ministe rium habe es 
deshalb für sachgerecht gehalten, auf die Durch-
führung eines Prozesses zu verzichten und den 
angebotenen Schadenersatz anzunehmen. 
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3. Der Ausschuß hat darauf hingewiesen, daß das 
Institut jahrelang ohne IT-Technik ausgekommen 
ist. Dies wurde als Beweis dafür angesehen, daß 
die in Auftrag gegebene Kommunikationsanlage 
eigentlich nicht erforderlich gewesen ist. Der Aus-
schuß hat verlangt, bei Beschaffungsentscheidun-
gen künftig erheblich strengere Kriterien zugrun-
de zu legen. 

Festgestellt wurde zudem, daß viele IT Systeme 
nicht funktionieren. Dies ist im wesentlichen be-
dingt durch die „Individualität der Entschei-
dung" . Der Ausschuß hat den Vorschlag gemacht, 
IT-Systeme zu beschaffen, die sich bereits bei 
anderen Häusern bewährt haben. Ressortüber-
greifend sollten künftig Beschaffungsentschei-
dungen durchgeführt werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er forde rt  den Bundesminister auf, die Regreß-
ansprüche gegen die beauftragte Firma mit 
Nachdruck geltend zu machen, um so den ent-
standenen Schaden zu minimieren. 

3. Der Bundesminister hat in seinem Geschäftsbe-
reich durch geeignete Maßnahmen im Rahmen 
der Fachaufsicht weiterhin sicherzustellen, daß 
künftig vor Beginn aller IT Vorhaben die not-
wendigen Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Projektdurchführung geprüft und in die 
Planung einbezogen werden. 

4. Der Ausschuß forde rt  den Bundesminister auf, 
spätestens nach einem Jahr über die Ergebnis-
se seiner Regreßforderung und der weiteren 
Maßnahmen zu berichten. 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit — 

Einzelplan 16 

Zu Prüfbemerkung Nummer 52 

Vorausleistungen der künftigen Benutzer der 
Endlager für radioaktive Abfälle 

1. Von 1990 bis 1992 hat der Bund 828 Mio. DM auf-
gewandt für die Errichtung eines atomaren Endla-
gers. Er hat die Beträge vorfinanziert. Zu erstatten 
sind sie von den künftigen Nutzern, d. h. von der 
Energiewirtschaft. 

Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß die 
Abrechnung der vorfinanzierten Aufwendungen 
verspätet erfolgt. Die Abrechnung eines Jahres er-
folgt erst am Ende des darauffolgenden Kalender-
jahres. Nach Auffassung des Bundesrechnungs-
hofes muß es möglich sein, die Rechnungslegung 
spätestens sechs Monate nach dem Ende des Ka-
lenderjahres durchzuführen. Der Bund hätte dann 
innerhalb von drei Jahren 64 Mio. DM an unnöti-
gen Zinsaufwendungen gespart. 

Für noch besser hält es der Bundesrechnungshof, 
wenn die Bundesregierung versucht, künftig von 
den Energieunternehmen einen „Abschlag" auf 
die künftigen Aufwendungen des Bundes zu er-
halten. Dann entstünden der öffentlichen Hand 
keinerlei Zinsverluste. Der Bundesrechnungshof 
weist darauf hin, daß dies nur im Wege einer Ver-
ordnungsänderung möglich ist. 

2. Das Bundesministerium für Gesundheit hat die 
Beanstandungen anerkannt. Es hat zugesagt, daß 
die Rechnungslegung entsprechend den Vorstel-
lungen des Bundesrechnungshofes spätestens 
nach ca. sechs Monaten erfolgen wird. 

Außerdem will das Ministerium die rechtlichen 
Grundlagen ändern mit dem Ziel, Abschlagszah-
lungen auf die Vorleistungen des Bundes zu er-
halten. In der Industrie besteht jedoch erheblicher 
Widerstand gegen eine entsprechende Rechtsän-
derung. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung für berechtigt 
angesehen. Er hat gefordert, daß die Abrechnung 
den Vorstellungen des Bundesrechnungshofes 
entsprechend nach sechs Monaten abgeschlossen 
wird. 

Außerdem hat es der Ausschuß für notwendig ge-
halten, die rechtlichen Grundlagen zu ändern mit 
dem Ziel, Abschlagszahlungen auf die Vorleistun-
gen des Bundes zu erhalten. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. Er erwartet, daß die Ab-
rechnung für die vom Bund erbrachten Vorlei-
stungen spätestens sechs Monate nach Ende 
des Kalenderjahres abgeschlossen ist. 

2. Der Ausschuß hält es für notwendig, die recht-
lichen Grundlagen zu ändern mit dem Ziel, 
einen Abschlag auf die Vorausleistungen des 
Bundes zu erhalten. 

3. Der Ausschuß erwartet einen Bericht bis zum 
31. Oktober 1995. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend — 

Einzelplan 17 

Zu Prüfbemerkung Nummer 53 

Förderung der Wohlfahrts- und 
Vertriebenenverbände mit einem Sonderprogramm 
der Bundesregierung zur Eingliederung der 
Aussiedler 

1. Um die Vertriebenen in der Bundesrepublik 
Deutschland möglichst schnell eingliedern zu 
können, hatte die Bundesregierung mit den Kir-
chen, den Spitzenverbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege, den Trägern der Jugendsozialarbeit 
und ähnlichen Organisationen vereinbart, daß 
diese die Vertriebenen bestmöglich unterstützen 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode Drucksache 13/3167 (neu)  

und dafür bis zu 80 % der Sach- und Personal-
kosten vom Bund erstattet erhalten. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 
das zuständige Ministerium den Wohlfahrtsver-
bänden teilweise über 80 % der Kosten erstattet 
hat. 

2. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend hat darauf hingewiesen, daß 
durch die unerwartet hohen Flüchtlingszahlen die 
80 %-Kostenabdeckung nicht ausreichend gewe-
sen ist. Die Wohlfahrtsverbände hätten ihre Auf-
gabe anderenfalls nicht mehr zufriedenstellend 
lösen können. 

Die vom Bundesrechnungshof genannte 80 %-Ab-
deckung sei keine Normierung im engen Sinne. 
Es habe sich lediglich um eine Zielvorgabe gehan-
delt. Viele Wohlfahrtsverbände hätten zudem ihre 
Tätigkeit einstellen müssen, wenn der Erstat-
tungsrahmen nicht entsprechend erhöht worden 
wäre. 

Es habe deshalb ein Gespräch der Wohlfahrtsver-
bände mit dem Bundeskanzler gegeben, in dem 
dieser zur Kenntnis genommen hat, daß die 80 %-
Kostenabdeckung nicht ausreichend ist. Auch 
dem Bundesministerium der Finanzen sei mitge-
teilt worden, daß man sich an den 80 %-Vorgabe-
rahmen nicht mehr halten könne. 

Das Bundeskanzleramt hat darauf hingewiesen, 
daß zugunsten der Wohlfahrtsverbände schnelle 
Entscheidungen getroffen werden mußten. Es sei 
deshalb nicht möglich gewesen, nochmals aus-
drücklich das Bundeskabinett mit dieser Frage zu 
befassen. Nach Auffassung, des Bundeskanzler-
amtes habe sich die Überschreitung des Kostenab-
deckungsrahmens noch im Rahmen des seinerzei-
tigen Kabinettbeschlusses gehalten. 

3. Der Ausschuß hat die Notwendigkeit der seiner-
zeitigen Maßnahmen anerkannt. Die große An-
zahl von Aussiedlern machte besondere staatliche 
Hilfsmaßnahmen erforderlich. Was die Sachent-
scheidung betrifft, so habe man unter Zwängen 
gestanden, die eine andere Entscheidung nicht 
zuließen. 

Von grundsätzlicher Bedeutung wurde jedoch an-
gesehen, ob so verfahren werden durfte wie ver-
fahren worden ist. Festgestellt wurde, daß staatli-
che Finanzmittel nur durch den Haushaltsaus-
schuß und nicht durch den Bundeskanzler in der 
Weise bewilligt werden dürfen, daß er gegenüber 
einem Ministerium die Ausgaben sanktioniert. 

Von einem Teil der Ausschußmitglieder wurde 
darauf hingewiesen, daß es sich bei der 80 %-
Kostenabdeckung um eine „Zustandsbeschrei-
bung", nicht um eine „Normierung" handelt mit 
der Konsequenz, daß der Kostenabdeckungsrah-
men bei entsprechender Notwendigkeit erhöht 
werden kann. Danach war das Bundeskanzleramt 
durch den Kabinettbeschluß ermächtigt, „alle not-
wendigen Maßnahmen und Mittel" zu ergreifen, 
um die Eingliederung der Ausländer zu ermögli-
chen. 

Nach anderer Ansicht hat sich das Bundeskanzler-
amt einseitig über einen Kabinettbeschluß hin-
weggesetzt. Da maximal eine Leistung von 80 % 
festgelegt war, durfte der Kanzler nicht einseitig 
verfügen, daß mehr als 80 % gezahlt werden dür-
fen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Der Bundesminister wird aufgefordert, künftig 
die festgelegten Förderungsquoten einzuhal-
ten. 

3. Ist ein Abweichen von vorgesehenen Förde-
rungsquoten erforderlich, so sind die hierfür 
vorgesehenen formalen Entscheidungsverfah-
ren zu beachten. 

Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie — 

Einzelplan 30 

Zu Prüfbemerkung Nummer 54 

Förderung der Entwicklung des 
Magnetschnellbahnsystems „Transrapid" 

Der Bundesrechnungshof hatte vier verschiedene 
Sachverhalte beanstandet: 

I. Zu hoher Gewinn für den privaten 
Auftragnehmer 

1. Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß die vom Bund beauftragte Gesellschaft 3 % 
der Selbstkostenfestpreise als Gewinn einkalku-
lieren darf. Bisher hat die Gesellschaft auf diese 
Weise einen Gewinn von 9,5 Mio. DM erzielt. 

Ein „Gewinnzuschlag" ist nach Auffassung des 
Bundesrechnungshofes nur gerechtfertigt bei Un-
ternehmen, die ein „unternehmerisches Risiko" 
tragen. Da alle Verluste vom Bund übernommen 
werden, sei es ausreichend, daß die Geschäftsfüh-
rer angemessen bezahlt werden. 

Die betreffende Firma verfügt nur über eine nomi-
nelle Einlage in Höhe von 51 000 DM. Ein Gewinn 
von 9,5 Mio. DM auf solch ein kleines eingesetztes 
Eigenkapital ist nach Auffassung des Bundesrech-
nungshofes in keiner Weise gerechtfertigt. 

2. Das Bundesministerium für Forschung und Tech-
nologie hat darauf hingewiesen,  daß in Einzelfäl-
len ein unternehmerisches Risiko der Gesellschaft 
möglich ist. Angeführt wurde ein Einzelfall, bei 
dem die Firma 750 000 DM zu Lasten ihrer Rückla-
ge übernehmen mußte. 

Außerdem weist das Ministe rium darauf hin, daß 
die vom Bund der Gesellschaft gewährten Gewin-
ne im Unternehmen bleiben und nicht ausge-
schüttet werden. 
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Während das Ministe rium zunächst die bisherige 
Praxis beibehalten wollte, hat es sich in der Sit-
zung bereit erklärt, auf eine Gewinnzahlung mög-
lichst zu verzichten. Das Unternehmen verlange 
dafür jedoch als Gegenleistung, von allen Risiken 
freigestellt zu werden. Das Budget der Betreiber-
gesellschaft müsse ggf. aufgestockt werden. Das 
Ministerium werde versuchen, durch Mittelum-
schichtung innerhalb seines Hauses diese Beträge 
zu finanzieren. 

II. Zinseinnahmen der Betreibergesellschaft  

1. Der Bundesrechnungshof hat zudem beanstandet, 
daß die Firma im Rahmen eines Vorwegausgleichs 
Gelder vom Staat erhält, die sie ihrerseits erst im 
Laufe des Jahres an ihre Subunternehmer auszah-
len muß. Die Gesellschaft hat die Beträge teilwei-
se auf Bankkonten festgelegt und erzielt dadurch 
zusätzliche Zinseinnahmen in Millionenhöhe. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes soll-
te das Ministe rium das bestehende Auszahlungs-
verfahren ändern und die Gelder als „Abrufbeträ-
ge " bereithalten. Beträge sollten also erst dann 
ausgezahlt werden, wenn die entsprechenden 
Zahlungen der Firma gegenüber Dritten fällig 
werden. 

2. Das Bundesministerium hatte lt. Bemerkung da-
rauf hingewiesen, daß das Abrufverfahren zu in-
flexibel ist. Es hatte sich jedoch bereit erklärt, da-
rauf zu achten, die zusätzlichen Zinseinnahmen 
des Unternehmens als „Zusatzeinnahmen " anzu-
sehen mit der Konsequenz, daß der Bund im näch-
sten Jahr dem Unternehmen entsprechend niedri-
gere Zuwendungen auszahlt. 

In der Sitzung hat das Ministe rium mitgeteilt, mitt-
lerweile sei das Verfahren in der Weise geändert 
worden, daß der Bund seine Zahlungen quartals-
weise in der Mitte eines jeweiligen Zeitraumes lei-
stet. „Vorauszahlungen" und „Nachzahlungen" 
hielten sich etwa die Waage, Zinsgewinne würden 
durch Zinsverluste ausgeglichen. Sollten aus-
nahmsweise Zinsgewinne anfallen, so müßten 
diese an den Bund abgeführt werden. 

III. Kosten für den Rückbau der Versuchsanlage 

1. Der Bundesrechnungshof hat zudem beanstandet, 
daß die Gesellschaft bereits heute in eine Rückla-
ge einzustellende Gewinnanteile erhält, die erst in 
vielen Jahren für den Rückbau der Anlage ver-
wendet werden müssen. Nach Auffassung des 
Rechnungshofes ist es sinnvoller, erst dann ent-
sprechende Bundesmittel bereitzustellen, wenn 
der Rückbau der Anlage erforderlich wird. Ver-
pflichtungsermächtigungen sollten für die Jahre 
ausgebracht werden, in denen der Rückbau not-
wendig wird. 

2. Das Bundesministerium hatte die Beanstandung 
zunächst nicht anerkannt. Es war der Auffassung, 
daß der Abriß der Anlage eine Aufgabe des Unter

-

nehmens ist mit der Konsequenz, daß es bereits 
heute Rücklagen für den späteren Abriß bilden 
muß, die der Bund bereits heute übernehmen 
muß. 

In der Ausschußsitzung hat das Ministerium dann 
mitgeteilt, daß es voll den Vorgaben des Bundes-
rechnungshofes gefolgt ist. Für die Rücklagen 
werden keinerlei öffentliche Mittel mehr gezahlt. 
Vielmehr werden Verpflichtungsermächtigungen 
ausgebracht, um auf diese Weise zu dokumentie-
ren, daß für den Bund irgendwann eine Rückbau-
verpflichtung entsteht. Die in der Vergangenheit 
gebildete Rücklage soll aufgelöst werden. Die da-
durch freiwerdenden Mittel werden mit laufenden 
Bundeszahlungen verrechnet. 

IV. Kalkulation eines Subunternehmers 

1. Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß die vom Bund beauftragte Firma einen Subun-
ternehmer eingesetzt hat, der seinerseits zu 
Selbstkostenfestpreisen arbeitet. Nach Vermu-
tung des Bundesrechnungshofes hat der Subun-
ternehmer jedoch Preise verlangt, die weit über 
den Selbstkostenfestpreisen liegen. Der Bundes-
rechnungshof verlangt vom Ministe rium, die vom 
Subunternehmer in Ansatz gebrachten Preise auf 
ihre inhaltliche Angemessenheit zu überprüfen. 

2. Das Bundesministerium hat zugestanden, daß der 
Subunternehmer möglicherweise überhöhte Prei-
se berechnet hat. Die Preisprüfungsbehörde wur-
de deshalb bereits vor der Beanstandung des Bun-
desrechnungshofes eingeschaltet. Das Verfahren 
dauere noch an. Das Ministe rium hat zugesichert, 
daß dem Bund kein Schaden entstehen wird. Si-
chergestellt sei, daß etwaige Überzahlungen an 
den Bundeshaushalt zurückfließen. 

V. Überzahlungen 

Der Ausschuß hat festgestellt, daß in der Vergan-
genheit zu hohe Zahlungen an die Gesellschaft 
geleistet wurden. Er hat mit Befriedigung zur 
Kenntnis genommen, daß der Umfang der Zahlun-
gen auf das sachlich notwendige Maß beschränkt 
werden soll. 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß bei der Ab-
fassung von Verträgen künftig darauf geachtet 
werden sollte, daß eine Änderungsklausel vorhan-
den ist, die eine Abänderung des Vertrages zu-
gunsten des Bundes ermöglicht. 

Kritik wurde auch gegen die Vergabe zu Selbstko-
stenfestpreisen geübt. Grundsätzlich muß ausge-
schrieben werden. Eine freihändige Vergabe, 
auch zu Selbstkostenfestpreisen, bringe stets die 
Gefahr mit sich, daß überhöhte Preise zu Lasten 
des Bundes akzeptiert werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 
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2. Er fordert  den Bundesminister auf, die ihm ob-
liegende Prüfung der Verwendung der Zuwen-
dungen nunmehr umgehend sicherzustellen. 

3. Über das Ergebnis erwartet der Ausschuß einen 
Bericht bis zum 31. Oktober 1995. 

Versorgung — 
Einzelplan 33 

Zu Prüfbemerkung Nummer 55 

Ruhegehaltfähigkeit der Polizeizulage 

1. Seit dem Jahre 1990 ist eine besondere Dienststel-
lenzulage für Polizeibeamte dann ruhegehaltfä-
hig, wenn der Beamte „mindestens zehn Jahre zu

-

lageberechtigt verwendet worden ist". Der Bun-
desrechnungshof ist der Auffassung, daß der be-
treffende Beamte tatsächlich in seiner aktiven 
Dienstzeit die Polizeizulage erhalten haben muß. 
Zumindest zwei Jahre lang soll die Zulage gezahlt 
worden sein, damit sie ruhegehaltfähig wird. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 
das Bundesministerium der Finanzen in seinem 
Geschäftsbereich die Zulage auch dann für ruhe-
gehaltfähig erklärt, wenn sie in der aktiven 
Dienstzeit des betreffenden Beamten niemals ge-
zahlt worden ist. Polizeibeamte aus dem Bereich 
des Bundesministeriums der Finanzen erhalten 
somit ein höheres Ruhegeld als andere Poli-
zeibeamte. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat die Be-
anstandung nicht anerkannt. Es weist darauf hin, 
daß der Wortlaut der Regelung: 

„Sie müssen mindestens 10 Jahre zulageberech-
tigt verwendet worden sein" 

dafür spricht, daß in der aktiven Dienstzeit keine 
Zulage gezahlt worden sein muß. Anderenfalls 
hätte die Vorschrift lauten müssen: 

„ Sie müssen eine Zulage erhalten haben". 

Das Bundesministerium der Finanzen ist der Auf-
fassung, daß künftig eine Harmonisierung erreicht 
werden muß. Nachdrücklich betont es jedoch, daß 
es sich in der Vergangenheit gesetzmäßig verhal-
ten hat und daß es auch künftig die Zulage weiter 
zahlen wird. 

Das Bundesministerium des Innern ist der Auff as

-

sung,  daß die Zulage vor dem Ruhestand des be-
treffenden Beamten zumindest ein einziges Mal 
gezahlt worden sein muß, damit sie ruhegehaltfä-
hig werden kann. 

Das Bundesministerium des Innern hat sich bereit 
erklärt, einen Gesetzentwurf einzubringen, wo-
nach künftig sowohl im Bundesbereich als auch 
auf Landesebene einheitliche Kriterien gelten sol-
len. 

3. Der Ausschuß hat den Grundsatz der Gleichbe-
handlung als wesentliches Prinzip herausgestellt. 
Er ist der Auffassung, daß künftig gesetzliche Re

-

gelungen ressortübergreifend für alle Bundesbe-
amte in gleicher Weise gelten müssen. 

Nach Auffassung des Ausschusses soll eine Zula-
ge nur dann ruhegehaltfähig werden, wenn sie in 
der aktiven Dienstzeit des betreffenden Beamten 
bereits gezahlt worden ist. Begründet wird dies 
damit, daß im Ruhestand derjenige Lebensstan-
dard beibehalten werden soll, der in der aktiven 
Dienstzeit bestand. Ist in der aktiven Dienstzeit 
niemals eine Zulage gewährt worden, so besteht 
keinerlei Veranlassung, sie nach der aktiven 
Dienstzeit in Form des Ruhegehaltes zu gewäh-
ren. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er ist der Auffassung, daß eine einheitliche ge

-

setzliche Regelung geschaffen werden muß. 
Die Regierung wird aufgefordert, die erforderli-
che Harmonisierung herbeizuführen. 

3. Der Ausschuß erwartet einen mit dem Bundes-
rechnungshof abgestimmten Bericht über das 
Veranlaßte. 

Bundesministerium für wi rtschaftliche 
Zusammenarbeit — 
Einzelplan 23 
Die Betätigung des Bundes bei Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 

Zu Prüfbemerkung Nummer 56 

Wi rtschaftlichkeit der Einrichtung und 
Unterhaltung von Außenbüros 

1. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit hat eine Gesellschaft gegründet, 
die im alleinigen Bundeseigentum steht. Die Ge-
sellschaft ist mittlerweile in 50 Staaten tätig. Der 
Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, daß 
man nicht ermitteln kann, ob die Außenbüros wirt-
schaftlich arbeiten. Er fordert deshalb die Aufstel-
lung von monetär quantifizierbaren Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen und will die Gründung 
und den Fortbestand der Außenbüros von entspre-
chenden Berechnungen abhängig machen. 

2. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit hat darauf hingewiesen, daß es in 
der Praxis schwierig ist, die Tätigkeiten dera rtiger 
Gesellschaften in Form von Wirtschaftlichkeits-
berechnungen monetär zu beziffern. Die Aufgabe 
der Gesellschaft bestehe primär in einer Hilfstätig-
keit für die eigentlichen Entwicklungshilfeträger. 
Teilweise hat die Gesellschaft nach Angaben des 
Ministeriums durch ihre Beratungstätigkeit in er-
heblichem Umfang zur Senkung der Entwick-
lungshilfekosten beigetragen. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die Außen-
büros mit ihrer Beratung eine sinnvolle Tätigkeit 
ausüben. 
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Er hat weiterhin festgestellt, daß eine über das 
Fehlen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen hin-
ausgehende Unwirtschaftlichkeit vom Bundes-
rechnungshof nicht behauptet worden ist. Die An-
forderungen an Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
dürfen deshalb nicht so weitreichend ausgestaltet 
werden, daß diese im Ergebnis zu einer Umkehr 
der Beweislast führen. 

Da der Bundesrechnungshof mit Recht auf die feh-
lenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen hinge-
wiesen hatte, wurde die Bemerkung zustimmend 
zur Kenntnis genommen. 

Allgemeine Finanzverwaltung — 

Einzelplan 60 

Zu Prüfbemerkung Nummer 57 

Zeitnahe Ablieferung der Bundesanteile an den 
Steuereinnahmen der Bundesländer 

1. Die Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteu-
ern werden von den Ländern eingezogen. Die 
dem Bund zustehenden Steueranteile müssen 
nach dem Grundgesetz „unverzüglich" an den 
Bund abgeführt werden. Die Bund-Länder-Fi-
nanzreferenten hatten vereinbart, daß dem Bund 
seine Anteile bereits „am Tage des Aufkommens" 
überwiesen werden müssen. 

Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
dem Bund die Einnahmen erst einen Tag später, 
manchmal sogar erst zwei Tage später überwiesen 
werden. Dem Bund entstehen auf diese Weise 
Zinsverluste. 

Der Bundesrechnungshof verlangt, daß das Bun-
desministerium der Finanzen seine „Aufsichts-
funktion" gegenüber den Bundesländern ausübt, 
Kontrollprüfungen durchführt und dafür sorgt, 
daß die den Ländern obliegende Verpflichtung 
„am gleichen Tag" erfüllt wird. 

Sollte sich die Ein-Tages-Regelung nicht realisie-
ren lassen, so schlägt er vor, die Ein-Tages-Rege-
lung kraft Vereinbarung mit den Ländern aufzu-
heben und eine längere Zeitspanne zu vereinba-
ren. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat die Be-
anstandung nicht anerkannt. Es weist darauf hin, 
daß das weitgehend ungetrübte, von Kooperation 
geprägte Verhältnis zwischen Bund und Ländern 
gestört würde, wenn es dazu übergehen würde, 
offizielle „Kontrollen" gegenüber den Bundeslän-
dern einzuführen. Es hat sich deshalb zwar bereit 
erklärt, tagtäglich bei den Ländern nachzufragen, 
in welcher Höhe Steuereinnahmen für den Bund 
eingegangen sind. Eine Kontrolle, so wie vom 
Bundesrechnungshof gefordert, lehnt es ab. 

Außerdem betont es, daß der Kontrollaufwand 
sehr hoch ist. Solch hoher Aufwand sei nicht ge-
rechtfertigt, um das Geld ein oder zwei Tage frü-
her zu bekommen. 

Schließlich weist es darauf hin, daß der Bund sei-
nerseits Einfuhrumsatzsteuer an die Länder ab-
führen muß. Die Länder erwarteten nicht eine täg-
liche Ablieferung, sondern nur jeweils am 15. 
eines Monats. 

3. Der Ausschuß hält die Ablieferung der Steueran-
teile „am Tag des Aufkommens" und erweiterte 
Kontrollen gegenüber den Ländern für notwen-
dig. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er fordert den Bundesminister auf, bis zum 
1. November 1995 über das Veranlaßte zu be-
richten. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 58 

Zwischenstaatliche Amtshilfe durch 
Auskunftsaustausch in Steuersachen 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
in- und ausländische Finanzbehörden die Mög-
lichkeiten des zwischenstaatlichen Auskunftsver-
kehrs unzureichend nutzen. Vor allem große inter-
nationale Unternehmen erlangen dadurch unge-
rechtfertigte Steuervorteile, ebenso die einzelnen 
Arbeitnehmer, die bei einer Auslandstätigkeit nur 
dem Auslandssteuerrecht und nicht mehr dem 
deutschen Steuerrecht unterliegen. Der Bundes-
rechnungshof weist darauf hin, daß mit erhebli-
chen Steuerausfällen zu rechnen ist. 

Beanstandet wurde weiterhin, daß Kontrollmate-
rial für die Finanzbehörden bestimmter Staaten 
(z. B. Italien) wegen fehlender Gegenseitigkeit des 
Auskuftsaustausches nicht weitergeleitet wurde, 
obwohl das Bundesministerium der Finanzen die 
Finanzbehörden der Bundesländer gebeten hatte, 
entsprechendes Mate rial zu sammeln. 

Auch das Bundesministerium selbst hatte die von 
ausländischen Finanzbehörden erteilten Auskünf-
te z. T. nicht an Landesfinanzbehörden weiterge-
leitet, weil die Auswertung der Auskünfte nicht 
möglich oder nicht zweckmäßig war. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hatte die 
Beanstandung anerkannt. Es hat darauf hingewie-
sen, daß es eine Ausweitung des Auskunftsver-
kehrs mit dem Ausland hinsichtlich der Großun-
ternehmen mit den Bundesländern erörtern wird. 
Das gleiche gelte für die Besteuerung von Arbeits-
löhnen inländischer Arbeitnehmer im Ausland. 

Zu berücksichtigen sei jedoch, daß die inländi-
schen Finanzbehörden weder eine übermäßige 
Anzahl von Auslandsanfragen noch daß die aus-
ländischen Behörden eine übermäßig große An-
zahl von Inlandsanfagen beantworten können. 

3. Der Ausschuß hat die Beanstandung für berechtigt 
angesehen. Er hat verlangt, daß die inländischen 
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Finanzbehörden in erweitertem Umfang mit aus-
ländischen Finanzbehörden zusammenarbeiten. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Der Bundesminister wird aufgefordert, auf eine 
Verbesserung des Verfahrens der zwischen-
staatlichen Amtshilfe durch Auskunftsaus-
tausch in Steuersachen und auf vermehrte Nut-
zung des Auskunftsverkehrs hinzuwirken. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 59 

Steuerliche Behandlung der Pferderennvereine 

Der Bundesrechnungshof hatte zwei verschiedene 
Sachverhalte beanstandet: 

I. Steuerrechtliche Anerkennung der 
Pferderennvereine als „gemeinnützig" 

1 Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß alle Pferderennvereine, die er untersucht hat, 
das „Gemeinnützigkeitsprivileg" genießen. Nach 
Ansicht des Bundesrechnungshofes dienen die 
Pferderennvereine den „eigenwirtschaftlichen" 
Interessen von Züchtern und Pferdebesitzern, kei-
neswegs „gemeinnützigen" Zielen. 

Der Bundesrechnungshof hat die Frage der Ge-
meinnützigkeit jedoch für nicht besonders be-
deutsam angesehen, falls künftig gewährleistet 
ist, daß die Aufzuchtkosten der Pferde bei Ge-
meinnützigkeit nicht gewinnmindernd von den 
Wetteinnahmen abgezogen werden dürfen. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat diesen 
Teil der Beanstandung nicht anerkannt. Es hat da-
rauf hingewiesen, daß die Pferderennvereine die 
Aufgabe haben, „Zuchttiere" herauszubilden. 
Diese Aufgabe entspreche den Vorgaben des Tier-
zuchtgesetzes. Die Vereine erfüllten deshalb somit 
eine öffentliche Aufgabe. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß den Pferde-
rennvereinen die Gemeinnützigkeit nicht aber-
kannt werden, sollte. 

II. Verrechnung der Gewinne mit Verlusten 

1. Die Pferderennvereine erzielen teilweise erhebli-
che Gewinne aus den Wetteinnahmen bei Pferde-
rennen. Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, 
daß gleichwohl so gut wie keine Einnahmen ver-
steuert werden, da diese gegengerechnet werden 
mit „Verlusten", die bei der Aufzucht der Pferde 
entstehen. Der Bundesrechnungshof ist der Auf-
fassung, daß Verluste, die bei der Aufzucht der 
Tiere entstehen, dann nicht mit den Gewinnen bei 
Wetteinnahmen verrechnet werden dürfen, wenn 
für die Aufzucht der Pferde das Gemeinnützig-
keitsprivileg in Ansatz gebracht wird. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hatte zum 
Zeitpunkt der Herausgabe der Bemerkung die Be-
anstandung nicht anerkannt. Es hatte darauf hin-
gewiesen, daß bei sachgerechter Gewinnermitt-
lung trotz der Verrechnung erhebliche Einnahmen 
zu versteuern sind. 

In der Ausschußsitzung hat sich das Bundesmini-
sterium der Finanzen dann jedoch bereit erklärt, 
die Vorschläge des Bundesrechnungshofes zu 
übernehmen. 

3. Der Ausschuß hat es für nicht berechtigt angese-
hen, daß bei Gemeinnützigkeit die Kosten für die 
Aufzucht der Pferde gewinnmindernd von den 
Wetteinnahmen abgezogen werden. Die Bemer-
kung des Bundesrechnungshofes wurde für be-
rechtigt angesehen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß teilt nicht die Zweifel des Bun-
desrechnungshofes hinsichtlich der Gemein-
nützigkeit der Pferderennvereine. 

2. Ansonsten nimmt der Ausschuß die Bemerkung 
zustimmend zur Kenntnis. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 60 

Verfahren der Finanzämter in den neuen 
Bundesländern bei der Gewährung von 
Steuerbefreiungen für reprivatisierte Unternehmen 

1. Nach § 17 des Reprivatisierungsgesetzes in Ver-
bindung mit § 5 Abs. 9 der Durchführungsverord-
nung sowie klarstellenden Schreiben des Bundes-
ministeriums der Finanzen kann Unternehmen 
der ehemaligen DDR Steuerbefreiung erteilt wer-
den, wenn folgende Voraussetzungen gegeben 
sind: 

a) Das Unternehmen muß heute der gleichen Per-
son gehören, die das Unternehmen vor der 
Verstaatlichung zu DDR-Zeiten besessen hat-
te. Ausreichend ist jedoch, wenn die unmittel-
baren Erben das Geschäft weiterführen. 

b) Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttre-
ten des Reprivatisierungsgesetzes muß der An-
trag auf Steuerbefreiung gestellt worden sein. 

c) Der Wert des Unternehmens muß nach der Re-
privatisierung niedriger sein als er im Jahre 
1972 war, 

oder 

das Unternehmen muß heute zeitweilig unren-
tabel arbeiten. 

d) Die Steuerbefreiung kann sich nur auf die Ein-
künfte erstrecken, beispielsweise nicht auf das 
Vermögen. 

e) Die Steuerbefreiung gilt nur für den ehemali-
gen Inhaber und dessen Erben, nicht für neue 
Gesellschafter. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß alle 
einschränkenden Voraussetzungen in der Praxis 
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nicht beachtet werden. Steuerbefreiung wurde „in 
der Regel", keinesfalls „ausnahmsweise" erteilt. 
Gesetzeswidrig wurde beispielsweise in folgen-
den Fällen Steuerbefreiung gewährt: 

a) Ein Unternehmen wurde ganz neu gegründet. 
Das alte Unternehmen wurde nicht fortgeführt. 

b) Steuerbefreiung wurde gewährt, wenn ein al-
tes Unternehmen in eine neue Kapitalgesell-
schaft eingebracht wurde. Da in diesem Fall 
das neue und nicht das alte Unternehmen be-
steuert wurde, hätte eine Steuerbefreiung 
nicht erteilt werden dürfen. 

c) Steuerbefreiung wurde auch den neu eintre-
tenden Gesellschaftern gewährt. 

d) Für Vermögenswerte wurde Steuerbefreiung 
erteilt, nicht nur für Einkünfte. 

e) Steuerbefreiung wurde erteilt, obwohl das Un-
ternehmen mehr wert war als im Jahre 1972 
und obwohl es niemals unrentabel gearbeitet 
hatte. 

Nach Feststellung des Bundesrechnungshofes 
wurden 85 % der Fälle falsch entschieden. Seiner 
Berechnung nach belaufen sich die Steuerausfälle 
des Bundes auf mindestens 500 Mio. DM. 

Der Bundesrechnungshof forde rt , alle Sachverhal-
te nochmals zu überprüfen und die zu Unrecht 
gewährten Steuervergünstigungen zurückzufor-
dern. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat keine 
Einwendungen gegenüber den Feststellungen 
des Bundesrechnungshofes erhoben. Künftig will 
es darauf achten, daß sich vergleichbare Fehler 
nicht wiederholen. 

3. Der Ausschuß hat die Forderung des Bundesrech-
nungshofes, alle Steuerfälle nochmals aufzugrei-
fen und in den falsch entschiedenen Fällen Ände-
rungsbescheide zu erlassen, für berechtigt ange-
sehen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er erwartet, daß der Bundesminister die ober-
sten Finanzbehörden der neuen Bundesländer 
mit dem gebotenen Nachdruck anhalten wird 
darauf hinzuwirken, daß die Finanzämter die 
einschlägigen Besteuerungsfälle noch einmal 
überprüfen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 61 

Verfahren der Finanzämter in den neuen 
Bundesländern bei der Bearbeitung der Anträge 
auf Investitionszulage 

1. Nach Feststellung des Bundesrechnungshofes 
hatten die Finanzämter der neuen Bundesländer 
in den Jahren 1990 bis 1992 bei der Gewährung 
von Investitionszulagen unzureichend geprüft, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen vorlagen. Dem 

Bund sind dadurch Schäden in Höhe von ca. 
1 Mrd. DM entstanden. In Einzelfällen erhielten 
Unternehmen zu Unrecht Investitionszulagen in 
Höhe von 1 Mio. DM. 

Nach den gesetzlichen Vorschriften können Un-
ternehmen Investitionszulagen für bewegliche 
Wirtschaftsgüter erhalten, soweit sie in den neuen 
Bundesländern oder in Berlin (West) angesiedelt 
sind und die Gegenstände räumlich im Gebiet der 
neuen Länder verwendet werden. Der Bundes-
rechnungshof hat festgestellt, daß aus folgenden 
Gründen ungerechtfertigterweise Investitionszu-
lage gewährt wurde: 

a) In vielen Fällen lag die Bet riebsstätte nicht im 
Fördergebiet, sondern in den alten Bundeslän-
dern. 

b) Die begünstigten Gegenstände wurden nicht 
im Fördergebiet, sondern in den alten Bundes-
ländern verwandt. Finanziell geförderte Fahr-
zeuge wurden beispielsweise nicht in den neu-
en, sondern primär in den alten Bundesländern 
eingesetzt. 

c) Es lagen Mehrfachbegünstigungen vor. So 
wurde beispielsweise der Anzahlungsbetrag 
begünstigt, anschließend nochmals das gesam-
te Objekt. 

Auch bei Leasingobjekten gab es Mehrfachbe-
günstigungen. Nicht ermittelt wurde, ob das 
Leasingobjekt dem Leasinggeber oder dem 
Leasingnehmer zuzuordnen ist. Dadurch wur-
de das gleiche Objekt beim Leasinggeber und 
zusätzlich beim Leasingnehmer gefördert. 

d) Der Zeitpunkt der Herstellung wurde nicht 
ordnungsgemäß ermittelt. Nach den gesetzli-
chen Voraussetzungen ist es nicht entschei-
dend, wann der Gegenstand „angeschafft" 
wurde, sondern ausschließlich, wann er „ein-
gebaut" wurde. Investitionsobjekte, die bereits 
einige Jahre zuvor gekauft worden waren, 
wurden gemäß Steuererklärung alle erst in den 
Jahren 1990 und 1991 „eingebaut", so daß der 
Bund für die alten Investitionen erhebliche In-
vestitionszulagen zahlen mußte. Nach Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes hätten die Fi-
nanzämter prüfen müssen, ob die angeblich 
erst 1990 und 1991 eingebauten Gegenstände 
vorher nicht genutzt wurden mit der Konse-
quenz, daß nur eine Teilanrechnung hätte er-
folgen dürfen. Außerdem wurden, bei einigen 
längst eingebauten Gegenständen geringfügi-
ge „Restarbeiten" durchgeführt, was dazu 
führte, daß die Unternehmen die endgültige 
Fertigstellung auf diesen Zeitpunkt datieren 
konnten, so daß die gesamte Investitionssum-
me begünstigt wurde. 

e) Da nach dem Jahre 1992 nicht mehr eine Inve-
stitionszulage von 12 %, sondern nur noch von 
8 % gezahlt wurde, wurden viele nach 1992 an-
geschaffte Investitionsobjekte auf das Jahr 
1992 „vordatiert". 

f) Investitionszulage darf nur für „bewegliche" 
Wirtschaftsgüter geleistet werden. In vielen 
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Fällen wurden Zulagen für „unbewegliche" 
Güter beantragt und gewährt. 

Der Bundesrechnungshof fordert , bei allen be-
günstigten Investitionen genau zu überprüfen, 
ob die Gegenstände so fest mit dem Gebäude 
verankert sind, daß sie als „unbeweglich" an-
zusehen sind oder ob sie irgendwann wieder 
ausgebaut werden sollen, also „bewegliche" 
Wirtschaftsgüter sind. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen und die Fi-
nanzverwaltung der Bundesländer haben die fest-
gestellten Mängel als sachlich berechtigt aner-
kannt. Sie haben jedoch darauf hingewiesen, daß 
die Fehler wegen des unvermeidbaren Arbeits-
drucks in Kauf genommen werden mußten. Auch 
künftig dürften keine „übertriebenen Anforde-
rungen" an die Finanzverwaltung gestellt wer-
den. 

3. Der Ausschuß hat die Beanstandung des Bundes-
rechnungshofes für berechtigt angesehen. Er hält 
es für notwendig, die zu Unrecht gezahlten Inve-
stitionszulagen in Höhe von insgesamt ca. 
1 Mrd. DM zurückzufordern. 

Der Ausschuß hält es außerdem für erforderlich, 
daß die Außenprüfungen erheblich verstärkt und 
daß Sonderprüfungsdienste eingesetzt werden, 
damit die Angaben des Steuerpflichtigen weiter-
gehend auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden 
können. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er geht davon aus, daß der Bundesminister die 
obersten Finanzbehörden der neuen Bundes-
länder mit dem gebotenen Nachdruck anhalten 
wird, bei den Finanzämtern darauf hinzuwir-
ken, daß die Zulagevoraussetzungen intensiver 
geprüft, die Vorgaben der vorgesetzten Behör-
den beachtet und die Sachverhalte sorgfältiger 
aufgeklärt werden. Daneben erwartet er, daß 
die Außenprüfungen weiter verstärkt und die 
vom Bundesrechnungshof geforderte Arbeits- 
und Prüfungsrichtlinie allen Finanzämtern zur 
Verfügung gestellt wird. 

3. Der Ausschuß forde rt  den Bundesminister auf, 
darauf hinzuwirken, daß die zu Unrecht gezahl-
ten Beträge zurückgefordert werden. 

4. Der Ausschuß geht ferner davon aus, daß Zulas-
sungsfestsetzungen von erheblichem Gewicht, 
die wegen des unzureichenden Aufbaus der 
Betriebsprüfungsstellen nicht im Rahmen einer 
ordentlichen Betriebsprüfung geprüft werden 
können, durch die Sonderprüfungsdienste ab-
schließend bearbeitet werden. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 62 

Steuerliche Behandlung der Ausschüttungen aus 
den unteilbaren Fonds von Produktions-
genossenschaften des Handwerks 

1. Nach dem Recht der DDR konnten Unternehmen 
„Fonds" gründen. Unterschieden wurden folgen-
de zwei Arten von Fonds: 

a) Der Konsumtionsfonds, der bereitstand für 
konsumtive Ausgaben der Mitglieder und der 
Arbeitnehmer. Wurde dieser Fonds ausge-
schüttet, so zahlte das Unternehmen auf den 
ausgeschütteten Betrag einen bestimmten 
Steuersatz. Die Mitglieder mußten die Zusatz-
einnahme nicht mehr versteuern. 

b) Der Investitionsfonds, der als Rücklage diente 
für unvorhergesehene Investitionen. Der Inve-
stitionsfonds war ausschließlich für das Unter-
nehmen bestimmt, er durfte nicht an die Ar-
beitnehmer ausgeschüttet werden. 

Als nach der Wiedervereinigung die Unternehmen 
der neuen Bundesländer nicht mehr ordnungsge-
mäß produzierten, wurden in größerem Umfang 
jedoch auch die „Investitionsfonds" an die Arbeit-
nehmer ausgezahlt. 

Werden Mittel aus den „Investitionsfonds" ausge-
schüttet, so sind diese grundlegend anders zu ver-
steuern als die Ausschüttungen aus den Konsum-
tionsfonds. Während die Auszahlungen aus den 
Konsumtionsfonds allein durch das Unternehmen 
versteuert werden, gilt für die Investitionsfonds, 
daß das Unternehmen zwar auch zunächst einen 
gewissen Steuersatz an den Fiskus abführt. Die 
Zahlung ist jedoch nur als „Einkommensteuervor-
auszahlung" anzusehen, ist also nur ein Steuer-
abschlag, der auf die individuelle Einkommen-
steuer der Arbeitnehmer und der Genossen anzu-
rechnen ist. 

In der Praxis haben die Finanzämter nicht genau 
unterschieden, ob Zahlungen aus den „Investi-
tionsfonds" oder den „Konsumtionsfonds" gelei-
stet wurden. Mit der Zahlung durch das Unterneh-
men wurde die Angelegenheit für erledigt angese-
hen. Die Mitglieder mußten nichts mehr versteu-
ern. Dadurch sind beim Fiskus nicht unerhebliche 
Steuerausfälle entstanden. 

Der Bundesrechnungshof fordert , daß exakt zwi-
schen Investitionsfonds und Konsumtionsfonds 
unterschieden werden muß. Da eine Reihe von In-
vestitionsfonds noch nicht aufgelöst worden ist, 
hat das Problem auch für die Zukunft eine gewisse 
Bedeutung. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat darauf 
hingewiesen, daß die Landesfinanzbehörden für 
die Fehler verantwortlich sind. Das Bundesmini-
sterium habe die Beanstandung des Bundesrech-
nungshofes daher an die obersten Finanzbehör-
den der Länder weitergeleitet. 

Der Bundesrechnungshof ist demgegenüber der 
Auffassung, daß das Bundesministerium unmittel

-

bar verantwortlich ist. Es gehe um die Verwaltung 
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von Gemeinschaftsteuern durch Landesfinanzbe-
hörden, die nach den allgemeinen Grundsätzen 
der Auftragsverwaltung (Artikel 85 und 108 des 
Grundgesetzes) den Weisungen des Bundes ge-
mäß auszuführen sind. Das Weisungsrecht er-
strecke sich auf die Recht- und auf die Zweckmä-
ßigkeit. 

3. Der Ausschuß hat die Beanstandung für berechtigt 
angesehen. Er ist der Auffassung, daß alle Altfälle 
erneut überprüft und daß in den zu Unrecht be-
günstigten Fällen die Steuer nachentrichtet wer-
den muß. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er fordert den Bundesminister auf, darauf hin-
zuwirken, daß in allen neuen Bundesländern 
eine vollständige und zutreffende Besteuerung 
der im Jahre 1990 vorgenommenen Ausschüt-
tungen aus den unteilbaren Fonds sicherge-
stellt wird. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 63 

Besteuerung der Bäuerlichen 
Handelsgenossenschaften der Deutschen 
Demokratischen Republik und ihrer 
Rechtsnachfolger für das zweite Halbjahr 1990 

1. Die Bäuerlichen Produktionsgenossenschaften in 
der DDR betrieben nicht nur das „landwirtschaftli-
che Geschäft" , sie führten zugleich Kaufhäuser 
und vor allem Banken im ländlichen Bereich. 
Nach der Wiedervereinigung teilten sich die Ge-
nossenschaften in „Produktionsgenossenschaf-
ten" und in „Bankgenossenschaften" auf. Die 
Bankgenossenschaften erzielten im zweiten Halb-
jahr 1990 wegen der Währungsumstellung erheb-
liche Gewinne. 

Die gesetzlichen Bestimmungen sahen vor, daß für 
das zweite Halbjahr 1990 grundsätzlich die „allge-
meinen Besteuerungsgrundlagen" zur Anwen-
dung gelangen. Mit Schreiben vom 27. Mai 1991 
gestattete das Bundesministerium der Finanzen 
jedoch, daß die Genossenschaften im Billigkeits-
wege statt der gesetzlich vorgesehenen Steuer 
eine „Pauschalsteuer" entrichten. Ausgeführt 
wurde in dem Schreiben, daß die Genossenschaf-
ten, so wie nach DDR-Recht üblich, 2,3 % der Er-
löse aus dem Warengeschäft und 25 % der Gewin-
ne aus dem Bankgeschäft als Steuer abführen. 

Aus dem Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen war nicht ersichtlich, ob Grundlage der 
Besteuerung die „tatsächlich erwirtschafteten Ge-
winne" oder die „geplanten Gewinne" sind. Der 
Hinweis in dem Schreiben: 

„So wie nach der bis zum 30. Juni 1990 gelten-
den Verordnung der DDR" 

spricht dafür, daß die „geplanten" Gewinne ge-
meint sind. Alle Genossenschaften legten das 
Schreiben jedenfalls in dieser Form aus. 

Da in dem zweiten Halbjahr 1990 nur die „geplan-
ten Gewinne" versteuert wurden, nicht die „tat-
sächlichen Gewinne", sind beim Bund erhebliche 
Steuerausfälle entstanden. Gerade die Banken er-
zielten im Jahre 1990 unerwartet hohe Gewinne. 
Der Bundesrechnungshof hat anhand von Einzel-
fällen aufgezeigt, wie groß die Steuerausfälle wa-
ren: 

Eine Genossenschaftsbank führte aufgrund des 
geplanten Gewinnes 5 000 DM ab. Die tatsächli-
che Steuerschuld betrug jedoch 65 000 DM. 

Ein Landesverband führte eine Pauschalsteuer in 
Höhe von 1467 000 DM ab. Die tatsächliche Steu-
erschuld betrug jedoch 2 296 000 DM. 

Der Bundesrechnungshof stellt die Forderung auf, 
alle Sachverhalte zu überprüfen und die nicht er-
hobene Steuer nachträglich einzufordern. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat darauf 
hingewiesen, aus seinem Schreiben vom Mai 1991 
habe sich nicht ergeben, ob die „geplanten Ge-
winne" oder die „tatsächlich erzielten Gewinne" 
zu versteuern sind. Das Schreiben könne zumin-
dest so ausgelegt werden, wie dies die Genossen-
schaften taten. Aus dem Grundsatz von Treu und 
Glauben ergebe sich deshalb, daß eine nachträgli-
che Rückforderung nicht mehr möglich ist. Außer-
dem sei es in der Praxis schwierig, fünf Jahre spä-
ter die tatsächliche Gewinnhöhe zu ermitteln. 

3. Der Ausschuß hält es gleichwohl für erforderlich, 
die in der Vergangenheit gewährten Steuerver-
günstigungen rückgängig zu machen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er fordert  den Bundesminister auf, die Umstän-
de, die zu der Billigkeitsmaßnahme führten, 
nochmals eingehend daraufhin zu überprüfen, 
ob die Voraussetzungen für eine Rücknahme 
der Regelung erfüllt sind. Soweit eine vollstän-
dige Rücknahme der Sonderregelung nicht 
möglich ist, wird das Bundesministerium aufge-
fordert, ergänzend klarzustellen, daß die den 
Genossenschaften zugestandenen Sondertarife 
auf die tatsächlichen und nicht die geplanten 
Erlöse und Gewinne anzuwenden sind. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 64 

Ermittlung der Anschaffungskosten und 
Überwachung der Veräußerungen von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften in den neuen Bundesländern 
und im Ostteil von Berlin bei wesentlichen 
Beteiligungen im Sinne des § 17 des 
Einkommensteuergesetzes 

1. Werden Anteile an einer Kapitalgesellschaft ver-
äußert, so ist die Differenz zwischen dem Wert des 
Anteils und dem Verkaufserlös steuerpflichtig. So-
weit der Wert in der Bilanz aufgeführt ist, ist es 
relativ einfach, den steuerpflichtigen Differenzbe-
trag zu ermitteln. 
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Bei Unternehmen der ehemaligen DDR, die An-
teilswerte verkaufen, ist der Wert jedoch nicht 
ohne weiteres bekannt. Die gesetzlichen Regelun-
gen sehen daher einen Fiktiv-Wert vor, der ermit-
telt wird aus dem Gesamtwert des Unternehmens. 

Für die Finanzbehörden in den neuen Bundeslän-
dern war es fast unmöglich, den fiktiven Gesamt-
wert eines Unternehmens zu ermitteln. Sie sind 
deshalb in vielen Fällen dazu übergegangen, den 
Verkauf von Unternehmensanteilen nicht zur 
Kenntnis zu nehmen, somit keinerlei Besteue-
rungsgewinn zu verlangen. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesministe-
rium der Finanzen Vorschläge gemacht, wie eine 
umfassende Besteuerung sichergestellt werden 
kann. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen und die 
obersten Finanzbehörden der Länder haben die 
Vorschläge des Bundesrechnungshofes übernom-
men. Künftig soll es danach relativ einfach mög-
lich sein, die Anschaffungskosten und darauf 
aufbauend die gegenwärtigen Anteilswerte zu 
bestimmen. 

Meinungsverschiedenheiten zwischen Finanzver-
waltung und Bundesrechnungshof bestehen nur 
noch in folgendem: 

Nach Vorstellungen des Bundesrechnungshofes 
sollen die Anteilswerte „laufend" ermittelt wer-
den. 

Nach Vorstellungen des Bundesministeriums der 
Finanzen sollen die Anteilswerte nur dann ermit-
telt werden, wenn im konkreten Fall Anlaß dazu 
besteht. Nur zum Zeitpunkt der Veräußerung von 
Anteilen soll dann fiktiv der Wert ermittelt wer-
den. 

Bundesministerium der Finanzen und Bundes-
rechnungshof vertreten die Auffassung, daß die 
Vorschläge des jeweils anderen zu arbeitsaufwen-
dig sind: 

Der Bundesrechnungshof ist der Ansicht, daß die 
Werte nach vielen Jahren nicht mehr ermittelt 
werden können. 

Das Bundesministerium der Finanzen ist der Auf-
fassung, daß die Arbeitsämter in den neuen Bun-
desländern die zusätzliche laufende Bewe rtung 
von Anteilswerten aus Kapazitätsgründen nicht 
durchführen können. Das Ministerium weist zu-
dem darauf hin, daß es eine so weitreichende Fra-
ge nicht ohne Mitwirkung der Länder entscheiden 
kann. 

3. Der Ausschuß hat sich der Auffassung des Bun-
desrechnungshofes angeschlossen. Er ist der Auf-
fassung, daß die Anteilswerte sofort festgestellt 
und laufend fortgeschrieben werden sollen. Hin-
gewiesen wird auf die Gefahr, daß nach vielen 
Jahren die Anteilswerte nicht mehr sachgerecht 
ermittelt werden können. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er begrüßt, daß die vollständige steuerliche Er-
fassung der Besteuerungstatbestände des § 17 
EStG durch das vorgesehene bundeseinheitli-
che Kontrollmitteilungsverfahren gesichert 
wird. 

3. Er bittet den Bundesminister, bis zum 31. De-
zember 1995 zu berichten, welche Verbesse-
rungsmöglichkeiten zur frühzeitigen Ermitt-
lung und Fortschreibung der Anschaffungsko-
sten der Anteile bei wesentlicher Beteiligung 
im Sinne des § 17 EStG gesehen werden. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 65 

Steuerliche Behandlung der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung 

Der Bundesrechnungshof hatte zwei verschiedene 
Sachverhalte beanstandet: 

I. Zu geringe Angabe der Miethöhe 

1. Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß Vermieter in vielen Fällen eine zu geringe 
Miethöhe angeben und daher zu geringe Mietein-
nahmen versteuern. 

Kritisiert wird vor allem, daß Vermieter von großen 
Häusern nur die Gesamt-Miethöhe angeben müs-
sen, nicht die Miethöhe aufgeschlüsselt nach Ein-
zelwohnungen. Dadurch ist es den Finanzbeam-
ten bei der Überprüfung von Mieteinnahmen 
nicht möglich, dem Vermieter unwahre Angaben 
nachzuweisen. Ein Finanzbeamter kann beispiels-
weise die Miete einer Wohnung kontrollieren, er 
kann aber nicht bei allen Wohnungen eines gro-
ßen Hauses die Miete überprüfen, die Gesamt-
summe addieren und dem Eigentümer des Hauses 
unwahre Angaben nachweisen. Nach Auffassung 
des Bundesrechnungshofes soll der Wohnungsei-
gentümer künftig seine Miete für jede Wohnung 
gesondert angeben. 

Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, daß es 
in der Praxis fast üblich ist, die Mieteinnahmen 
vergangener Jahre anzugeben, nicht die aktuelle 
Miete. Dadurch entstehen beim Fiskus erhebliche 
Steuerausfälle. Durch die Global-Angabe der 
Miete wird entsprechenden Manipulationen Vor-
schub geleistet. Der Bundesrechnungshof hält es 
für notwendig, die Angaben des Vermieters in er-
weitertem Umfang vor Ort zu überprüfen. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat die Be-
anstandung nicht anerkannt. Es weist darauf hin, 
daß der Vorschlag des Bundesrechnungshofes für 
den Steuerpflichtigen zu einer unzumutbaren 
Mehrbelastung führt. 

Erscheint in der Steuererklärung eine Vielzahl 
von Wohnungen, so müßten die Finanzbehörden 
die vielen Einzelerklärungen auf ihre Plausibilität 
hin überprüfen. Ein zusätzlicher Arbeitsaufwand 
sei die Folge. Da die Finanzämter kein neues Per-
sonal erhalten, könnten die Vorgaben des Bundes- 



Drucksache 13/3167 (neu)  Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

rechnungshofes nur durch Umschichtung des be-
stehenden Personalbestandes erfüllt werden. Das 
Bundesministerium der Finanzen weist darauf hin, 
daß aus anderen Bereichen Finanzbeamte abge-
zogen werden müssen, in denen sie gegenwärtig 
viel einnahmenwirksamer tätig werden. 

Außerdem ist das Ministe rium der Auffassung, 
daß die Einkommensbesteuerung aus Vermietung 
und Verpachtung nicht schlechter gestellt werden 
darf als andere freiberufliche Tätigkeiten. Bei un-
ternehmerischer Tätigkeit müsse nicht detaillie rt 

 in allen Einzelheiten nachgewiesen werden, wie 
sich die Einnahmen berechnen. 

Das Bundesministerium der Finanzen weist darauf 
hin, daß die Steuervordrucke bereits heute zu un-
übersichtlich sind. Würden die Vorstellungen des 
Bundesrechnungshofes übernommen, so würden 
die Vordrucke noch komplizierter. Die auf diese 
Weise erzielbaren Mehreinnahmen rechtfertigten 
nicht den Mehraufwand. 

Der Bundesrechnungshof hält die vorgebrachten 
Einwendungen für nicht überzeugend. Er weist 
darauf hin, daß in der Praxis. die Angaben des 
Steuerpflichtigen in der Regel unterhalb von 
400 000 DM nicht überprüft werden. Die Vorschlä-
ge des Bundesrechnungshofes hätten eine pro-
phylaktische Wirkung, ohne im Bereich der Fi-
nanzverwaltung zu einer nennenswerten Mehrbe-
lastung zu führen. 

3. Der Ausschuß hat die Vorschläge des Bundesrech-
nungshofes für berechtigt angesehen. Er ist der 
Auffassung, daß künftig die Mieteinnahmen pro 
Wohnung detailliert angegeben werden müssen. 
Die Steuervordrucksformulare sind entsprechend 
detailliert aufzugliedern. Mit dem Bundesrech-
nungshof ist der Ausschuß der Auffassung, daß 
das Institut der Betriebsprüfung als Außenprüfung 
in erweitertem Umfang eingesetzt werden sollte, 
um die Vermieter zu einer ehrlicheren Angabe der 
Mieteinnahmen zu veranlassen. 

II. Wohngeldumlage und Werbungskostenabzug 

1. Der Bundesrechnungshof macht darauf aufmerk-
sam, daß die meisten Vermieter das von den Mie-
tern gezahlte Wohngeld nicht als Einnahme bu-
chen, sondern in entsprechender Höhe sofort als 
„Ausgabe" ansehen, so daß keinerlei Beträge ver-
steuert werden. 

Er weist darauf hin, daß ein gewisser Prozentsatz 
des Wohngeldes als Instandsetzungsrücklage 
dient. Dieser Teil wird nicht im Jahre des Zuflusses 
verbraucht, sondern oftmals erst Jahre später, 
wenn größere Investitionen fällig werden. Der Be-
trag soll deshalb nach Auffassung des Bundes-
rechnungshofes zunächst versteuert werden. Als 
steuermindernde Ausgabe angesetzt werden soll 
er dann, wenn die betreffende Investition fällig 
wird. 

Um dies zu gewährleisten, schlägt er vor, die 
Wohngeldzahlungen in dem Steuervordruck „An

-

lage V" in folgende zwei Kategorien einzuteilen: 

1. Sofort abzugsfähiger Wohngeldanteil 

2. Investitionsrücklageanteil 

Außerdem schlägt er vor, wegen der umfangrei-
chen Werbungskosten, die jeder Steuererklärung 
beiliegen, Werbungskostenpauschalen einzufüh-
ren. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat die Vor-
schläge zur Pauschalierung der Werbungskosten 
übernommen. Ab 1996 werden Werbungskosten

-

pauschalen eingeführt, deren Höhe abhängig ist 
von der Größe des Hauses. 

Der Bundesrechnungshof hält es jedoch nicht für 
sinnvoll, die Pauschsätze von der Größe des Hau-
ses abhängig zu machen. Seiner Ansicht nach soll-
te die Werbungskostenpauschale abhängig sein 
von der Höhe der Mieteinnahmen. 

3. Die Neuregelung, wonach die Werbungskosten

-

pauschale von der Größe des Hauses abhängig ist, 
wurde vom Ausschuß nicht für sinnvoll angese-
hen. Vielmehr wurden die Vorstellungen des Bun-
desrechnungshofes übernommen, die Werbungs-
kostenpauschale von den Einnahmen abhängig zu 
machen. Eine sofortige Gesetzesänderung ist je-
doch nicht erforderlich. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er fordert den Bundesminister auf, im Rahmen 
der Betriebsprüfungen auch die Erträge aus 
Vermietung und Verpachtung einzubeziehen. 

3. Der Ausschuß erwartet bis 31. Mai 1996 einen 
Bericht darüber, wie die Defizite bei der Be-
steuerung von Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung künftig beseitigt werden können. 

Der Ausschuß appelliert in diesem Zusammen-
hang an den Gesetzgeber, auf eine Vereinfa-
chung des Steuerrechts hinzuwirken. Er hält es 
für sinnvoll, daß der Gesetzgeber bei geeigne-
ter Gelegenheit die Pauschalierung von Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung nach einem Prozent

-Satz der Einnahmen festlegt. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 66 

Lohnsteuererhebung 

Der Bundesrechnungshof hatte zwei verschiedene 
Sachverhalte beanstandet: 

I. Mangelnde Abstimmung der Finanzämter 
untereinander 

1. Lohnsteuerrechtlich können für ein großes Unter-
nehmen mit vielen Zweigstellen mehrere Finanz- 
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ämter zuständig sein. Die Lohnsteuer ist von dem 
betreffenden Großunternehmen jeweils an dieje-
nigen Finanzämter abzuführen, in deren Bezirk 
sich die lohnsteuerrechtlichen „Bet riebsstätten" 
befinden. Für jede Zweigniederlassung kann da-
her ein anderes Finanzamt zuständig sein. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 
die vielen Finanzämter ihre Außenprüfungen 
nicht aufeinander abstimmen. Kritisiert wird bei-
spielsweise, daß ein Unternehmen zur gleichen 
Zeit von drei Finanzämtern geprüft wurde. Nach 
Auffassung des Bundesrechnungshofes wäre es 
ausreichend, wenn das Unternehmen nur von 
einem Finanzamt überprüft wird. 

Außerdem beanstandet der Bundesrechnungshof, 
daß die verschiedenen Finanzämter dem Arbeit-
geber unterschiedliche Auskünfte geben, ihn teil-
weise auch unterschiedlich besteuern. Nach Auf-
fassung des Bundesrechnungshofes sollten sich 
die Finanzämter untereinander abstimmen. 

Der Bundesrechnungshof macht zudem den Vor-
schlag, für Arbeitgeber mit vielen Finanzämtern 
ein Finanzamt als „federführendes Finanzamt" zu 
bestimmen. 

Schließlich weist er darauf hin, daß die Finanzäm-
ter bei der Durchführung ihrer Außenprüfungen 
nur auf ein beschränktes Informationsmaterial zu-
rückgreifen können. Die Unterlagen für die Ar-
beitnehmer werden teilweise bei der Zweignie-
derlassung, teilweise bei der Hauptniederlassung 
geführt. Wird die Zweigniederlassung überprüft, 
so fehlen den betreffenden Beamten die Unterla-
gen, die in der Hauptniederlassung liegen. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat die Be-
anstandung nicht anerkannt. Ein gewisses Koordi-
nierungsbedürfnis hält das Ministe rium zwar für 
angebracht. Es weist jedoch darauf hin, daß die 
Koordination der Finanzämter untereinander in 
den Bereich des Gesetzesvollzuges und damit in 
die Landeskompetenz fällt. 

Das gleiche gilt nach Auffassung des Bundesmini-
steriums der Finanzen für die Erteilung von Aus-
künften durch die Finanzämter. Auch hierbei han-
dele es sich um eine typische Landesaufgabe. 

3. Der Ausschuß hat die Vorstellungen des Bundes-
rechnungshofes übernommen. Er ist der Auffas-
sung, daß sich die Finanzämter untereinander ab-
stimmen sollten, wenn sie Außenprüfungen bei 
bestimmten Zweigniederlassungen durchführen 
wollen. Untereinander abstimmen sollten sich die 
Finanzämter auch bei Fragen der Auskunftsertei-
lung. Es darf nicht passieren, daß verschiedene 
Finanzämter dem gleichen Arbeitgeber unter-
schiedliche Rechtsauskünfte erteilen. Der Aus-
schuß hält es zudem für erforderlich, daß die in der 
Hauptzentrale geführten Akten auch bei den 
Zweigniederlassungen vorliegen, damit die Fi-
nanzbeamten, die die Außenprüfungen durchfüh-
ren, ohne Schwierigkeiten auf das gesamte Ak-
tenmaterial zurückgreifen können. Schließlich 
wurde auch der Vorschlag, ein Finanzamt für fe

-

derführend zuständig zu erklären, vom Ausschuß 
übernommen. 

II. Beteiligung des Bundesamtes der Finanzen an 
den Lohnsteueraußenprüfungen 

1. Das Bundesamt für Finanzen hat die rechtliche 
Möglichkeit, sich an Lohnsteueraußenprüfungen 
zu beteiligen. Bisher hat das Amt von diesem 
Recht aber keinen Gebrauch gemacht. Es führt 
nur Betriebsprüfungen bei großen Unternehmen 
durch. Für die Lohnsteuerüberprüfung gibt es kei-
ne Referate und keine Mitarbeiter. 

Der Bundesrechnungshof hat den Vorschlag ge-
macht, das Bundesamt der Finanzen solle sich 
künftig an den Lohnsteueraußenprüfungen betei-
ligen. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen ist bereit, 
das Bundesamt der Finanzen für Lohnsteuer-
außenprüfungen einzusetzen, wenn ihm dafür in 
erheblichem Umfang zusätzliches Personal bewil-
ligt wird. 

3. Der Ausschuß hält es in der heutigen Zeit, in der 
öffentliches Personal abgebaut wird, nicht für 
möglich, dem Bundesamt für Finanzen zusätzli-
ches Personal zur Verfügung zu stellen. 

Der Ausschuß ist jedoch gleichzeitig der Auff as

-

sung,  daß das Bundesamt für Finanzen versuchen 
sollte, sich an Lohnsteueraußenprüfungen zu be-
teiligen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er fordert den Bundesminister auf, 

— sich bei den obersten Finanzbehörden der 
Bundesländer für eine verbesserte Abstim-
mung im Bereich der Lohnsteuer einzuset-
zen, 

— beim Bundesamt darauf hinzuwirken, daß 
von den bestehenden rechtlichen und perso-
nellen Möglichkeiten für eine Beteiligung 
an Lohnsteueraußenprüfungen besser Ge-
brauch gemacht wird, 

— dem Ausschuß über seine Maßnahmen bis 
zum 31. Mai 1996 zu berichten. 

Bundesunmittelbare juristische Personen des 
öffentlichen Rechts 

Bundesanstalt für Arbeit — Einzelplan 11 

Zu Prüfbemerkung Nummer 67 

Beschaffung von Informationstechnik 

1. Der Bundesrechnungshof wirft der Bundesanstalt 
für Arbeit vor, 
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a) daß sie in vielen Fällen IT-Geräte gemietet und 
nicht gekauft hat. Nach seinen Berechnungen 
hat die Bundesanstalt in einem Fall durch den 
Abschluß von Mietverträgen 210 Mio. DM un-
nötigerweise ausgegeben; 

b) daß die Bundesanstalt für Arbeit vor der Be-
schaffung neuer IT-Geräte keine Ausschrei-
bungen durchgeführt hat. 

Der Bundesrechnungshof verlangt, daß die Bun-
desanstalt künftig Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen anstellt, ob Kauf- oder Mietverträge sinn-
voller sind. 

2. Die Bundesanstalt für Arbeit hat auf folgendes 
hingewiesen: 

a) Der Mietvertrag gewährleiste eine größere Fle-
xibilität als der Kaufvertrag. 

b) Bei den vom Bundesrechnungshof kritisierten 
Mietverträgen seien nicht 210 Mio. DM zuviel 
ausgegeben worden, sondern nur 66 Mio. DM. 
Der Bundesrechnungshof sei von einer fal-
schen Kostenrechnung ausgegangen. 

Außerdem habe er nicht berücksichtigt, daß 
bei gemieteten Geräten unentgeltlich Se rvice-
personal der Herstellerfirma bereitgestellt 
wird. Bei einem Kauf der Geräte hätte zusätz-
lich eigenes Personal eingestellt werden müs-
sen. 

c) Es gebe andere Fälle, in denen Mietverträge 
günstiger waren als Kaufverträge. 

d) Die Nicht-Ausschreibung sei gerechtfertigt ge-
wesen, weil in dem betreffenden Fall alte Ge-
räte vorzeitig abgelöst werden mußten. Dies 
sei nur möglich gewesen, indem von dem glei-
chen Hersteller neue Geräte gekauft wurden. 
Eine Ausschreibung habe deshalb nicht durch-
geführt werden können. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung als richtig aner-
kannt. Bedenken hatte er lediglich gegenüber der 
vom Bundesrechnungshof durchgeführten Ver-
gleichsberechnung zwischen Kauf- und Mietver-
trägen. Bei seiner Vergleichsrechnung war der 
Bundesrechnungshof davon ausgegangen, daß 
der Auftragnehmer auf eigene Kosten ein Diagno-
sezentrum im Wert von ca. 70 Mio. DM hätte er-
richten können. Solch eine Forderung und die auf-
wandsmindernde Kalkulation von 70 Mio. DM 
hielt der Ausschuß deshalb für nicht gerechtfer-
tigt, weil es keine Vergleichsfälle gab, in denen 
ein Privatunternehmen von sich aus 70 Mio. DM 
für eine öffentliche Behörde investiert hätte. 

Der Ausschuß hat zur Kenntnis genommen, daß 
die Bundesanstalt für Arbeit für die Beschaffung 
von IT-Technik heute die allgemein üblichen Ra-
battsätze erhält. Bei höheren Abnahmemengen 
wird teilweise bis zu 40 % gewährt. 

Der Ausschuß hat großen Wert darauf gelegt, daß 
künftig alle Verträge öffentlich ausgeschrieben 
werden. Seiner Auffassung nach gilt dies auch für 
die sicherheitsempfindlichen Bereiche. Der Bun-
desanstalt wurde jedoch die Möglichkeit einge

-

räumt, dem Ausschuß gegenüber nachzuweisen, 
warum insoweit eine Ausschreibung nicht mög-
lich sein soll. 

Angesichts der hohen Finanzzuweisungen des 
Bundes hält der Ausschuß eine effektive Finanz-
kontrolle gegenüber der Bundesanstalt für Arbeit 
für notwendig. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er ist der Auffassung, daß alle Gewerke öffent-
lich ausgeschrieben werden müssen. Gerügt 
wird die mangelnde Wirtschaftlichkeit bei der 
Beschaffung von IT-Technik. 

3. Der Ausschuß erwartet einen Bericht bis zum 
31. Mai 1996. 

4. Der Ausschuß verlangt weiterhin, daß die Bun-
desanstalt bis zum 1. September 1995 detaillie rt 

 nachweist, warum sie bezüglich eines Teils der 
IT-Beschaffungen keine öffentlichen Aus-
schreibungen durchführen möchte. Ebenfalls 
bis zu diesem Datum ist ein Bericht über alle 
Beschaffungsvorhaben erforderlich, die in letz-
ter Zeit durchgeführt worden sind. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 68 

Planung eines Dienstgebäudes für ein Arbeitsamt 

1. Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 
die Bundesanstalt für Arbeit den Erweiterungsbau 
für ein Arbeitsamt in Auftrag gegeben hatte, ob-
wohl sie das dafür erforderliche Grundstück noch 
nicht besaß. Planungen im Wert von 3 Mio. DM 
wurden bereits durchgeführt. Mittlerweile ist ein 
Grundstückserwerb auf große Schwierigkeiten 
gestoßen. Es ist damit zu rechnen, daß der Erwerb 
nicht mehr möglich ist. 3 Mio. DM sind vermutlich 
unnötigerweise verausgabt worden. 

2. Die Bundesanstalt für Arbeit hat eingewandt, sei-
nerzeit habe sie davon ausgehen können, daß das 
Grundstück ohne Schwierigkeiten erworben wer-
den kann. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Bemerkung 
des Bundesrechnungshofes berechtigt ist. Für jede 
Behörde sollte selbstverständlich sein, Planungen 
erst dann durchzuführen, wenn ihr das hierfür not-
wendige Grundstück gehört. Der Ausschuß wollte 
über die neueste Entwicklung informiert werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Er fordert die Bundesanstalt auf, bis zum 31. 
Dezember 1995 detailliert über die Planung des 
neuen Bauvorhabens zu berichten. 
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Zu Prüfbemerkung Nummer 69 

Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung für ältere 
Arbeitnehmer — Lohnkostenzuschüsse 

Der Bundesrechnungshof hatte drei verschiedene 
Sachverhalte beanstandet: 

I. Übermäßige Förderung aufgrund falscher 
Angaben der Arbeitgeber 

1. Die Bundesanstalt für Arbeit kann Arbeitgebern 
Lohnkostenzuschüsse für ältere Arbeitnehmer ge-
währen, die mindestens 50 Jahre alt sind und in-
nerhalb der letzten 18 Monate wenigstens zwölf 
Monate arbeitslos waren. Die Höhe des Lohnko-
stenzuschusses bemißt sich nach dem tariflichen 
oder ortsüblichen Arbeitsentgelt. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß von 
den Arbeitgebern in zahlreichen Fällen falsche 
oder unvollständige Angaben gemacht wurden, 
die zu einer erheblichen Überzahlung geführt ha-
ben. Da die Arbeitsämter die Angaben der Arbeit-
geber niemals vor Ort überprüfen, ist die Motiva-
tion, falsche Angaben zu machen und deshalb 
einen höheren Arbeitslosenkostenzuschuß zu er-
halten, sehr groß. 

Im einzelnen: 

a) In vielen Fällen wurde wahrheitswidrig be-
hauptet, daß der betreffende Arbeitnehmer ein 
weit höheres Arbeitsentgelt erhält. Deshalb 
wurden überhöhte Lohnkostenzuschüsse ge-
zahlt. In Einzelfällen führten die falschen An-
gaben dazu, daß der gesamte Lohn von den 
Arbeitsämtern gezahlt wurde. 

b) Teilweise wurde nur in dem Monat ein höherer 
Lohn gezahlt, in dem der Antrag beim Arbeits-
amt gestellt wurde. Anschließend wurde der 
Lohn herabgesetzt. Auch hier zahlten Arbeits-
ämter bisweilen den gesamten Lohn. 

c) Teilweise wurden die Arbeitnehmer wieder 
entlassen. Trotzdem erhielt der Arbeitgeber 
die ganze Zeit über „Lohnkostenzuschüsse" 
für seine nicht mehr beschäftigten Arbeitneh-
mer. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß in 
etwa 65 % der Fälle zu hohe Lohnkostenzuschüsse 
gezahlt worden sind. Er weist darauf hin, daß bei 
unzureichender Kontrolle mit derartigen Lei-
stungsmißbräuchen zwangsläufig zu rechnen ist. 

2. Die Bundesanstalt für Arbeit hat die Beanstan-
dung anerkannt. Künftig wird sie darauf achten, 
daß die Arbeitgeber den Arbeitsvertrag einrei-
chen und jährlich Rechenschaft ablegen über die 
Höhe der gezahlten Arbeitsentgelte. Außerdem 
würden stichprobenartige Überprüfungen in Be-
trieben durchgeführt. 

Der Bundesrechnungshof hält diese Maßnahmen 
für ausreichend und sinnvoll. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß der Bundes-
rechnungshof auf einen wesentlichen Sachverhalt 
hingewiesen hat. 

II. Ausschöpfung der Regelförderungsgrenze 

1. Nach den gesetzlichen Regelungen beträgt die 
Förderungshöhe in der Regel 50 %, sie darf 70 % 
nicht überschreiten. In Fällen schwerer Arbeitslo-
sigkeit kann die Höchstgrenze im Einzelfall auch 
75 % betragen. 

Angesichts der schwierigen Haushaltssituation 
hat der Präsident der Bundesanstalt die Arbeits-
ämter angewiesen, die Förderungshöchstgrenze 
in der Regel nicht mehr zu gewähren. Der Bundes-
rechnungshof hat jedoch festgestellt, daß in fast 
allen Fällen nach wie vor der Förderungshöchst-
satz gezahlt wird. 

Besonders beanstandet wird: 

In einer Reihe von Fällen werden Gehälter von 
monatlich 6 000 DM bis 7 000 DM gefördert. Über-
nimmt der Staat 70 % bis 75 % der Gehaltskosten, 
so zahlt er für einen einzelnen Arbeitnehmer mo-
natlich über 5 000 DM als Lohnkostenzuschuß. Die 
Höchstgrenze des Arbeitslosengeldes wird damit 
um rd. 2 000 DM überschritten. Der Bundesrech-
nungshof regt an, ebenso wie beim Arbeitslosen-
geld, eine gesetzliche Höchstgrenze für den Zu-
schuß festzulegen. 

2. Der Präsident der Bundesanstalt hält Höchstgren-
zen für „durchaus sinnvoll" . Auch das Bundesmi-
nisterium hält eine Begrenzung der Bemessungs-
grundlagen angesichts der angespannten Haus-
haltslage für „erwägenswert" . 

3. Der Ausschuß hat auch diese Beanstandung als 
wesentlich angesehen. 

III. Die „besondere Förderung" von 
Arbeitnehmern, insbesondere von 
Familienmitgliedern 

1. In „besonders schwerwiegenden Fällen" können 
Lohnkostenzuschüsse bis zu 75 % gewährt wer-
den. Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß 
diese besonders hohe Förderung gerne „für Fami-
lienmitglieder" in Anspruch genommen wird, die 
im Betrieb eines Verwandten arbeiten. 

Nach den gesetzlichen Vorschriften kann die „be-
sondere" Förderung nur gewährt werden, wenn 
ein „arbeitsmarktpolitisches Interesse" an der Be-
schäftigung des betreffenden Arbeitnehmers be-
steht. Die Beschäftigung des Arbeitnehmers darf 
also primär nicht im Interesse des Arbeitgebers 
oder des Arbeitnehmers liegen. Sie muß im öffent-
lichen Interesse bestehen. 

Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß sich 
Arbeitgeber in vielen Fällen selbst an die Arbeits-
ämter wenden mit der Bitte, den besonders hohen 
Zuschuß in Höhe von 75 % zu zahlen. Nach Auf- 
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fassung des Bundesrechnungshofes spricht eine 
Antragstellung durch den Arbeitgeber dafür, daß 
die Beschäftigung „im Interesse des Arbeitge-
bers", nicht im „öffentlichen Interesse" liegt. Er ist 
der Auffassung, daß an die Förderungshöchst-
grenze von 75 % besonders strenge Anforderun-
gen zu stellen sind. 

2. Die Bundesanstalt für Arbeit möchte nicht so 
strenge Anforderungen stellen wie der Bundes-
rechnungshof. Ihrer Auffassung nach muß es aus-
reichen, wenn ein älterer Arbeitnehmer längere 
Zeit nicht mehr beschäftigt war. 

3. Der Ausschuß hat auch diese vom Bundesrech-
nungshof vorgenommene Beanstandung für be-
rechtigt angesehen. Die gesamte Bemerkung wur-
de zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Treuhandanstalt — Einzelplan 0820 

Zu Prüfbemerkung Nummer 70 

Leitungsausschuß bei der Treuhandanstalt 

1. Beanstandung des Bundesrechnungshofes 

Der Leitungsausschuß bei der Treuhandanstalt ist 
eine „unabhängige Beratergruppe", die den Vor-
stand der Treuhandanstalt bei seinen Einzelent-
scheidungen unterstützen soll. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
„unabhängige" Beratergruppe keineswegs „un-
abhängig" ist, da die den Vorstand beratenden 
Personen zugleich beteiligt sind 

— an einer Beratungsgesellschaft, die ein be-
stimmtes Unternehmenskonzept aufgestellt 
hat, das der Vorstand dann zu beurteilen hat, 

oder 

— an einer Gesellschaft, die von der Treuhandan-
stalt Leistungen erhalten soll. 

Der Bundesrechnungshof macht den Vorschlag, 
bei allen Stellungnahmen des Leitungsausschus-
ses genau festzuhalten, welche Person einen Vor-
schlag erarbeitet hat und in welchen möglichen 
Interessenkonflikten diese Person bezüglich des 
speziellen Beratungsgegenstandes steht. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat lt. Be-
merkung anerkannt, daß theoretisch eine Inter-
essenkollision bestehen kann. Es hat jedoch dar-
auf hingewiesen, daß das Leitungsgremium ver-
pflichtet ist, „neutral" zu entscheiden. Im übrigen 
würden alle Stellungnahmen do rt  einstimmig ge-
faßt. Selbst wenn ein einzelner Gutachter nicht 
neutral sei, so garantierten doch die vielen daran 
beteiligten Personen, daß insgesamt ein neutrales 
Gutachten herauskommt. 

Außerdem hat das Bundesministerium der Finan-
zen darauf hingewiesen, daß sich mittelbare Ab-
hängigkeiten in der Praxis nie vermeiden lassen. 
Es sei nicht möglich, alle theoretisch vorhandenen 
Interessenkonflikte aufzuzeigen. Personen könn

-

ten auch dadurch in Interessenkollision stehen, 
daß sie nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar an 
Unternehmen beteiligt sind. 

In der Ausschußsitzung hat das Ministerium versi-
chert, es wolle versuchen, die bestehenden Kon-
flikte so weit wie möglich zu beseitigen. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß der Vorschlag 
des Bundesrechnungshofes keinen großen Ver-
waltungsaufwand bedeutet. Es wird lediglich ver-
langt mitzuteilen, welche Person das Gutachten 
erstellt hat und an welchen Gesellschaften diese 
Person zusätzlich beteiligt ist. Allein durch solche 
Angaben wird ein Druck ausgeübt, nur noch sol-
che Personen im Leitungsausschuß mit der Erar-
beitung von Stellungnahmen zu befassen, die im 
konkreten Fall als „unabhängig und neutral" an-
zusehen sind. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er fordert  den Bundesminister auf, Vorkehrun-
gen gegen Interessenkollisionen in der Weise 
zu treffen, 

— daß Unternehmenskonzepte nicht von Mit-
gliedern und Mitarbeitern geprüft werden, 
die einer Gesellschaft angehören, welche 
zuvor für das Unternehmen an der Konzept-
erstellung mitgewirkt haben, 

— daß mögliche Interessenkollisionen in den 
Arbeitsergebnissen des Leitungsausschus-
ses offengelegt werden. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 71 

Kontrollsystem der Treuhandanstalt über die 
Abwicklung der Privatisierungsgeschäfte 

1. Der Bundesrechnungshof hatte darauf hingewie-
sen, daß die Treuhandanstalt bei der Durchfüh

-

rung von Privatisierungsgeschäften gewisse 
„Mindeststandards" hätte einhalten müssen. Kri-
tik hat er vor allem daran geübt, daß der Vorstand 
der Treuhandanstalt nicht in erheblich weiterge-
hendem Umfang in die Einzelentscheidungen ein-
gebunden wurde. 

Außerdem ist der Bundesrechnungshof der Auf-
fassung, daß die „Dokumentation des Entschei-
dungsergebnisses" und die „Überwachung der 
Privatisierung" verbessert werden muß. 

2. Die Treuhandanstalt hat darauf hingewiesen, daß 
der Vorstand mit einer Unzahl von Entscheidun-
gen „überlastet" würde und damit nicht mehr ent-
scheidungsfähig wäre, wenn er jede Einzelent-
scheidung absegnen müßte. Das Prinzip der Treu-
handanstalt bestehe darin, daß jeder Sachgebiets-
leiter „eigenverantwortlich" über seinen Bereich 
entscheidet. Eine Einschaltung des Vorstandes bei 
jedem Einzelfall hätte zu einer erheblich langsa-
meren Privatisierung geführt. 
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Auch die Dokumentation der Verkaufsverhand-
lungen hat die Treuhandanstalt abgelehnt. Sie hat 
darauf hingewiesen, daß sich der Gesamtsachver-
halt ohnehin aus den Akten ergibt. In den Fällen, 
in denen ein strafbares Verhalten vorliegt, werden 
die betreffenden Mitarbeiter die Vorgänge jedoch 
bewußt verfälschen, so daß sich weder aus den 
Akten noch aus der Dokumentation der vollständi-
ge Sachverhalt ergibt. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß zumindest 
künftig erwartet werden kann, daß sachgerecht 
begründet wird, warum der Interessent A und 
nicht die Interessenten B und C den Zuschlag er-
halten haben. Bei jeder Verkaufsentscheidung 
solle deshalb kurz aufgeführt werden, wie viele 
Interessenten es gab, welche Angebote sie ge-
macht haben und warum der Zuschlag zugunsten 
des einen Interessenten erfolgt ist. 

Was die erweiterte Einschaltung des Vorstandes 
betrifft, so ist der Ausschuß der Auffassung, daß 
künftig so  weit  wie möglich gewährleistet sein 
muß, daß sich der Vorstand angesichts geringerer 
Zahl von Entscheidungen mit den Einzelfällen be-
faßt. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

Er erwartet einen Bericht über die künftige Pra-
xis bis zum 31. Mai 1996. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 72 

Ökologische Altlastenverpflichtungen der 
Treuhandanstalt 

Es handelte sich bei dieser Bemerkung um zwei ver-
schiedene Sachverhalte: 

I. Hohe Rückstellungen für Altlasten 

1. Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß die bisher noch nicht privatisierten Unterneh-
men, die nach wie vor von der Treuhandanstalt 
geführt und finanziert werden, zu hohe Rückstel-
lungen für Altlasten bilden. Dadurch wird ein zu 
geringer Gewinn ausgewiesen. Demgemäß bean-
spruchen die Unternehmen höhere staatliche Aus-
gleichsbeträge. 

Der Bundesrechnungshof macht den Vorschlag, 
die Treuhandanstalt solle die von ihr geführten 
noch nicht privatisierten Unternehmen verpflich-
ten, durch konkrete Untersuchungen nachzuwei-
sen, wie hoch die künftigen Umweltschäden sein 
werden. 

2. Die Treuhandanstalt hat anerkannt, daß zu hohe 
Rückstellungen für die Beseitigung von Altlasten 
gebildet wurden. Sie weist jedoch darauf hin, daß 
bereits nach Handelsrecht gewisse Bewertungs-
spielräume bestehen. Für nicht zweckmäßig er-
achtet sie, alle noch nicht privatisierten Unterneh

-

men zu verpflichten, detaillie rte Untersuchungen 
über die Höhe der Umweltbelastungen durchzu-
führen. 

2. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß der Bund 
die Umweltbelastungen nur im notwendigen Um-
fang übernehmen sollte. Bei allen Entscheidungen 
sind „Aufwand" und „Ertrag" miteinander zu ver-
gleichen. 

II. Weitreichende Verpflichtungen des Bundes 
aufgrund des Umweltrahmengesetzes 

1. Der Bundesrechnungshof sieht die Gefahr, daß der 
Bund zu hohe Verpflichtungen für die Beseitigung 
von Altlasten übernehmen muß. Beanstandet 
wird, daß in den Bewilligungsbescheiden der Lan-
desbehörden der Umfang der Altlasten nicht de-
tailliert genug beschrieben wird. Die endgültige 
Belastung der Treuhandanstalt sei dadurch unge-
wiß. 

2. Die Treuhandanstalt verweist auf den weiten Er-
messensspielraum der Landesbehörden, der 
durch die Treuhandanstalt nicht eingeschränkt 
werden kann. Allgemein gültige Kriterien für die 
Beurteilung von ökologischen Altlasten werden 
von der Treuhandanstalt begrüßt. 

3. Angesichts der Tatsache, daß das Umweltrahmen-
gesetz anstrebt, die privatisierten Unternehmen 
der ehemaligen DDR weitergehend von Umwelt-
schäden freizustellen, hat der Ausschuß folgenden 
Beschluß gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er erwartet, daß der Bundesminister dafür Sor-
ge trägt, daß die Belastungen des Bundes so 
weit wie möglich begrenzt werden. Hierzu soll-
te er sich auch um sachgerechte Lösungen mit 
den Bundesländern für das Freistellungsver-
fahren nach dem Umweltrahmengesetz bemü-
hen. 

Privatisierung einer Aktiengesellscha ft  
— Vertrauliche Beratung aufgrund einer nicht 
veröffentlichten Bemerkung — 

Der Fall wurde in vertraulicher Sitzung behandelt. 
Folgender nicht der Vertraulichkeit unterliegender 
Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zustim-
mend Kenntnis. 

2. Er fordert  den Bundesminister auf, dafür Sorge zu 
tragen, daß Verhandlungen mit den privatisierten 
Unternehmen über die Abänderung des Privati-
sierungsvertrages aufgenommen werden, die zum 
Ziel haben sollen, zugunsten der Bundesanstalt 
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 

— angemessene Besserungsklauseln im Falle der 
Auflösungen von Rückstellungen, der Veräu- 
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ßerung von Grundstücken und der Veräuße-
rung von Aktien der Gesellschaft und 

— angemessene Einflußmöglichkeiten auf die 
„endgültige Privatisierung" des Unternehmens 
zu vereinbaren. 

II. Beratungstätigkeit 
des Bundesrechnungshofes 

Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten — Einzelplan 10 

Zu Prüfbemerkung Nummer 73 

Zusammenlegung von Bundesamt für Ernährung 
und Forstwirtschaft und Bundesanstalt für 
landwirtschaftliche Marktordnung 

1. Der Bundesrechnungshof hatte gefordert, das 
Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft und 
die Bundesanstalt für landwirtschaftliche Markt-
ordnung zusammenzulegen. Er hatte nachgewie-
sen, daß dies im Vergleich zur bisherigen Organi-
sation eine erhebliche Straffung der Aufgabenbe-
reiche und der Leistungsstruktur bewirkt. 

2. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten ist dem Vorschlag nachgekom-
men. Es hat einen entsprechenden Gesetzentwurf 
im Parlament eingebracht. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Kritik wurde jedoch daran geübt, daß sich in dem 
neuen Amt die vorgesehene Zahl von Angestell-
tenstellen erheblich verringern, die Zahl der Be-
amtenstellen in großem Umfang erhöhen soll. 
Während es bisher 1015 Angestelltenstellen gab, 
soll nach der Neukonzeption die Anzahl auf 680 
reduziert werden. Während es zuvor nur 133 Be-
amtenstellen gab, soll deren Zahl auf 458 erhöht 
werden. 

Die Erklärung des Ministeriums, die Anzahl der 
Beamtenstellen müsse deshalb erhöht werden, 
weil das neue Amt erweiterte hoheitliche Aufga-
ben erhalten hat, wurde für nicht überzeugend 
erachtet. Der Nachweis über zusätzliche Hoheits-
aufgaben konnte in der Sitzung nicht erbracht 
werden. Vom Ausschuß wurde vermutet, daß das 
Ministerium einem Gesetzentwurf des Bundesmi-
nisteriums des Innern zuvorkommen wollte, der 
darauf hinausläuft, die Anzahl der Beamtenstellen 
erheblich zu verringern. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

2. Der Bundesminister hat über das Ergebnis der 
beabsichtigten analytischen Stellenbemessung 
und -bewertung bis spätestens 31. Dezember 
1996 zu berichten. Dabei ist vorab die Ablauf or-
ganisation und — wo zwischenzeitlich Aufga-
benänderungen dies erfordern — auch die Auf

-

bauorganisation zu prüfen. Der Bericht soll 
auch dazu Stellung nehmen, warum der Anteil 
der Beamten erheblich ausgedehnt, der Anteil 
der Angestellten erheblich herabgesetzt wur-
de. 

3. Die im Entwurf des Haushaltsplanes für 1995 
erstmals ausgebrachten kw- und ku-Vermerke 
sind im Haushaltsplanentwurf 1996 so abzuän-
dern, daß die Zahl der aus der Laufbahngruppe 
des höheren Dienstes in niedrigere Laufbahn-
gruppen zu ändernden Planstellen/Stellen von 
11 auf 15 erhöht wird. 

Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung — Einzelplan 11 

Zu Prüfbemerkung Nummer 74 

Vergabe von Aufträgen an Werkstätten für 
Behinderte durch die öffentliche Hand 

1. Die öffentliche Hand ist nach § 56 Abs. 1 des 
Schwerbehindertengesetzes verpflichtet, Aufträ-
ge, die von Behindertenwerkstätten ausgeführt 
werden können, bevorzugt diesen Einrichtungen 
zu übertragen. 

Der Bundesrechnungshof hatte das Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung und das 
Bundesministerium für Wirtschaft auf diese Ver-
pflichtung hingewiesen. Er hatte gefordert, die 
Vorschrift des § 56 Abs. 1 einzuhalten. Und er hat-
te darauf hingewiesen, daß unter bestimmten Vor-
aussetzungen 30 % des Rechnungsbetrages mit 
Ausgleichsabgaben verrechnet werden können, 
die nach dem Schwerbehindertengesetz zu zahlen 
sind. 

2. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
und das Bundesministerium für Wirtschaft haben 
die obersten Bundesbehörden und die Bundeslän-
der nachdrücklich auf ihre gesetzliche Verpflich-
tung hingewiesen. 

Der Bundesrechnungshof sieht seine Forderung 
damit als erfüllt an. 

3. Der Ausschuß hat den Bundesrechnungshof dar-
um gebeten, die von ihm gemachten Vorgaben 
künftig selbst zu beachten. Bei der Auftragsverga-
be solle der Bundesrechnungshof darauf achten, 
Behindertenwerkstätten in besonderem Maße zu 
fördern. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 75 

Umfang der früheren bergbaulichen und jetzigen 
knappschaftlichen Rentenversicherung in den 
neuen Bundesländern 

1. Die knappschaftliche Rentenversicherung ist eine 
Berufsversicherung, die ihren Ursprung in den 
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besonders schwierigen Verhältnissen und in den 
besonderen Gefahren des Bergbaus hat. Die weit-
reichenden Vergünstigungen der Versicherung 
werden deshalb mit erheblichen Bundeszuschüs-
sen finanziert. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß in 
den neuen Bundesländern Personen in den Genuß 
einer Knappschaftsrente gelangen, die seiner Auf-
fassung nach nicht anspruchsberechtigt sind. Vie-
le Arbeitnehmer waren zu DDR-Zeiten in berg-
baufremden Produktionsbereichen tätig, unterla-
gen deshalb keinen besonderen Gefahren, haben 
seiner Auffassung nach deshalb keinen Anspruch 
auf eine besondere Vergünstigung. Sie erhalten 
gleichwohl die Knappschaftsrente. 

Im einzelnen: 

Knappschaftsrente erhalten Personen, die  Haus-
haltsgeräte oder Freizeitarikel für Bergbaubetrie-
be herstellten. Ebenso sind Personen bergbaulich 
versichert, die in Kultur- und Gesundheitseinrich-
tungen sowie in den Sportvereinen der Bergbau-
betriebe tätig waren. Die professionellen Spieler 
der Fußballmannschaft eines großen Unterneh-
mens erhalten eine knappschaftliche Versiche-
rung. Ebenso hauptberufliche Funktionäre mit 
politischen und gesellschaftlichen Aufgaben in 
Bergbaubetrieben. 

Außerdem wurde die Anzahl der „bergbaulichen 
Betriebe" nach Feststellung des Bundesrech-
nungshofes in den Jahren 1988 bis 1990, also kurz 
vor der Vereinigung, ausgedehnt. Mitarbeiter von 
Erdöl- und Erdgasunternehmen gelangten seiner-
zeit in den Genuß der knappschaftlichen Vergün-
stigung. 

Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, daß in 
allen Fällen eine besondere Gefahrenlage, die den 
Bezug von erhöhten Leistungen rechtfertigt, nicht 
gegeben ist. 

2. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung hat entgegnet, daß es dem im Einigungsver-
trag begünstigten Personenkreis die hütten-
knappschaftliche Zusatzversicherung nicht mehr 
entziehen kann. Der Einigungsvertrag habe die 
Rechte der Begünstigten abschließend festgelegt. 
Das Ministerium sehe sich daher nicht in der Lage, 
die vom Bundesrechnungshof gewünschte Geset-
zesänderung durchzusetzen. 

Soweit in Einzelfällen gesetzliche Auslegungs-
spielräume bestehen, will das Ministerium jedoch 
versuchen, die hüttenknappschaftliche Zusatzver-
günstigung nicht mehr zu zahlen. In diesem Be-
reich laufen bereits eine Reihe von Prozessen. 

3. Der Ausschuß hat sich über den Stand der laufen-
den Prozesse informiert. Die Gründe für die Aus-
dehnung der hüttenknappschaftlichen Versiche-
rung hat er zur Kenntnis genommen. Er ist der 
Auffassung, daß Fachausschuß und Fachministe-
rium in eigener Kompetenz entscheiden sollen, ob 
sie eine Gesetzesänderung durchführen wollen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt:  

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er bittet den Bundesminister zu prüfen, ob der 
Besitzstandsschutz des § 273 SGB VI durch eine 
gesetzliche Regelung insoweit klargestellt wer-
den kann, daß dieser nur so weit reicht, wie die 
Betreffenden auch bei fiktiver Weitergeltung 
des DDR-Rechts bergbaulich versichert werden 
könnten. 

Bundesministerium für Verkehr — 
Einzelplan 12 

Zu Prüfbemerkung Nummer 76 

Ausgaben für die Instandhaltung des Elbtunnels 
im Zuge der Bundesautobahn A 7 

1. Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, daß für 
die Sanierung des Elbtunnels zehnmal soviel Geld 
aufgewandt werden muß wie für die Instandhal-
tung anderer Tunnel. 

Ursächlich dafür ist die Tatsache, daß der Tunnel 
vor 20 Jahren nicht nach den anerkannten Regeln 
der Baukunst errichtet wurde. Unterschätzt wurde 
die Wirkung der Autoabgase und des mitge-
schleppten Wassers. Diese haben zu erheblichen 
Bauwerksschäden geführt. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministe-
rium für Verkehr aufgefordert, die beim Elbtunnel 
gemachten Erfahrungen bei künftigen Bauvorha-
ben zu berücksichtigen. Zudem sollten strengere 
Maßstäbe angelegt werden bei der Genehmigung 
neuer Tunnel. Schließlich hält er es für erforder-
lich, die örtliche Bauaufsicht zu verbessern. 

2. Das Bundesministerium für Verkehrhat sich bereit 
erklärt, bei der Genehmigung weiterer Straßen-
tunnel strenge Maßstäbe anzulegen. Die schlech-
ten Erfahrungen der Vergangenheit werde es 
beim künftigen Tunnelbau berücksichtigen. Eine 
Stärkung der örtlichen Bauaufsicht hält das Mini-
sterium aufgrund der eingeschränkten Personal-
kapazität für nicht möglich. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Bemerkung 
des Bundesrechnungshofes berechtigt gewesen 
ist. Angesichts der knappen Haushaltsmittel be-
steht er darauf, daß für die Bauüberwachung kein 
neues Personal bewilligt wird. Durch Verschie-
bung des vorhandenen Personalbestandes ist die 
Bauüberwachung zu verbessern. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 
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Bundeseisenbahnvermögen — Einzelplan 12 

Zu Prüfbemerkung Nummer 77 

Erstattungen für erhöhten Personalaufwand im 
Bereich der Deutschen Reichsbahn 

1. Nach dem Gesetz über die Gründung der Deut-
schen Bahn AG erstattet das Bundeseisenbahn-
vermögen der DB AG längstens für neun Jahre die 
Kosten, die ihr infolge des erhöhten Personalbe-
darfs im Bereich der Deutschen Reichsbahn ent-
stehen. Erstattungsfähig ist der erhöhte Personal-
bestand jedoch nur insoweit, wie er auf dem tech-
nisch-betrieblichen Rückstand der Deutschen 
Reichsbahn beruht. Einzelheiten werden zwi-
schen dem Bundeseisenbahnvermögen und der 
DB AG geregelt, wobei die Vereinbarung der Zu-
stimmung des Bundesministeriums für Verkehr 
und des Bundesministeriums der Finanzen bedarf. 

Die Regierungskommission Bahn war davon aus-
gegangen, daß die Deutsche Reichsbahn bei ent-
sprechender Technisierung ihre Leistungen mit 
70 000 Mitarbeitern erbringen kann. 87 000 weite-
re Mitarbeiter der Reichsbahn hätten wegen des 
technologischen Rückstandes vom Bund finan-
ziert werden müssen, was einem jährlichen Er-
stattungsbetrag von 5,5 Mrd. DM entspricht. 

2. Nach Interventionen des Bundesrechnungshofes 
und durch die vorzeitige Entlassung von Mitarbei-
tern im Wege außertariflicher Abfindungsregelun-
gen war es möglich, die Zahl von 87 000 Mitarbei-
tern auf 68 000 Mitarbeiter zu verringern. Der 
Bund muß dadurch nur noch Personalkostenzu-
schüsse an die DB AG in Höhe von 4,2 Mrd. DM 
jährlich zahlen. 

3. Der Rechnungsprüfungsausschuß hatte sich mit 
diesem Problem bereits in der letzten Wahlperiode 
befaßt. Seinerzeit war ihm ein Ausgleichsbetrag 
von ca. 4 Mrd. DM genannt worden. Der Ausschuß 
hatte diesen Betrag für „sehr hoch" erachtet. 

Zwischenzeitlich wurde der Betrag auf 
5,5 Mrd. DM hochgerechnet, nunmehr auf die Ur-
sprungshöhe von 4,2 Mrd. DM zurückgerechnet. 

Der Ausschuß hat das Ergebnis zur Kenntnis ge-
nommen. Die Bemerkung wurde zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 78 

Verwertung von Immobilien 

1. Die Deutsche Bundesbahn verfügte über erhebli-
chen Immobilienbesitz. Viele der Grundstücke 
sind nicht betriebsnotwendig und sollen deshalb 
so schnell wie möglich veräußert werden. 

Nach bisheriger Übereinkunft erfolgt die Veräu-
ßerung der offensichtlich überflüssigen Grund-
stücke durch das Bundeseisenbahnvermögen. 
Alle übrigen Grundstücke werden auf die DB AG 
übertragen, die über die Veräußerung eigenstän-
dig entscheidet. 

Der Bundesrechnungshof verlangt, die nicht-be-
triebsnotwendigen Grundstücke so schnell wie 
möglich zu veräußern. Erst nach dem Verkauf ste-
he fest, welche Finanzmittel der DB AG zugeflos-
sen sind. 

Um eine schnellstmögliche Verwertung zu ermög-
lichen, hat er folgende Vorschläge gemacht: 

a) Die Kompetenzen zur Grundstücksverwertung 
sollen bei einem einzigen Referat liegen. 

b) Externe Gutachter sollen zur Begutachtung 
des Grundstückswertes herangezogen wer-
den. 

c) Es soll ein Datenverarbeitungssystem ausge-
baut werden, um sich einen besseren Über-
blick über den Wert der Grundstücke zu ver-
schaffen. 

2. Das Bundeseisenbahnvermögen hat mitgeteilt, es 
wolle die Kompetenzen zum Verkauf der Grund-
stücke möglichst zentral ausgestalten, um einen 
schnellstmöglichen Verkauf zu gewährleisten. 

Die Bundesregierung legt großen Wert darauf, daß 
die Grundstücke schnell veräußert werden kön-
nen, um Finanzlücken, die nach der Bahnreform 
entstanden sind, zu schließen. 

Mittlerweile hat die DB AG einen ganz neuen Vor-
schlag gemacht. Sie möchte, daß eine ganz neue 
Grundstücksverwertungsgesellschaft in p rivater 
Rechtsform gegründet wird. Die Mehrheitsanteile 
dieser Gesellschaft möchte sie übernehmen. Pri-
vatunternehmen sollen ebenfalls beteiligt sein. 
Und alle öffentlichen Grundstücke sollen dieser 
Gesellschaft als Eigentum übertragen werden. 
Die Gesellschaft soll in eigener Kompetenz die 
Veräußerung der Grundstücke vornehmen. 

3. Die endgültige Entscheidung des Ausschusses 
steht noch aus. Großen Wert legt er jedoch darauf, 
daß bei der Veräußerung der der Bundesbahn ge-
hörenden Grundstücke der maximal mögliche 
Verkaufserlös erzielt wird. Manipulationen, die 
bei einem freihändigen Verkauf theoretisch mög-
lich sind, sind zu vermeiden. Demgemäß befür-
wortet er die Veräußerung der Grundstücke in 
Form öffentlicher Ausschreibung. 

Der Ausschuß hat Bundesregierung und Bundes-
rechnungshof beantragt, gemeinsam mit allen 
Beteiligten eine Lösung zu finden, die den maxi-
malen Verkaufserlös in schnellstmöglicher Zeit 
gewährleistet, ohne daß die Gefahr etwaiger Ma-
nipulationen besteht. 

Folgende zwei Beschlüsse wurden gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er erwartet bis September 1995 ein zwischen 
Bundesministerium für Verkehr, Bundesmini-
stertun der Finanzen, DB AG und Bundeseisen-
bahnvermögen abgestimmtes Konzept zur Ver-
äußerung der Grundstücke. Die vom Ausschuß 
akzeptierten Vorschläge des Bundesrech-
nungshofes und die in der Sitzung dargelegten 
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weitergehenden Grundsätze sind dabei zu be-
achten. 

Ferner beschloß der Ausschuß 

— der Tagesordnungspunkt wird vertagt, 

— Bundesminister für Verkehr und Bundesmini-
ster der Finanzen werden aufgefordert, dem 
Ausschuß so rechtzeitig jeweils einen geson-
derten Bericht zu geben, daß diese bis zur No-
vembersitzung behandelt werden können. 

In den Berichten ist u. a. darzulegen, 

— warum die Bundesvermögensverwaltung, die 
Grundstücke des Bundesministeriums der Ver-
teidigung seit vielen Jahren im Wege öffentli-
cher Ausschreibung veräußert, oder die TLG 
die Bahngrundstücke nicht veräußern soll, 

— warum eine private Institution Grundstücke 
besser verkaufen soll als eine öffentlich-recht-
liche Institution, 

— ob beabsichtigt ist, die Grundstücke in allen 
Fällen öffentlich auszuschreiben, 

— welche Sanktionen daran geknüpft werden, 
wenn eine vom Parlament geforderte Aus-
schreibungsverpflichtung nicht eingehalten 
wird, 

— auf welche Weise außerhalb öffentlicher Aus-
schreibung sichergestellt werden kann, daß 
der höchstmögliche Preis vom Interessenten 
gefordert wird, 

— ob und in welchem Umfang es eine externe 
Kontrolle geben soll, 

— wie hoch die Kosten sind, die dadurch entste-
hen, daß Grundstücke im Wert von ca. 15 Mrd. 
DM auf eine private Gesellschaft übertragen 
werden sollen, 

— mit welchen Gesamtverkaufserlösen gerechnet 
wird und auf welche Weise die Schätzzahl zu-
standegekommen ist, 

— welche dingliche Sicherheit die Gesellschaft 
leistet, auf die der Bund Werte in Milliarden-
höhe überträgt, 

— in welchen Fällen der Verkauf der Bahngrund-
stücke Erlöse erzielt hat, 

— die über dem Schätzpreis liegen, 

— die dem Schätzpreis entsprechen, 

— die unter dem Schätzpreis liegen. 

Der Bundesrechnungshof wird gebeten, zu den 
Berichten Stellung zu nehmen. 

Bundesministerium für Verkehr — 
Einzelplan 12 

Zu Prüfbemerkung Nummer 79 

Aussagefähigkeit des innerbetrieblichen 
Rechnungswesens der Deutschen Bahn AG 

1. Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, daß 
der Bund der DB AG jährlich Zuwendungen in 
Höhe von 10 Mrd. DM zahlt. Für den erhöhten 
Personalbestand werden jährlich weitere 7 Mrd. 
DM mit abnehmender Tendenz geleistet. Außer-
dem erstattet er für den öffentlichen Personennah-
verkehr im Jahre 1994 und 1995 ca. 7,5 Mrd. DM, 
ab dem Jahre 1996 erhöht sich dieser Betrag zu-
gunsten der Bundesländer auf 8,7 Mrd. DM (1996) 
bzw. 12 Mrd. DM (1997). 

Der Bundesrechnungshof zieht daraus die Konse-
quenz, daß die Deutsche Bundesbahn über ein 
effizientes innerbetriebliches Rechnungssystem 
verfügen muß, damit genau ermittelt werden 
kann, ob die Bundeszuschüsse in der betreffenden 
Höhe berechtigt sind. 

2. Die Deutsche Bundesbahn hatte bereits in der 
Vergangenheit mit erheblichen Kosten (110 Mio. 
DM) vergeblich versucht, ein funktionierendes 
innerbetriebliches Rechnungssystem aufzubauen. 
Nunmehr hat sie sich bereit erklärt, weitere 
300 Mio. DM auszugeben, um solch ein System 
einzurichten. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß angesichts der 
vereinbarten Ausgleichszahlung des Bundes eine 
effiziente Kostenrechnung dringend erforderlich 
ist. Einverstanden erklärt hat er sich damit, daß 
zunächst keine Deckungsbeitragsrechnung auf-
gebaut werden muß, da die Vollkostenrechnung 
alle notwendigen Informationen für eine Produkt-
kalkulation liefert. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er erwartet, daß die DB AG ein funktionieren-
des innerbetriebliches Rechnungssystem auf-
baut und hierüber bis zum 1. Februar 1996 be-
richtet. 

Bundesministerium der Verteidigung — 
Einzelplan 14 

Zu Prüfbemerkung Nummer 80 

Bestimmung für die Planung, Entwicklung und 
Nutzung von DV-Vorhaben 

1. Der Bundesrechnungshof hatte dem Bundesmini-
sterium der Verteidigung eine Reihe von Vorschlä-
gen gemacht, wie ein neues DV-Vorhaben zweck-
mäßiger organisiert werden kann. 

2. Das Bundesministerium will die Vorschläge befol-
gen. 
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3. Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 81 

Bereitstellung Technischer Dienstvorschriften als 
Teil der Versorgungsreife von Wehrmaterial 

1. Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß die technischen Detailanweisungen für militä-
rische Geräte sehr teuer sind. Beispielsweise ko-
stet die Detailbeschreibung des Kampfpanzers 
Leopard 2 ca. 40 Mio. DM, die Beschreibung des 
Flugabwehrkanonenpanzers Gepard 1 ca. 70 Mio. 
DM. Der Bundesrechnungshof erläutert, daß die 
technischen Geräte oftmals bereits viele Jahre 
ausgeliefert sind, bevor die Beschreibung der Ge-
räte geliefert wird. In der Zwischenzeit sind die 
Geräte weitgehend nutzungslos. 

Hingewiesen wird darauf, daß die Erstellung der 
technischen Beschreibungen deshalb so lange 
dauert, weil beim Bundesamt für Wehrtechnik und 
Beschaffung zu viele Personen (176 Personen) und 
Referate mit der gleichen Aufgabe befaßt sind. 
Vorgeschlagen wurde, einen Teil der Referate auf-
zulösen und die Vorschriftenbearbeitung zu straf-
fen. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung anerkannt. Es will die Material-
grundlagenreferate auflösen und die Erstellung 
der technischen Vorschriften auf die Fachreferate 
übertragen. 

3. Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Treuhandanstalt — Einzelplan 0820 

Zu Prüfbemerkung Nummer 82 

Neuorganisation der Treuhandanstalt vom Jahre 
1995 an 

1. Das Bundesministerium der Finanzen hatte vorge-
schlagen, die Aufgaben der Treuhandanstalt weit-
gehend auf private Rechtsträger zu übertragen. Es 
lag bereits ein detailliertes Privatisierungskonzept 
vor. 

Der Bundesrechnungshof hatte es hingegen für 
nicht möglich erachtet, typisch hoheitliche Aufga-
ben auf Privatunternehmen zu übertragen. Er hat-
te die vom Bundesministerium der Finanzen beab-
sichtigte Privatisierung abgelehnt. 

Außerdem hatte der Bundesrechnungshof darauf 
hingewiesen, daß es nicht gerechtfertigt ist, die 
hohen Gehälter der Treuhandanstalt bei den 
Nachfolgegesellschaften zu zahlen. 

2. Das Parlament hatte die beiden Konzepte mitein-
ander verglichen. Es hatte die Vorschläge des 
Bundesrechnungshofes für sachgerecht erachtet. 

Daraufhin hatte das Bundesministerium der Fi

-

nanzen auf die geplante weitergehende Privatisie-
rung verzichtet. Es hat versichert, die parlamenta-
rischen Vorgaben zur Gehaltsstruktur würden be-
achtet. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Neuord-
nung der Treuhandanstalt garantiert, daß die par-
lamentarischen Kontroll- und Einflußmöglichkei-
ten nach wie vor gewährleistet sind. Es wurde für 
notwendig gehalten, über die Gehälter bei den 
Nachfolgeorganisationen der Treuhandanstalt in-
formiert zu werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustimmend 
zur Kenntnis. 

Er erwartet bis zum 1. November 1995 einen Be-
richt über die Höhe der Gehälter der Nachfolge-
organisationen der Treuhandanstalt. 

III. Bedeutsame Fälle, in denen die Verwaltung 
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes 
gefolgt ist 

Zu Prüfbemerkung Nummer 83 

Grundstückskauf und Baumaßnahmen für das 
Goethe-Institut in San José/Costa Rica 

1. Obwohl in San José/Costa Rica für das Goethe

-

Institut genügend Veranstaltungsräume zur Ver-
fügung standen, hatte das Institut zwei weitere 
Grundstücke erworben, um ein Veranstaltungs-
zentrum und eine Bibliothek zu errichten. 

Der Bundesrechnungshof hatte nachgewiesen, 
daß weitere Grundstücke nicht erforderlich sind. 

2. Das Auswärtige Amt hat sich den Vorstellungen 
des Bundesrechnungshofes angeschlossen. Neue 
Baumaßnahmen werden nicht durchgeführt. Da-
durch können ca. 2 Mio. DM eingespart werden. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Er hat zugleich festgestellt, 
daß es neben dem Goethe-Institut im Ausland täti-
ge Institute im Verantwortungsbereich des Bun-
deskanzleramtes gibt. Er hat den Bundesrech-
nungshof um Prüfung gebeten, wie sich diese 
Dualität in der Praxis auswirkt. Vor allem möchte 
er wissen, ob sich die jeweiligen Institute ergän-
zen oder unnötigerweise Konkurrenz machen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er fordert das Auswärtige Amt und das Goethe

-

Institut zur sorgfältigen und kostenbewußten 
Arbeit, insbesondere im Liegenschaftsbereich, 
auf. 
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Zu Prüfbemerkung Nummer 84 

Informationsverarbeitung beim Bundeskriminalamt 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
das vom Bundeskriminalamt bet riebene zentrale 
DV-System „INPOL" erhebliche Mängel im Be-
reich der Sicherheit aufweist. Er hatte Verbesse

-

rungsvorschläge gemacht. 

2. Das Bundeskriminalamt hat die Verbesserungs-
vorschläge weitgehend berücksichtigt. Das Sy-
stem ist heute weit sicherer als zuvor. In der Sit-
zung wies der Bundesrechnungshof ergänzend zu 
seiner Bemerkung darauf hin, daß es auch auf 
Landesebene Sicherheitsmängel beim System 
„INPOL" gibt. Es sei deshalb zweckmäßig, daß 
der Deutsche Bundestag einen Beschluß faßt, wo-
nach das Bundesministerium des Innern die Lan-
desinnenminister auffordern soll, die Datenverar-
beitungssysteme der Länder auf Schwachstellen 
hin zu überprüfen. Bisher hatten die Länder ent-
sprechende Überprüfungen abgelehnt. 

3. Der Ausschuß hat darauf hingewiesen, daß es in 
diesem Bereich keine Hoheitsbefugnisse des Bun-
des gegenüber den Ländern gibt. 

Nachdem seitens der Regierung jedoch die Auf-
fassung geäußert worden war, daß sich die Länder 
über einen Beschluß des Deutschen Bundestages 
nicht hinwegsetzen werden, wurde folgender Be-
schluß gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er fordert den Bundesminister auf, im Rahmen 
seiner Mitgliedschaft im Arbeitskreis „Öffentli-
che Sicherheit und Ordnung (AK 2)" der Ar-
beitsgemeinschaft der Innenministerien der 
Länder darauf hinzuwirken, daß die Sicherheit 
des Gesamtsystems unter Einbeziehung der 
Länder untersucht wird und Schwachstellen 
beseitigt werden. 

3. Über das Ergebnis seiner Bemühungen ist dem 
Ausschuß bis zum 1. Oktober 1995 zu berichten. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 85 

DV-gestützte Such- und Mahnverfahren im 
gemeinschaftlichen/gemeinsamen 
Versandverfahren (SIGMA) 

1. Der Bundesrechnungshof hatte aufgezeigt, daß 
das DV-Verfahren SIGMA, das bei Hauptzolläm-
tern angewandt wird, wegen fehlender Automa-
tion nicht zufriedenstellend arbeitet. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hatte sich 
bereit erklärt, eine weitergehende Automation 
einzuführen. Diese wurde teilweise bereits erfolg-
reich getestet. 

3. Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 86 

IT Verfahren in der Bundeszollverwaltung 

1. Der Bundesrechnungshof hatte das IT-Verfahren 
bei der Bundeszollverwaltung überprüft. Er hatte 
beanstandet, daß drei Steuerzeichen-Stellen mit 
dem gleichen Aufgabenbereich befaßt waren. 
Vorgeschlagen wurde, die Aufgabenbereiche auf 
eine Stelle zu konzentrieren. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen ist dem Vor-
schlag gefolgt. Künftig wird es nur noch eine Stel-
le geben. 16 Dienstposten und 2 Mio. DM jährlich 
können dadurch eingespart werden. 

3. Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 87 

Verwaltungskostenerstattung an Bundesländer 

1. Der Bundesrechnungshof hatte mit den Bundes-
ländern ein detaillie rtes Verfahren vereinbart, in 
dem geregelt wird, welche Verwaltungskosten, 
die den Ländern für Bundesbauten entstehen, ab-
gerechnet werden können. Der Bundesrech-
nungshof hat festgestellt, daß die Bundesländer 
vereinbarungswidrig zu hohe Beträge beim Bund 
angefordert und erhalten hatten. 

2. Die zuständigen Bundesministerien haben die Be-
anstandung anerkannt. Sie haben zugesagt, im 
nächsten Haushalt keine überhöhten Beträge aus-
zuzahlen. Außerdem wollen sie die Überzahlun-
gen der Vergangenheit im nächsten Haushaltsjahr 
in Abzug bringen. 

3. Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 88 

Flugkosten Dritter bei Reisen des Bundesministers 

1. Reisen von Politikern und politische Delegations-
reisen werden teilweise mit Bundeswehrmaschi-
nen durchgeführt. Da in den Maschinen viele Sitz-
plätze vorhanden sind, werden Journalisten oft-
mals unentgeltlich mitgenommen, um über die 
politischen Besuche im Ausland zu berichten. 

Der Bundesrechnungshof hat das gegenüber dem 
Bundesminister für Wirtschaft beanstandet. Er 
weist darauf hin, daß die Richtlinien des Bundes-
ministeriums der Verteidigung vorsehen, daß Drit-
te in der Regel einen Flugpreis entrichten müssen. 

2. Das Bundesministerium für Wirtschaft hat die Be-
anstandung anerkannt. Der Minister hat darauf 
hingewiesen, daß er von Vertretern der Wirtschaft 
künftig einen Kostenbeitrag verlangen wird. Jour-
nalisten wird er künftig in weit geringerem Maße 
mitnehmen. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Er hat jedoch darauf hinge- 
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wiesen, daß bei politisch bedeutsamen Reisen ein 
öffentliches Interesse daran besteht, Journalisten 
in der ohnehin vorhandenen Maschine mitfliegen 
zu lassen. Nur auf diese Weise kann die Bevölke-
rung umfassend und sachgerecht informiert wer-
den. Der Ausschuß sieht Gefahren für die Presse-
freiheit, wenn nur noch die Journalisten von 
finanzkräftigen größeren Zeitungen die Möglich-
keit haben, über die Ergebnisse wichtiger Aus-
landsreisen zu informieren. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung und die 
Zusage des Bundesministers für Wi rtschaft zu-
stimmend zur Kenntnis. 

2. Einschränkend weist er darauf hin, daß bei poli-
tisch bedeutsamen Reisen ein öffentliches Inter-
esse an möglichst umfassender politischer Be-
richterstattung besteht, was im Rahmen der Mit-
flugmöglichkeit berücksichtigt werden sollte. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 89 

Zuschüsse des Bundes zu den Beiträgen in der 
Altershilfe für Landwirte 

1. Im Jahre 1992 wurden rd. 429 Mio. DM aus Bun-
desmitteln für die Altershilfe der Landwirte aufge-
wandt. Der Bundesrechnungshof hatte beanstan-
det, daß bei den Zuschüssen Einkommen bis zu 
40 000 DM aus land- und forstwirtschaftlichen 
Nebenbetrieben unberücksichtigt blieben. Viele 
Landwirte erhielten dadurch eine erheblich höhe-
re Altersversorgung als ihnen zustand. 

2. Nach erheblicher Kritik seitens des Ausschusses 
hatte sich das zuständige Bundesministerium im 
Rahmen des Agrarsozialreformgesetzes 1995 be-
reit erklärt, eine Rechtsänderung vorzunehmen. 
Künftig werden Einkünfte von Nebenbetrieben 
auch unterhalb von 40 000 DM berücksichtigt. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß alle seine Auf-
lagen vollzogen worden sind. Die Bemerkung 
wurde zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 90 

Erstattung von Beiträgen zur Rentenversicherung 
an Werkstätten für Behinderte 

1. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Teil der 
von ihnen geleisteten Beiträge zur Rentenversi-
cherung vom Bund unter gewissen Voraussetzun-
gen zurückerstattet. Ein Bundesland hatte vom 
Bund höhere Erstattungsbeiträge verlangt und er-
halten. Der Bundesrechnungshof hatte dies bean-
standet. 

2. Das betreffende Bundesland hat den überzahl-
ten Betrag in Höhe von 800 000 DM, außerdem 
nicht verbrauchte Bundesmittel in Höhe von 
400 000 DM, an den Bund zurückgezahlt. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Vorgaben 
des Bundesrechnungshofes in vollem Umfang er

-

füllt worden sind. Die Bemerkung wurde zustim-
mend zur Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 91 

Zuschüsse und Leistungen des Bundes an die 
gesetzliche Renten- und Unfallversicherung 

1. Die Träger der gesetzlichen Renten- und Unfall-
versicherung lassen die von ihnen zu zahlenden 
Leistungen durch den Postrentendienst auszahlen. 
Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
der Zahlungsvorgang zwei Tage dauert, daß der 
Bund die Gelder somit zwei Tage früher bereithal-
ten muß. Unnötige Zinslasten sind die Folge. 

2. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung hat den Zahlungsvorgang gestrafft. Künftig 
ist für die Überweisung nur noch ein Arbeitstag 
erforderlich. Zinsen in Höhe von 11 Mio. DM kön-
nen dadurch jährlich eingespart werden. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß der Bundes-
rechnungshof mit Recht auf einen zur Unwirt-
schaftlichkeit führenden Tatbestand hingewiesen 
hat. Befriedigung hat er darüber geäußert, daß 
durch die Verkürzung des Überweisungsvorgangs 
11 Mio. DM eingespart werden können. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 92 

Vergaben für die Beschaffung und Errichtung von 
Verkehrszeichen sowie Leit- und 
Schutzeinrichtungen an Bundesfernstraßen 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
die Straßenbauverwaltungen der Bundesländer, 
die im Auftrag des Bundes die Bundesfernstraßen 
in einem ordnungsgemäßen Zustand halten, nur 
37 % ihrer Aufträge ausschreiben. In der Regel 
werden wenige Firmengruppen freihändig beauf-
tragt. In vielen Fällen wurden weit überhöhte 
Preise gezahlt. 

Der Bundesrechnungshof hatte das Bundesmini-
sterium für Verkehr aufgefordert, die Straßen-
bauverwaltungen der Länder anzuweisen, ihrer 
gesetzlichen Ausschreibungsverpflichtung nach-
zukommen. 

2. Das Bundesministerium hat den Vorschlag be-
folgt. Mittlerweile schreiben die Straßenbauver-
waltungen der Bundesländer in der Regel ihre 
Leistungen aus. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 93 

Zweigleisiger Ausbau einer Bahnstrecke 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
die Deutsche Reichsbahn für 142 Mio. DM eine 
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bestimmte Strecke zweigleisig ausbauen wollte, 
obwohl dafür keine Notwendigkeit bestand. 

2. Die Reichsbahndirektion Halle hat die Beanstan-
dung anerkannt, ebenso das Bundesministerium 
für Verkehr. Auf die Maßnahme wurde verzichtet. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 94 

Einbau der punktförmigen Zugbeeinflussung der 
Deutschen Reichsbahn 

1. Vorgeschrieben ist bei häufig befahrenen Strek-
ken die Herstellung einer magnetischen Abhän-
gigkeit zwischen der Lokomotive und der Stellung 
eines Hauptfahrtsignals. Der Bundesrechnungs-
hof hatte beanstandet, daß die Deutsche Reichs-
bahn die gesamte Leistung an die „Arbeitsge-
meinschaft" zweier marktbeherrschender Firmen 
vergeben und die Leistung nicht ausgeschrieben 
hatte. 

Beanstandet wurde zudem, daß der gesamte 
Schienenweg entsprechend ausgerüstet werden 
sollte, auch schwach befahrene Strecken und 
Strecken, die voraussichtlich stillgelegt werden 
sollen. 

2. Die Deutsche Reichsbahn hat die Beanstandung 
anerkannt. Der Vertrag mit der Arbeitsgemein-
schaft wurde gekündigt. Zugesagt wurde, die Lei-
stungen regional auszuschreiben. 

Außerdem verzichtet die Bahn weitgehend auf 
den Ausbau wenig befahrener Strecken. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 95 

Betätigung des Bundes bei einem Unternehmen 
der Touristik 

1. Der Bund ist über die DB AG an einem Touristik

-

Unternehmen beteiligt. Das Unternehmen ist für 
die Vermarktung der Bahntouristik zuständig. Da-
neben wird es aber auch in völlig bahnfremden 
Bereichen tätig. 

Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß die 
Bundesbahn dem Unternehmen sachlich nicht ge-
rechtfertigte Preiszugeständnisse gemacht hat. 
Mit den Gewinnen der „Bahn-Touristik" konnten 
die Verluste aus bahnfremden Bereichen abge

-

deckt werden. Der Bundesrechnungshof weist 
darauf hin, daß es nicht gerechtfertigt ist, mit 
öffentlichem Geld p rivate Verluste abzudecken. 

2. Die DB AG, das Bundesministerium für Verkehr 
und die private Gesellschaft haben die Beanstan-
dung anerkannt. Es wurde eine bessere Sparten-
kostenrechnung eingeführt. Zugesagt wurde, mit 
„Gewinnen" aus der Bahn-Touristik nicht mehr 
die verlustbringenden anderen Bereiche zu finan-
zieren. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 96 

Prüfung der Organisation und Personalausstattung 
des Bundesamtes für Post und Telekommunikation 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
das Bundesamt für Post und Telekommunikation 
zu personalintensiv ausgestattet ist. Infolge der 
Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes 
hat sich der Aufgabenbereich des Amtes erheblich 
reduziert. Personal wurde jedoch nicht entspre-
chend eingespart. 

2. Das Bundesministerium für Post und Telekommu-
nikation hat die Beanstandung anerkannt. Im 
Haushalt 1995 wurden 181 Planstellen gestrichen. 
15 weitere werden mit kw-Vermerk versehen. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung „zustimmend" 
zur Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 97 

Organisation und Personalbedarf der 
Standortverwaltungen und Kreiswehrersatzämter 
in den neuen Bundesländern 

1. Das Bundesministerium der Verteidigung hatte in 
den neuen Bundesländern 19 Standortverwaltun-
gen und 26 Kreiswehrersatzämter eingerichtet. 
Wegen der Besonderheiten in den neuen Bundes-
ländern wurde zunächst eine vorläufige Dienst-
postenausstattung festgelegt. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
Personalausstattung der Standortverwaltungen zu 
großzügig bemessen war. Auch die Kreiswehrer-
satzämter hätten ihre Aufgaben mit weniger Per-
sonal ausführen können. 

Der Bundesrechnungshof hat zudem den Vor-
schlag gemacht, fünf Kreiswehrersatzämter aufzu-
lösen. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Vorschläge aufgegriffen. Es wird 1070 Dienstpo-
sten bei den Standortverwaltungen zurückziehen 
und fünf Kreiswehrersatzämter auflösen. 

Wegen der Besonderheit in den neuen Bundeslän-
dern sind die Dienstposten bisher jedoch noch 
nicht zurückgezogen worden. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Bemerkung 
berechtigt gewesen ist. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Der Ausschuß erwartet so zeitig einem Bericht, 
daß dieser im Mai 1996 beraten werden kann. 
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Zu Prüfbemerkung Nummer 98 

Wärmeversorgung in Liegenschaften der 
Bundeswehr (Lager- und Depotgebäude) 

1. Im Jahre 1993 gab das Bundesministerium der 
Verteidigung für die Beheizung von Gebäuden 
etwa 390 Mio. DM aus. Für das Jahr 1994 waren 
rd. 428 Mio. DM veranschlagt. 

Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
viele Gebäude zu hoch beheizt werden. Es fehlt 
eine wirksame Nacht- und Wochenendabsen-
kung. Die Raumtemperatur ist oftmals zu hoch. 

2. Das Bundesministerium hat die Beanstandung an-
erkannt. Es hat die Weisung erteilt, veraltete Hei-
zungssteueranlagen zu sanieren, Anlagen effekti-
ver zu überwachen und die bestehenden Vor-
schriften besser durchzusetzen. 

3. Der Ausschuß hatte sich bereits im letzten Jahr mit 
der zu hohen Wärme und den veralteten Hei-
zungsanlagen befaßt. Er hatte seinerzeit die Be-
merkung zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Einschränkend ist er jedoch der Auffassung, daß 
detailliert geprüft werden muß, welche Entschei-
dung im Einzelfall sinnvoll ist. Es ist beispielswei-
se unsinnig, Heizungsanlagen mit hohen Kosten 
zu sanieren, wenn abzusehen ist, daß die betref-
fenden Liegenschaften in Kürze aufgegeben wer-
den. Auf jeden Fall muß daher eine Wirtschaft-
lichkeitsberechnung erfolgen zwischen der Wei-
ternutzung der alten Anlage und dem Einbau 
einer neuen Anlage. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er ist der Auffassung, daß vor jeder Sanierung 
einer Heizungsanlage eine Wirtschaftlichkeits-
berechnung erfolgen muß. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 99 

Verringerung der Ausgaben für Betriebsstoffe 

Der Bundesrechnungshof hatte zwei verschiedene 
Verhaltensweisen beanstandet: 

I. Zu geringe Erstattungsbeiträge bei Geschäften 
mit Dritten 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
die Bundeswehrbehörden ausländische Truppen 
und zivile Empfänger mit Betriebsstoffen versor-
gen, dafür aber zu geringe Kosten in Ansatz brin-
gen. Die Bundeswehr hatte nicht alle Nebenko-
sten in ihrer Kalkulation berücksichtigt. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung anerkannt. Mittlerweile werden 
kostengerechte Preise von Dritten verlangt. 

3. Der Ausschuß hat diesen Teil der Bemerkung zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. 

II. Verringerung der Betriebsstoffbevorratung 

1. Der Bundesrechnungshof hatte vorgeschlagen, 
das Bundesministerium der Verteidigung solle an-
gesichts gesicherter Versorgungslage die Be-
triebsstoffbevorratung reduzieren. Dadurch könn-
ten erhebliche Kosten eingespart werden. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung anerkannt. Aufgrund geringeren 
Lagerraums können für den Haushalt 1994 ca. 
5 Mio. DM eingespart werden. 

3. Der Ausschuß nahm auch diesen Teil der Berner-
kung zustimmend zur Kenntnis. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 100 

Verrechnung von Kosten objektbezogener freier 
Forschung und Entwicklung zu 
Selbstkostenpreisen 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
das Bundesministerium der Verteidigung für das 
Waffensystem Tornado überhöhte Selbstkosten

-

festpreise akzeptiert hatte. In die Kosten waren 
auch nicht-objektbezogene Aufwendungen ein-
gerechnet worden. 

2. Das Bundesministerium hat nach jahrelangen 
Auseinandersetzungen die Beanstandung aner-
kannt und ca. 2,5 Mio. DM zurückgefordert. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 101 

Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
die BAföG-Leistungen in vielen Fällen nicht sach-
gerecht sind. Im einzelnen: 

a) Die BAföG-Höhe ist bei Geschwistern unter-
schiedlich, wenn eine Person im mittleren und 
eine im gehobenen Dienst ausgebildet wird. 

b) BAföG-Leistungen werden auch dann gezahlt, 
wenn eine unterhaltspflichtige Person eigenes 
Einkommen in nicht unerheblicher Höhe be-
zieht. 

c) Es wird nur ein Leistungsnachweis im vierten 
Semester verlangt. Der Bundesrechnungshof 
hält mindestens zwei Leistungsnachweise für 
angebracht. 

d) In Fällen, in denen nur ein „vorläufiger" Steu-
erbescheid eingereicht wurde, werden die 
BAföG-Leistungen nicht mit dem „ Vorbehalt 
der Rückforderung" versehen. Zu Unrecht ge-
währte öffentliche Leistungen können deshalb 
nicht zurückgefordert werden. 

2. Das Bundesministerium hat die Beanstandung an-
erkannt. Es beabsichtigt, den Beanstandungen im 
Rahmen des 17. BAföGÄndG abzuhelfen. 
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3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 102 

Gestaltungsformen zur Erlangung des 
Vorsteuerabzuges 

1. Der Bundesrechnungshof hatte folgenden Sach-
verhalt beanstandet: 

Ein umsatzsteuerbefreiter und nicht vorsteuerab-
zugsberechtigter Unternehmer hatte durch Aus-
nutzung steuerrechtlicher Lücken auf Umwegen 
eine Vorsteuerabzugsberechtigung erlangt. Er 
hatte ein neues Unternehmen gegründet, das aus-
schließlich für den Bau eines von ihm genutzten 
Gebäudes zuständig war. Der Bundesrechnungs-
hof hatte darauf hingewiesen, daß durch diese 
Konstruktion geltendes Recht umgangen wird. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hatte sich 
zunächst nicht in der Lage gesehen, den Sachver-
halt zufriedenstellend zu regeln. Erst durch das 
„Gesetz zur Bekämpfung des Mißbrauchs und zur 
Bereinigung des Steuerrechts " vom 21. Dezember 
1993 wurde die einschlägige Vorschrift des § 9 
Abs. 2 UStG geändert. Nunmehr ist ein Verzicht 
auf Steuerbefreiung und der damit verbundene 
Vorsteuerabzug nur zulässig, „soweit der Unter-
nehmer nachweist, daß das Grundstück aus-
schließlich für Umsätze verwendet wird, die den 
Vorsteuerabzug nicht ausschließen" . 

Durch diese gesetzliche Regelung ist ein Miß-
brauch nicht mehr möglich. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 103 

Umsetzung der Richtlinie 91/680/EWG des Rates 
vom 16. Dezember 1991 zum gemeinsamen 
Mehrwertsteuersystem und zur Beseitigung der 
Steuergrenzen 

1. Eine Gesetzesänderung auf europäischer Ebene 
hatte dazu geführt, daß große Unternehmen die 
monatliche bzw. vierteljährliche Vorsteueranmel-
dung nicht mehr durchführen müssen. Dadurch 
bestand die Gefahr, daß eine im Jahre 1993 fällige 
Vorsteuer erst im Jahre 1995 an die Finanzämter 
abgeführt wird. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat sich 
nach längeren Verhandlungen bereit erklärt, die 
deutsche Vorschrift des § 18 Abs. 2 UStG zu än-
dern. Dadurch ist heute sichergestellt, daß alle 
großen Unternehmen eine monatliche bzw. vier-
teljährliche Vorsteueranmeldung durchführen 
und die fällige Vorsteuer unmittelbar abführen 
müssen. 

3. Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 104 

Befreiung von der Umsatzsteuer

-

Abzugsverpflichtung 

1. Der Bundesrechnungshof hatte das Umsatzsteuer

-

Abzugsverfahren überprüft. Nach seinerzeit gel-
tendem Recht mußte ein inländischer Unterneh-
mer die Umsatzsteuer nicht abführen, wenn der 
ausländische Vertragspartner als „Kleinunterneh-
mer" jährlich weniger als 25 000 DM Umsatzsteu-
er entrichten mußte. Der Bundesrechnungshof 
hatte darauf hingewiesen, daß viele inländische 
Unternehmen die Umsatzsteuerbefreiung in An-
spruch nehmen, obwohl der ausländische Ver-
tragspartner mehr als 25 000 DM Umsatzsteuer 
zahlte. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat die ein-
schlägige Vorschrift des § 53 Abs. 1 Satz 3 der Um-
satzsteuer-Durchführungsverordnung daraufhin 
gestrichen. Heute gibt es gemäß § 19 Abs. 1 UStG 
eine weit restriktivere Kleinunternehmerrege

-

lung.  

3. Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 105 

Verwaltung des Ausgleichfonds zur Sicherung des 
Steinkohleneinsatzes (Drittes Verstromungsgesetz) 

Der Bundesrechnungshof hatte drei verschiedene 
Sachverhalte beanstandet: 

I. Überprüfung der Selbstveranlagung der 
Ausgleichsabgabe 

1. Die „Ausgleichsabgabe zur Sicherung des Stein-
kohleneinsatzes" (Kohlepfennig) war von ca. 1 400 
Abgabepflichtigen aufzubringen. Sie setzten den 
von ihnen abzuliefernden Betrag im Wege der 
„Selbstveranlagung" fest. Die Überprüfung er-
folgte durch das Bundesamt für Wi rtschaft. Der 
Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß es zu 
erheblichen Rückständen bei der Prüfung der 
Selbstveranlagung gekommen war. 

2. Das Bundesministerium für Wirtschaft hat diesen 
Teil der Beanstandung anerkannt. Es will für eine 
erhebliche Beschleunigung der Überprüfung sor-
gen. 

3. Der Ausschuß hat diesen Teil der Bemerkung für 
berechtigt angesehen. 

II. Verjährungsregelungen 

1. Der Text des Dritten Verstromungsgesetzes ent-
hielt keine Verjährungsregelung. Das Bundes-
ministerium war bisher von einer 30jährigen Frist 
ausgegangen. Die Rechtsprechung hatte teilweise 
jedoch eine vierjährige Verjährungsfrist zugrunde 
gelegt. 
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Der Bundesrechnungshof hatte verlangt, aus-
drücklich eine Verjährungsregelung in das Gesetz 
aufzunehmen. 

2. Das Bundesministerium für Wirtschaft hat die Be-
anstandung anerkannt. Es wurde eine Verjäh-
rungsregelung eingeführt, die nicht die Gefahr 
mit sich bringt, daß Altfälle „verjähren" 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Bemerkung 
auch insoweit berechtigt ist. 

III. Fehlen der Abgabenfristsetzung und 
mangelnde Außenprüfung 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
in der Regel keine Außenprüfungen durchgeführt 
werden. In einigen Fällen wurde unberechtigter

-

weise auf die Abgabenfestsetzung verzichtet. 

2. Das Bundesministerium für Wirtschaft hat diesen 
Teil der Beanstandung anerkannt. Es hat die Lö-
sung der betreffenden Probleme zugesagt, teil-
weise bereits mit örtlichen Außenprüfungen be-
gonnen. 

3. Der Ausschuß hat auch diesen Teil der Bemerkung 
für berechtigt angesehen. 

Hinsichtlich der Gesamtbemerkung hat der Aus-
schuß festgestellt, daß trotz der vom Bundesver-
fassungsgericht festgestellten Verfassungswidrig-
keit des Abgabeverfahrens die vom Bundesrech-
nungshof aufgezeigten Probleme von grundle-
gender Bedeutung sind. Auch bei einer etwaigen 
künftigen Kohleförderung muß unbedingt darauf 
geachtet werden, daß die Abgabepflichtigen ihre 
Beiträge zeit- und sachgerecht abliefern. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er bittet den Bundesminister für Wi rtschaft, 
darauf zu achten, daß bei der gegenwärtigen 
und einer etwaigen künftigen Kohleförderung 
die Abgabepflichtigen ihre Beiträge zeit- und 
sachgerecht abliefern. 

3. Der Ausschuß erwartet einen Bericht bis zum 
31. Dezember 1995. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 106 

Informationstechnik bei der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 

1. Der Bundesrechnungshof war der Auffassung, daß 
die Bundesversicherungsanstalt bei ihren IT-Gerä-
ten unvorteilhafte Verträge abgeschlossen hatte. 

Im einzelnen: 

a) Die Geräte wurden in der Regel nur gemietet. 
Der Rechnungshof hatte festgestellt, daß die 
kumulierten Mietzahlungen wegen der langen 
Nutzungsdauer teilweise doppelt so hoch wa-
ren wie die Anschaffungskosten. 

b) Weiterhin wurde festgestellt, daß die Leasing-
Verträge unvo rteilhaft waren. Nach Berech-
nungen des Bundesrechnungshofes hätten bei 
einem Kauf der Geräte bis zu 1 Mio. DM einge

-

spart  werden können. 

c) Schließlich hatte es der Bundesrechnungshof 
für nicht gerechtfertigt angesehen, angesichts 
der geringen Störanfälligkeit teure „ Vollwar-
tungsverträge" abzuschließen. Beanstandet 
wurde vor allem, daß bereits während der Ga-
rantiezeit entsprechende Vollwartungsverträ-
ge abgeschlossen worden waren. 

2. Die Bundesversicherungsanstalt hat die Beanstan-
dung anerkannt. Sie hat detaillie rt  aufgeführt, auf 
welche Weise sie künftig den festgestellten Bean-
standungen abhelfen will. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 107 

Privatisierung eines Binnenfischereiunternehmens 
durch die Treuhandanstalt 

1. Die Treuhandanstalt hatte die Vermögensgegen-
stände eines Binnenfischereiunternehmens für 
710 000 DM verkauft, obwohl die erst kürzlich an-
geschafften Gegenstände einen Wert von 3,2 Mio. 
DM  hatten. 

Die Gesellschaftsanteile des Unternehmens wur-
den für 1 DM verkauft, obwohl die Gesellschaft 
über 4 300 ha Grundbesitz verfügte, teilweise je-
doch belastet mit Restitutionsansprüchen. Der 
Verkehrswert der Grundstücke war in der Eröff-
nungsbilanz mit 8,3 Mio. DM ausgewiesen wor-
den, der Buchwert der Gebäude mit 30,7 Mio. DM. 
Die Treuhandanstalt übernahm ferner Schulden 
des Unternehmens in Höhe von 20 Mio. DM. Mil-
lionenwerte wurden für 1 DM veräußert. 

Beanstandet wurde vom Bundesrechnungshof vor 
allem, daß es mehrere Interessenten gab, die be-
reit waren, eine erheblich höhere Verkaufssumme 
zu zahlen. Wahrheitswidrig wurde jedoch in den 
Akten vermerkt, daß nur ein einziger Interessent 
vorhanden war. Verursacht wurde dadurch ein 
Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. 

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß die unternehmensinternen Kontrollmechanis-
men der Treuhandanstalt versagt haben. Er hat vor-
geschlagen, den Tatbestand strafrechtlich zu über-
prüfen und ggf. rechtliche Schritte einzuleiten. 

2. Die Treuhandanstalt hatte die Beanstandung zu-
nächst anerkannt. Der Verdacht einer Straftat zum 
Nachteil der Anstalt wurde für gegeben erachtet. 
Außerdem hatte sie sich bereit erklärt, die Mög-
lichkeiten einer zivilrechtlichen Anfechtung des 
Vertrages zu überprüfen. Neuverhandlungen 
wurden von ihr ebenfalls für möglich erachtet. 

Ein von ihr in Auftrag gegebenes Gutachten kam 
jedoch zu dem Ergebnis, daß ein Straftatbestand 
nicht gegeben ist. Aufgrund des neuen Gutach- 
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tens hatte die Staatsanwaltschaft keine weiterge-
henden Ermittlungen mehr durchgeführt. 

3. Der Ausschuß hat die Beanstandung des Bundes-
rechnungshofes für berechtigt angesehen. Er ist 
der Auffassung, daß strafrechtliche Untersuchun-
gen nicht außer Betracht gelassen werden sollten 
und daß zivilrechtlich versucht werden muß, einen 
sachgerechten Kaufpreis für das Unternehmen zu 
erhalten. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er erwartet, daß die Treuhandanstalt mit ihren 
Vertragspartnern eine Rückabwicklung des 
Vertrages vereinbart. Sollte dies nicht möglich 
sein, so ist zivilrechtliche Klage einzureichen. 

3. Der Ausschuß erwartet, daß der Bundesminister 
bis zum 31. März 1996 über die zivilrechtlichen 
und ggf. weitere strafrechtliche Konsequenzen 
berichtet. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 108 

Verpachtung landwirtschaftlicher Nutzflächen 
durch die von der Treuhandanstalt mit der 
Bodenverwertung und -verwaltung beauftragte 
Gesellschaft 

1. Mit der Dritten Durchführungsverordnung zum 
Treuhandgesetz wurden die Eigentumsrechte der 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf-
ten in die Verwaltung der Treuhandanstalt über-
geben. Die Treuhandanstalt hatte eine p rivate Ge-
sellschaft, an der sie selbst beteiligt ist, damit be-
auftragt, für die Verwertung und Verwaltung der 
Nutzflächen zu sorgen. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt: 

a) Die private Gesellschaft hat die vorhandenen 
Grundstücke nur unzureichend aufgelistet. Bei 
einer regionalen Niederlassung wurden 
125 000 ha (= 41 % der Gesamtfläche) nicht er-
faßt. Der Bundesrechnungshof weist darauf 
hin, daß die tatsächliche Nutzung buchmäßig 
nicht erfaßter landwirtschaftlicher Nutzflächen 
zu erheblichen Einnahmeausfällen führt. 

b) Das kaufmännische Rechnungswesen der Pri-
vatgesellschaft weist erhebliche Mängel auf, 
so daß auch dadurch die Gefahr von Einnah-
meausfällen besteht. 

c) Die private Gesellschaft befolgt Wünsche re-
gionaler Landwirtschaftsbehörden selbst dann, 
wenn diese widersprüchlich und unsinnig sind. 

d) Die Gesellschaft verpachtet die landwirtschaft-
lichen Flächen vorrangig an solche Institutio-
nen, die nach einer Richtlinie der Treuhandan-
stalt nicht primär pachtberechtigt sind. 

2. Die Treuhandanstalt hat die Beanstandung aner-
kannt. Sie hat im einzelnen dargelegt, auf welche 
Weise sie die festgestellten Mängel beseitigen 
will. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die festgestell-
ten Mängel noch nicht beseitigt sind, da die Treu-
handanstalt weitgehend nur die Bereitschaft zur 
Beseitigung erklärt hat. Folgender Beschluß wur-
de deshalb gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er erwartet bis zum 31. März 1996 einen Bericht 
darüber, inwieweit die von der Treuhandanstalt 
anerkannten Beanstandungen in der Praxis be-
seitigt worden sind. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 109 

Zweckzuwendungen der Treuhandanstalt zu 
Sozialplanaufwendungen ihrer 
Beteiligungsunternehmen 

1. Die Treuhandanstalt gewährt Unternehmen, die 
keinen Sozialplan aufstellen können, Zweckzu-
wendungen für entsprechende Sozialaufwendun-
gen. In der Vergangenheit wurden dafür bereits 
7,5 Mrd. DM zur Verfügung gestellt. 

Der Bundesrechnungshof hatte folgendes festge-
stellt: 

a) Die Beträge wurden teilweise viel zu frühzeitig 
überwiesen. Beträge, die über den Kapital-
markt zu hohen Zinsen vorfinanziert wurden, 
lagen niedrig verzinslich auf Sonderkonten der 
Unternehmen. 

b) Es fehlte eine hinreichend effektive Kontrolle 
der Verwendung der Gelder. Außerdem wurde 
die Kontrolle von jeder Zweigniederlassung 
der Treuhandanstalt unterschiedlich ausgeübt. 

2. Die Treuhandanstalt hat die Beanstandung an-
erkannt. Die Auszahlungsmodalitäten für die 
Zweckzuwendung sollen geändert werden. Au-
ßerdem hat sie die Unternehmen aufgefordert, 
über die Verwendung der Mittel schnellstmöglich 
zu berichten. Nicht benötigte Geldguthaben wur-
den zurückgefordert. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Beanstan-
dung berechtigt gewesen ist. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Er erwartet bis zum 31. März 1996 einen Bericht 
darüber, ob die Absichtserklärung der Treu-
handanstalt umgesetzt worden ist. 
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B. Bedeutsame Fälle aus den Vorjahren 

Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung - Einzelplan 0403 

Beteiligung an einem Vertriebsunternehmen 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 5; Prot. 37, S. 60; 
A-Drucksache 217; Prot. 45, S. 38; A-Drucksache 7; 
Prot. 8, S. 33 

1. Der Ausschuß hatte vom Presse- und Informa-
tionsamt verlangt, eine bisher in öffentlicher Regie 
geführte Vertriebsfirma zu privatisieren. 

2. Das Presse- und Informationsamt hat das Unter-
nehmen an eine mittelständische Firma veräußert. 
Es hat dem Ausschuß mitgeteilt, warum speziell 
diese Firma den Zuschlag erhalten hatte: 

a) Sie hatte den höchsten Kaufpreis geboten. 

b) Sie hatte sich zu vertraglichen Investitionen in 
Höhe von 1 Mio. DM verpflichtet. 

c) Sie will den Personalbestand erhalten. 

Für eine Übergangszeit von vier Jahren hat sich 
das Presse- und Informationsamt verpflichtet, die 
Firma weiterhin im Wege freihändiger Vergabe zu 
beauftragen, damit für die Beschäftigten der Über-
gang sozialverträglich abgesichert werden kann. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß alle seine Auf-
lagen vollzogen worden sind. Dem Amt wurde be-
scheinigt, daß es keine leichte Aufgabe ist, eine 
bisher in Eigenregie betriebene Firma zu privati-
sieren. Der Ausschuß wollte lediglich noch über 
die Umsetzung des Vertrages informiert werden. 

Politische Öffentlichkeitsarbeit „Ausland" des 
Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung 
hier: Beauftragung einer Presseagentur 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 4; Prot. 37, S. 52; 
A-Drucksache 205; Prot. 45, S. 33; A-Drucksache 45; 
Prot. 8, S. 36 

1. Das Presse- und Informationsamt hatte die Deut-
sche Presse-Agentur freihändig und nicht im We-
ge öffentlicher Ausschreibung beauftragt, deut-
sche Informationen im Ausland zu verbreiten. Dies 
war vom Bundesrechnungshof und zunächst auch 
vom Ausschuß beanstandet worden. Da es jedoch 
kaum Presseagenturen gab, hatte der Ausschuß 
schließlich die freihändige Vergabe akzeptiert. 

Da Anhaltspunkte für ein nicht sachgerechtes 
Preis-Leistungs-Verhältnis bestanden, hatte er je-
doch verlangt, daß ein Preisprüfungsverfahren vor 
den Landespreisbehörden eingeleitet wird. Au-
ßerdem sollte das Bundeskartellamt überprüfen, 

ob die beauftragte Presseagentur eine Monopol-
stellung mißbräuchlich ausgenutzt hat. 

2. Die Einschaltung der Preisprüfungsbehörde und 
des Bundeskartellamtes hat folgendes ergeben: 

Das Bundeskartellamt hat die von der Deutschen 
Presse-Agentur (dpa) verlangten Preise nicht als 
überhöht gemäß § 22 Abs. 4 GWB bewertet. In 
eine detaillierte Preisüberprüfung ist das Amt je-
doch nicht eingestiegen, da es der Auffassung ist, 
daß die dpa gegenüber dem Presse- und Informa-
tionsamt nicht über eine marktbeherrschende 
Stellung verfügt. 

Die ebenfalls eingeschaltete Preisprüfungsbehör-
de hat festgestellt, daß es schwierig ist, den „ rich-
tigen" Preis zu ermitteln. Ursächlich dafür ist die 
Tatsache, daß es bei der dpa sehr viele „Gemein-
kosten" gibt, die auf das „Auslandsgeschäft" und 
das „Inlandsgeschäft" nach bestimmten Schlüs-
seln verteilt werden müssen. Da es bei der Zu-
schlagung von Gemeinkosten nicht nur einen 
sachgerechten Schlüssel gibt, hat die Preisprü-
fungsbehörde keine überhöhten Preise feststellen 
können. 

Die ebenfalls befragte dpa hat ergänzend darauf 
hingewiesen, daß sie ihre Preise seit 1989 nicht 
mehr erhöht hat. In der Zwischenzeit habe sie we-
gen der Einstellung neuer Journalisten zwar er-
hebliche Zusatzkosten. Das Presse- und Informa-
tionsamt habe sie damit jedoch nicht belastet. 

Das Presse- und Informationsamt selbst weist dar-
auf hin, daß es versuchen wird, durch vertragliche 
Verhandlungen weitere Zugeständnisse von der 
dpa zu erhalten. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß der Nachweis 
erhöhter Preise nicht erbracht werden konnte. 
Viele Anhaltspunkte sprechen dafür, daß die seit 
1989 nicht mehr erhöhten Preise zumindest heute 
sachgerecht sind. 

Da weitere Erkenntnisse nicht zu erhalten waren, 
wurde der Fall mit der Kenntnisnahme des Berich-
tes abgeschlossen. 

Auswärtiges Amt — Einzelplan 05 

Visa-Erteilungen bei Vertretungen des Bundes im 
Ausland 
hier: Anpassung der Visa-Gebühren 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 8; Prot. 37, S. 72; 
A-Drucksache 219; Prot. 45, S. 71; A-Drucksache 42; 
Prot. 8, S. 43 

1. Der Bundesrechnungshof hatte in der Vergangen-
heit verlangt, die Visa-Gebühren so hoch anzuset- 
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zen, daß alle Kosten, die in diesem Zusammen-
hang entstehen, abgedeckt werden. 

Der Ausschuß hatte die Vorschläge des Bundes-
rechnungshofes nicht übernommen. Er hatte da-
rauf hingewiesen, daß zu hohe Visa-Gebühren 
einen „prohibitiven Charakter" haben, so daß 
ausländische Geschäftspartner und Touristen die 
Bundesrepublik Deutschland nicht mehr in ver-
gleichbarer Weise besuchen. 

Nachdrücklich hatte der Ausschuß darauf bestan-
den, daß die Visa-Gebühren der Bundesrepublik 
Deutschland nicht höher sein dürfen als die ande-
rer europäischer Staaten. 

2. Mittlerweile haben sich die Staaten des Scheve-
ninger Abkommens verpflichtet, eine Harmonisie-
rung der Visa-Gebühren herbeizuführen. Das 
Auswärtige Amt wird dem Beschluß des Aus-
schusses gemäß darauf achten, daß die Visa-Ge-
bühren möglichst niedrig festgesetzt werden, um 
die bisher erreichte Freizügigkeit nicht wieder in 
Frage zu stellen. 

3. Die Forderungen des Ausschusses sind damit be-
reits heute weitgehend erfüllt. Mit der Kenntnis-
nahme des Berichtes wurde der Fall abgeschlos-
sen. 

Zuschlag zum Ausstattungsbeitrag gemäß § 12 
Abs. 1 Satz 4 der Auslandsumzugskostenverordnung 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 6; Prot. 37, S. 65; 
A-Drucksache 202; Prot. 45, S. 67; A-Drucksache 40; 
Prot. 8, S. 45 

1. Der Bundesrechnungshof hatte in der Vergangen-
heit verlangt, daß ein besonderer Ausstattungs-
beitrag zur Erfüllung „besonderer Repräsenta-
tionsverpflichtungen im Ausland" nicht mehr 
allen Bediensteten des Auswärtigen Amtes ge-
zahlt wird, sondern nur noch den Bediensteten des 
höheren Dienstes, weil nur diese besondere Re-
präsentationspflichten zu erfüllen haben. 

Der Ausschuß hatte die Vorstellungen des Bun-
desrechnungshofes nicht in vollem Umfang über-
nommen. Er war der Auffassung, daß grundsätz-
lich alle Bediensteten des Auswärtigen Amtes 
eine „besondere Repräsentationszulage " erhalten 
dürfen, daß im Einzelfall jedoch der besondere 
Repräsentationsaufwand nachgewiesen werden 
muß. 

2. Das Auswärtige Amt hat die Richtlinien entspre-
chend den Vorgaben des Ausschusses geändert. 
Danach erhalten künftig die Bediensteten des 
Auswärtigen Amtes im einfachen, mittleren und 
gehobenen Dienst die Zulage nur noch dann, 
wenn sie besondere Repräsentationspflichten 
nachweisen können. Aus der vorgelegten Über-
sicht ergibt sich, daß bisher relativ wenig Bedien-
stete des einfachen, mittleren und gehobenen 
Dienstes eine Auslandszulage beansprucht ha-
ben. 

3. Die Vorgaben des Ausschusses sind erfüllt. Sicher-
gestellt ist, daß nicht nur die Bediensteten des hö-
heren Dienstes die Zulage erhalten, sondern alle 
Gehaltsstufen, soweit sie entsprechende Aufwen-
dungen nachweisen können. 

Mit der Kenntnisnahme dieses Berichtes wurde 
der Fall abgeschlossen. 

Treuhandanstalt — Einzelplan 0820 

Behandlung von ökologischen Altlasten bei 
Privatisierungen durch die Treuhandanstalt 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 77; Prot. 44, S. 34; 
A-Drucksache 18; Prot. 9, S. 78 

1. Der Ausschuß hatte beanstandet, daß sich die 
Treuhandanstalt zu großzügig bereit erklärt hatte, 
Umweltbelastungen privatisierter Firmen zu über-
nehmen. Verpflichtungen in Höhe von 6,9 Mrd. 
DM wurden von ihr übernommen. 

Der Ausschuß wollte über die Wirksamkeit der 
notwendigen Maßnahmen zur Kostenbegrenzung 
und über die Höhe der Gesamtverpflichtungen im 
Bereich der Umweltsanierung informiert werden. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat dem 
Ausschuß mitgeteilt, daß nach dem Umweltrah-
mengesetz die privatisierten Unternehmen von 
Umweltschäden, die vor dem 1. Juli 1990 entstan-
den waren, weitergehend freigestellt werden sol-
len. In geringem Maße sollen die Länder die Ko-
sten dafür tragen. Den überwiegenden Teil soll 
der Bund übernehmen. Geplant ist, daß sich die 
Treuhandanstalt mit 60 % der Kosten beteiligt, bei 
Großprojekten sogar mit 75 %. 

3. Der Ausschuß hält es für notwendig, das Maß der 
Belastungen, das auf den Bund zukommt, mög-
lichst zu begrenzen. Er hat dazu aufgefordert, sich 
um sachgerechte Lösungen mit den Bundeslän-
dern für das Freistellungsverfahren zu bemühen. 

Bundesministerium für Wirtschaft — 
Einzelplan 09 

Überwachung von bedingt rückzahlbaren 
Zuschüssen 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 15; Prot. 38, S. 21; 
A-Drucksache 35; Prot. 8, S. 61 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß es über 400 
Vorhaben des Bundesministeriums für Wirtschaft 
gab, bei denen es unterlassen wurde, nach Ablauf 
des Förderungsprogrammes die hingegebenen 
Darlehen zurückzufordern. Nur in zwei Fällen 
wurden die Finanzmittel zurückverlangt. 

Der Ausschuß hatte den Nachweis verlangt, daß 
künftig Rückforderungsverfahren automatisch 
durchgeführt werden. 
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2. Das Bundesministerium für Wi rtschaft wird die 
Vorgaben des Ausschusses künftig beachten. Alle 
entsprechenden Referate wurden angewiesen, 
streng auf die Rückzahlung öffentlicher Finanz-
mittel zu achten. 

3. Die Vorgaben des Ausschusses sind damit erfüllt. 
Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 

Eigenkapitalhilfe und ERP-Förderung in den neuen 
Bundesländern 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 16; Prot. 38, S. 23; 
A-Drucksache 35 a; Prot. 8, S. 62 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß das Bundes-
ministerium für Wirtschaft im Rahmen der ERP

-

Förderung in den neuen Bundesländern Kredite 
vergeben hatte, die in dieser Form nicht hätten 
vergeben werden dürfen. Der Bundesrechnungs-
hof hatte dem Bundesministerium für Wi rtschaft 
eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen ge-
macht, die vom Ausschuß akzeptiert worden wa-
ren. Der Ausschuß hatte den Nachweis verlangt, 
daß die vorgeschlagenen Verbesserungen auch 
tatsächlich umgesetzt werden. 

2. Das Bundesministerium für Wirtschaft hat eine 
Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die sicherstel-
len sollen, daß sich vergleichbare Fehler nicht 
wiederholen. Nach eigenen Angaben werden die 
Anregungen des Bundesrechnungshofes weitge-
hend berücksichtigt. 

Der Bundesrechnungshof führt z. Z. eine Kontroll-
prüfung durch. Eine abschließende Bewe rtung 
der Aussagen des Bundesministeriums für Wi rt

-schaft ist noch nicht möglich. Der Bundesrech-
nungshof hat jedoch den Eindruck, daß das Bun-
desministerium für Wi rtschaft die Anregungen 
des Ausschusses und des Bundesrechnungshofes 
in vollem Umfang berücksichtigt. 

3. Der Ausschuß war mit dem bisher Erreichten zu-
frieden. Mit der Kenntnisnahme des Berichtes 
wurde der Fall abgeschlossen. 

Gemeindekreditprogramm der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 17; Prot. 38, S. 25; 
A-Drucksache 35 b; Prot. 8, S. 64 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau in erheblichem Umfang an 
Gemeinden verbilligte Kredite vergeben hatte, 
die nicht zweckentsprechend verwandt worden 
waren. Eingesetzt werden durften die Kreditmittel 
nur für „zusätzliche" Investitionen. Einige Ge-
meinden hatten damit jedoch Projekte finanziert, 
die sie ohnehin hätten durchführen wollen. 

In einem Fall hatte der Ausschuß festgestellt, daß 
ein Investor Geld bekommen hatte für ein Bauvor

-

haben, das noch gar nicht begonnen worden war. 

Die Kreditmittel wurden zunächst als Festgeld an-
gelegt. Der betreffende Investor hatte 100 000 DM 
zusätzlich an Zinsen erhalten. 

Der Ausschuß hatte Wert darauf gelegt, daß sich 
bei künftigen Förderprogrammen des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft vergleichbare Mängel 
nicht mehr wiederholen. 

2. Das Bundesministerium für Wi rtschaft hat nach 
der Kritik kein vergleichbares Förderprogramm 
für die Gemeinden mehr aufgelegt. 

Zwei laufende Förderprogramme werden in der 
Eigenverantwortung der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau durchgeführt. Das Ministe rium hat gegen-
über der Kreditanstalt für Wiederaufbau darauf 
hingewiesen, daß die vom Ausschuß kritisierten 
Fehler sich nicht mehr wiederholen dürfen. Künf-
tig werden Bundesmittel deshalb nur noch nach 
Baufortschritt ausgezahlt. 

Gegenwärtig gibt es nur noch in einem Punkt 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundes-
rechnungshof und Ministe rium. Es handelt sich 
um Kredite, die zwischen 1988 und 1990 vergeben 
wurden. Trotz festgestellter gravierender Mängel 
liegen in diesem Bereich noch keine vollständigen 
Verwendungsnachweise vor. 

3. Der Ausschuß hat folgenden Beschluß gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers zur Kenntnis. 

2. Er fordert  den Minister auf, die Prüfung der 
Verwendungsnachweise beschleunigt durch-
zuführen und dem Ausschuß hierüber bis zum 
1. September 1995 zu berichten. 

Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten — Einzelplan 10 

Entschädigung nach der Billigkeitsrichtlinie 
Gemüse 

BT-Drucksache 12/1150, Nr. 14; Prot. 17, S. 48; 
A-Drucksache 174; Prot. 39, S. 33; Prot. 5, S. 39 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß an einige 
Landwirte nach dem Reaktorunglück in Tscherno-
byl erhebliche Entschädigungssummen zu Un-
recht gezahlt worden waren. Er hatte das Ministe-
rium aufgefordert, die entsprechenden Rückzah-
lungsverfahren einzuleiten. 

2. Das Ministerium hat die erforderlichen Klagen 
eingereicht. Die erstinstanzliche Entscheidung 
liegt vor. Der Bund hat die Prozesse gewonnen. 
Teilweise sind die Entscheidungen bereits rechts-
kräftig. 

3. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Zwischenbericht zur 
Kenntnis. 

2. Er fordert den Minister auf, nach Abschluß der 
Gerichtsverfahren einen abschließenden Be-
richt zu erstatten. 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode Drucksache 13/3167 (neu)  

Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung — Einzelplan 11 

Zahlung von Renten in das Ausland durch 
Scheckversendung 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 22; Prot. 40, S. 34; 
A-Drucksache 223; Prot. 6, S. 60 

1. Der Ausschuß hatte im letzten Jahr mit Erstaunen 
festgestellt, daß die Rentenversicherungsträger 
den Banken im Rahmen eines Vorwegabschlags 
erhebliche Finanzbeträge bereitgestellt hatten, 
die niemals abgerechnet worden waren. Wurden 
Renten nicht abgeholt, so hatten die Banken das 
Geld behalten und nicht an die Rentenversiche-
rungsträger zurückgezahlt. Einige Banken hatten 
auf diese Weise Millionenbeträge angesammelt, 
die ihnen von Rechts wegen nicht zustanden. 

Der Ausschuß hatte das Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung verpflichtet, darauf zu 
achten, daß alle den Banken zu Unrecht gewähr-
ten öffentlichen Finanzmittel zurückgefordert 
werden. 

2. Der Bericht des Ministe riums bestätigt, daß dem 
Staat rückwirkend bis zum Jahre 1992 alle Beträge 
einschließlich Zinsen erstattet worden sind. Ver-
wiesen wird auf unterschiedliche Verrechnungs-
verfahren. Während bei der Postbank und der 
Deutschen Bank eine umfassende Rückerstattung 
erfolgen mußte, war diese bei der Citybank und 
der Banca Commerciale Italiana nicht erforder-
lich, weil hier schon laufende Rückrechnungen er-
folgten. 

Für das Jahr 1993 wurden noch keine Rückerstat-
tungen vorgenommen. Versichert wurde jedoch, 
daß auch insoweit die erforderlichen Rückzahlun-
gen erfolgen werden. Von 1994 an läuft nach An-
gaben des Berichtes alles ordnungsgemäß. Über-
zahlungen sind nicht mehr möglich. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. Er 
hat festgestellt, daß aufgrund der Bemerkung des 
Bundesrechnungshofes und der Beanstandung 
des Rechnungsprüfungsausschusses Millionenbe-
träge zurückgezahlt worden sind. 

Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 

Berechnung der Rentenhöhe nach dem 
Rentenreformgesetz 1992 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 21; Prot. 40, S. 32; 
A-Drucksache 222; Prot. 6, S. 62 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß einige Ren-
tenversicherungen ihren Mitgliedern eine höhere 
Rente zahlen als gesetzlich zulässig. Teilweise 
wurde bereits Abhilfe auf gesetzlicher, teilweise 
auf außergesetzlicher Ebene geschaffen. Der Aus-
schuß hatte in der letzten Sitzung jedoch festge-
stellt, daß es immer noch Einzelbereiche gibt, in 

denen die einzelnen Rentenversicherungsträger 
unterschiedlich hohe Renten auszahlen. 

2. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung hat die bisher noch nicht harmonisierten Be-
reiche, nämlich 

— die Bewertung der Zeiten des Bezuges von Un-
terhaltsgeld und Übergangsgeld als Zeiten der 
Berufsausbildung 

und 

— die Verteilung der freiwilligen Wochenbeiträge 

nunmehr ebenfalls harmonisiert. Künftig ist somit 
sichergestellt, daß gleicha rtige Sachverhalte von 
allen Rentenversicherungsträgern gleichbehan-
delt werden. 

3. Die Vorgaben des Ausschusses sind erfüllt. Mit 
der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der Fall 
abgeschlossen. 

Vergütung für Bedienstete des 
Sozialversicherungsträgers in den neuen 
Bundesländern 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 24; Prot. 40, S. 48; 
A-Drucksache 224; Prot. 6, S. 64 

1. Ausschuß und Bundesrechnungshof hatten fest-
gestellt, daß die Bediensteten einiger Sozialversi-
cherungsträger in den neuen Bundesländern er-
heblich höhere Gehälter erhalten als die Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes. 

Der Ausschuß war der Auffassung, daß eine Über-
zahlung nicht zulässig ist. Er hatte die zuständigen 
Bundesminister aufgefordert, dafür zu sorgen, daß 
die ungerechtfertigten Privilegierungen beseitigt 
werden. 

2. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung hat dem Ausschuß mitgeteilt, daß ein Teil 
der Sozialversicherungsträger die Gehälter herab-
gesetzt hat. Andere Versicherungsträger zahlen 
jedoch nach wie vor überhöhte Gehälter. 

Der Bericht weist darauf hin, daß die Sozialversi-
cherungsträger eine gewisse Eigenständigkeit, 
auch bei der Besoldung, genießen. Sie müssen 
nicht automatisch das staatliche Lohnniveau über-
nehmen, können ihren Bediensteten also eine hö-
here Vergütung zahlen. Erst dann, wenn die Ge-
hälter unangemessen hoch sind, können die staat-
lichen Aufsichtsinstanzen einschreiten. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß das Selbst-
verwaltungsrecht der Sozialversicherungsträger 
gewisse Gehaltsunterschiede zuläßt. Eine Geset-
zesänderung mit dem Ziel, den gegenwärtig vor-
handenen Spielraum einzuengen, wurde deshalb 
nicht befürwortet. 

Weil in diesem Bereich künftig ein weitreichender 
Wettbewerb eingeführt werden soll, sind starre 
Gehaltsregelungen nicht mehr mit wettbewerbs-
rechtlichen Prinzipien vereinbar. Der Ausschuß ist 
der Auffassung, daß eine marktgerechte Regelung 
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in allen Einzelbereichen möglich ist. Er hat das 
Ministerium aufgefordert, die arbeitsrechtliche 
Seite durch die in Aussicht gestellten Maßnahmen 
einer möglichst umfassenden Lösung zuzuführen. 

Der Bundesrechnungshof hat die neuen Grund-
sätze akzeptiert. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt von der grundsätzlichen 
Übereinstimmung aller Beteiligten (A-Drucksa-
che 224) zustimmend zur Kenntnis. 

2. Er fordert die zuständigen Bundesressorts auf, 
die bisherigen Überlegungen weiterzuverfol-
gen und einer praktikablen Lösung zuzufüh-
ren. 

Rentenbearbeitung in den neuen Bundesländern — 

Ostberliner Halbwaisen 
hier: Gesetz zur Ergänzung des 
Renten-Überleitungsgesetzes 

BT-Drucksache 12/3250, Nr. 57; Prot. 25, S. 28; 
BT-Drucksache 12/4810; Prot. 32, S. 26; 
A-Drucksache 177; Prot. 40, S. 62; A-Drucksache 37; 
Prot. 6, S. 68 

1. Die Ostberliner Halbwaisen erhalten eine höhere 
Rente als die Halbwaisen in den übrigen neuen 
Bundesländern. Während der Rentensatz norma-
lerweise 30 % beträgt, beläuft er sich in Ostberlin 
auf 40 %. Ursächlich für die höhere Rente ist die 
Tatsache, daß die Ostberliner Halbwaisen bereits 
zu DDR-Zeiten mehr Geld erhielten. 

Der Ausschuß war der Auffassung, daß die Privile-
gierung der Ostberliner Bürger nicht sachgerecht 
ist. Er hatte das Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung verpflichtet, die entsprechenden 
gesetzlichen Regelungen, die kürzlich erst novel-
liert worden waren, zu ändern. 

2. Das Bundesministerium hat in seinem neuen Be-
richt mitgeteilt, das es entsprechende Gesetzes-
vorschläge erarbeitet hat. Diese wurden mit den 
Koalitionsfraktionen des Fachausschusses erör-
tert, haben dort aber keine Zustimmung gefun-
den. 

Auch mit dem damaligen Vorsitzenden des Aus-
schusses für Arbeit und Sozialordnung habe das 
Ministerium die Angelegenheit erörtert und eben-
falls keine Zustimmung erhalten. 

3. Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 

Anrechnung von Einkommen auf 
Hinterbliebenenrenten 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 19; Prot. 40, S. 25; 
A-Drucksache 242; Prot. 6, S. 69 

1. Der Ausschuß hatte die Auffassung vertreten, daß 
es nicht berechtigt ist, bei der Höhe der Rente die 
Einkommen der selbständig Beschäftigten anders 

zu berechnen als die der abhängig Beschäftigten. 
Er hatte den Minister verpflichtet, künftig einheit-
liche Kriterien zugrunde zu legen. 

Der Ausschuß war der Auffassung, daß die Gleich-
behandlung nur durch ein Gesetz hergestellt wer-
den kann. Der Auffassung des Bundesrechnungs-
hofes, daß eine Verordnung ausreichend ist, wa-
ren die Ausschußmitglieder nicht gefolgt. 

2. Das Bundesministerium hat die Auflagen des Aus-
schusses weitgehend erfüllt. Es hat gesetzliche 
Regelungen eingeführt und die §§ 15 und 18 b 
SGB IV entsprechend geändert. Nach Angaben 
des Ministeriums ist künftig gewährleistet, daß die 
Einkommen der selbständig Beschäftigten nicht 
anders berechnet werden als die der abhängig Be-
schäftigten. Gewisse Sonderregelungen gibt es 
noch bei den nichtbuchführungspflichtigen Land-
wirten. Jedoch wird auch deren Einkommen nach 
dem neuen § 32 Abs. 6 des Gesetzes über die Al-
terssicherung der Landwirte mit einem geringeren 
Wert angesetzt. 

3. Die Auflagen des Ausschusses sind erfüllt. Der Be-
richt wurde zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Bundesanstalt für Arbeit — Einzelplan 11 

Sicherheit der Informationsverarbeitung der 
Bundesanstalt für Arbeit 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 74; Prot. 40, S. 68; 
A-Drucksache 29; Prot. 6, S. 82 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß die Datenver-
arbeitungsanlage der Bundesanstalt für Arbeit un-
zureichend gesichert ist. Außenstehende Dritte 
können Zugriff auf die Daten nehmen, ggf. die 
gesamte Anlage lahmlegen. Auch das Fehlen von 
Katastrophenschutzplänen wurde beanstandet. 

Der Ausschuß hatte die Bundesanstalt für Arbeit 
verpflichtet, die vorhandenen Schwachpunkte zu 
beseitigen. Er war dabei davon ausgegangen, daß 
bei allen Abhilfemaßnahmen Aufwand und Ertrag 
miteinander verglichen werden müssen. Übermä-
ßig teurere Abhilfemaßnahmen müssen nicht 
durchgeführt werden, wenn der Nutzen relativ 
gering ist. 

2. Die Bundesanstalt für Arbeit hat bei einer Reihe 
von Punkten für Abhilfe gesorgt. Zu weitergehen-
den Sicherheitsmaßnahmen sieht die Anstalt des-
halb keine Veranlassung, weil nur bei bewußt vor-
sätzlichem Verhalten von Bediensteten Schäden 
auftreten können. 

Der Bericht hat keine Auskunft darüber gegeben, 
ob die noch vorhandenen Mängel mit relativ ge-
ringem Aufwand beseitigt werden können. Dies 
war jedoch die Kernfrage des Ausschusses. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß der vorgelegte 
Bericht „zu dürftig" ist. Ein erneuter Bericht wur-
de deshalb für erforderlich gehalten, der auf das 
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Kernanliegen des Ausschusses eingeht. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

2. Er fordert  die Bundesanstalt für Arbeit auf, bis 
September 1996 erneut zu berichten. 

Bundesministerium für Verkehr — 
Einzelplan 12 

Erhebung von Schiffahrtsabgaben 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 26; Prot. 41, S. 13; 
A-Drucksache 12; Prot. 7, S. 72 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
die Schiffahrtsabgaben, die von den Schiffseig-
nern erhoben werden, bei weitem nicht die ent-
sprechenden Ausgaben des Staates abdecken. Er 
hatte verlangt, auf gesetzlicher Basis so hohe Ge-
bühren zu erheben, daß alle dem Staat entstehen-
den Kosten abgedeckt werden. 

Der Ausschuß hatte das vom Bundesrechnungshof 
geforderte Vollkostenprinzip abgelehnt. Er hatte 
festgestellt, daß erheblich höhere Schiffahrtsabga-
ben dazu führen würden, den Transport von Mas-
sengütern vom Wasser auf die Straße zu verlagern. 
Aus umweltpolitischen Gesichtspunkten wurden 
die Vorstellungen des Bundesrechnungshofes ab-
gelehnt. Der Ausschuß war jedoch der Auffas-
sung, daß die Schiffahrtsgebühren langsam und 
kontinuierlich angehoben werden sollten. 

2. Das Bundesministerium für Verkehr hatte zu-
nächst mitgeteilt, daß es selbst eine geringfügige 
Anhebung der Schiffahrtsgebühren z. Z. für nicht 
zweckmäßig erachtet. Es hatte auf einen Ende 
1994 gefaßten Beschluß der Bundesregierung ver-
wiesen, wonach der deutschen Binnenschiffahrt 
angesichts schwieriger Konkurrenzlage weitere 
finanzielle Unterstützung zuteil werden soll. Eine 
Erhöhung der Schiffahrtsgebühren würde dazu im 
Widerspruch stehen. 

In der Ausschußsitzung hat das Ministe rium dann 
mitgeteilt, daß das Bundesministerium des Innern 
beabsichtige, gesetzlich eine Neuregelung im Be-
reich der Verwaltungskosten vorzunehmen. Der 
Gesetzentwurf enthalte eine Rechtsgrundlage für 
das Bundesministerium für Verkehr, höhere Ge-
bühren zu verlangen. Nicht sinnvoll sei es daher, 
an einem eigenen Gesetzentwurf des Bundesmini-
steriums für Verkehr zu arbeiten. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß seine Vorgaben 
durch ein entsprechendes Gesetz des Bundesmi-
nisteriums des Innern erfüllt werden können. Mit 
der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der Fall 
abgeschlossen. 

Gebühren für Amtshandlungen von Sonderstellen 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 27; Prot. 41, S. 18; 
A-Drucksache 8; Prot. 7, S. 75 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
Schiffskommissionen und Eichämter zu geringe 
Gebühren erheben. Er hatte festgestellt, daß sich 
der Kostendeckungsgrad kontinuierlich ver-
schlechtert. Nach Auffassung des Bundesrech-
nungshofs sollten die Gebühren so hoch sein, daß 
alle Ämter kostendeckend arbeiten. 

Der Ausschuß war den Vorstellungen des Bundes-
rechnungshofs nur teilweise gefolgt. Er hatte fest-
gestellt, daß eine erhebliche Erhöhung der Ge-
bühren dazu führen würde, daß nur noch im euro-
päischem Ausland entsprechende Schiffsuntersu-
chungen durchgeführt werden. Die ausländischen 
Schiffsuntersuchungskommissionen würden dann 
erheblich niedrigere Gebühren nehmen als die 
deutschen Untersuchungsämter. 

Der Ausschuß hatte verlangt, daß das Bundesmi-
nisterium für Verkehr versucht, über Kostenein-
sparungen einen besseren Kostendeckungsgrad 
zu erzielen. 

2. Das Bundesministerium für Verkehr hat entspre-
chende Untersuchungen durchgeführt. Endgülti-
ge Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Nach 
Abschluß zu Untersuchungen wird das Ministeri-
um dem Ausschuß einen endgültigen Bericht ge-
ben. 

3. Da der vorgelegte Bericht nur ein „Zwischenbe-
richt" ist, wurde folgender Beschluß gefaßt: 

Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundesmini-
sters zur Kenntnis. Nach Abschluß der Untersu-
chungen erwartet er einen abschließenden Be-
richt. 

Finanzierung und Gesamtabwicklung des 
Flughafens München gemäß § 88 Abs. 2 BHO 

BT-Drucksache 11/7810, Nr. 20; Prot. 03, S. 11; 
Prot. 17, S. 19; A-Drucksache 57; A-Drucksache 137; 
Prot. 35, S. 19; A-Drucksache 200; A-Drucksache 211; 
Prot. 45, S. 21, A-Drucksache 232; 
A-Drucksache 237; A-Drucksache 14; Prot. 7, S. 77 

1. Der Ausschuß hatte vom Bundesminister für Ver-
kehr verlangt, 

a) daß keine weiteren Bundesmittel für den Aus-
bau des Flughafens München bereitgestellt 
werden, 

b) daß er darauf hinwirkt, daß die Stadt München 
ihren vertraglich vereinbarten Sonderfinanzie-
rungsbeitrag umgehend leistet, 

c) daß der Bund seine vertraglich vorgesehene 
unbegrenzte Verlustausgleichspflicht in eine 
begrenzte Verlustausgleichspflicht umwan-
delt. 
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2. Aus den vorgelegten Berichten des Bundesmini-
steriums für Verkehr hat sich hinsichtlich der ein-
zelnen Punkte folgendes ergeben: 

I. Keine weiteren Bundesmittel für den Ausbau des 
Flughafens München 

1. Der Bund hat dem Land Bayern mitgeteilt, daß er 
keine weiteren Mittel für den Ausbau des Flugha-
fens München bereitstellen wird. 

2. Das Land Bayern hat sich mit dieser Erklärung 
jedoch nicht einverstanden erklärt. Es ist der Auf-
fassung, daß der Bund vertraglich verpflichtet ist, 
sich weiterhin am Ausbau des Flughafens zu be-
teiligen. 

3. In der Sitzung hat die Bundesregierung dem Aus-
schuß nachdrücklich versichert, daß das Interesse 
der Bundesregierung hinsichtlich des weiteren 
Ausbaus des Flughafens München identisch ist 
mit den Vorgaben des Ausschusses. Der Bund 
wird sich an einem weiteren Ausbau des Flugha-
fens nicht beteiligen. 

II. Sonderfinanzierungsbeitrag der Stadt München 

1. Der Bundesrechnungshof hatte verlangt, daß sich 
die Stadt München mit einem Sonderfinanzie-
rungsbeitrag aus dem Verkauf ihrer Grundstücke 
beteiligt. 

2. Die Stadt hat sich bereit erklärt, 126 Mio. DM an 
den Bund zu zahlen. 

3. Der Ausschuß war mit dieser Zahlung zufrieden. 

III. Sonstige Forderungen des Ausschusses 

1. Die Forderung des Ausschusses, die unbegrenzte 
Verlustausgleichspflicht des Bundes in eine be-
grenzte umzuwandeln, ist vom Land Bayern noch 
nicht akzeptiert worden. Der Bund hat nicht die 
Möglichkeit, Verträge einseitig zu seinen Gunsten 
zu ändern. 

Um den beiden wichtigsten Forderungen Nach-
druck zu verleihen, um sicherzustellen, daß tat-
sächlich kein Ausbau des Flughafens vorgenom-
men wird und um den Bund weiterhin in der 
Verpflichtung zu halten, möglichst von der un-
begrenzten Zuschußpflicht herunterzukommen, 
wurde folgender Beschluß gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt die Berichte des Bundes-
ministers (A-Drucksache 232 und 14) und des 
Bundesrechnungshofes 	(A-Drucksache 237) 
zustimmend zur Kenntnis. 

2. Da das Land Bayern nach wie vor auf dem wei-
teren Ausbau des Flughafens und der Beibehal-
tung der unbeschränkten Zuschußpflicht des 
Bundes besteht, erwartet der Ausschuß hin-
sichtlich 

a) der Forderung, keine weiteren Bundeszu-
schüsse für den Ausbau des Flughafens 
München zu leisten, 

und 

b) der Forderung, die unbegrenzte Verlustaus-
gleichspflicht des Bundes in eine begrenzte 
Ausgleichspflicht umzuwandeln, 

einen Bericht bis zum Juli 1996. 

Beteiligung der Deutschen Bundesbahn an 
privatrechtlichen Unternehmen 

BT-Drucksache 12/3250, Nr. 53; Prot. 23, S. 41; 
A-Drucksache 159; Prot. 41, S. 70; A-Drucksache 3 
und 36; Prot. 7, S. 60 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß die DB AG 
konzernrechtlich an verschiedenen Unternehmen 
beteiligt ist, obwohl kein Bundesinteresse an der 
Beteiligung besteht. Er hatte eine Übersicht über 
den derzeitigen Beteiligungsstand sowie eine Mit-
teilung darüber verlangt, auf welche Beteiligun-
gen verzichtet werden kann. 

2. Die DB AG hat dem Ausschuß die allgemeinen 
Prinzipien ihrer Beteiligungspolitik verdeutlicht. 
Sie hat bisher aber noch keinen detaillierten Be-
richt darüber gegeben, welche Beteiligungen aus 
welchen Gründen aufrechterhalten und welche 
Beteiligungen aufgegeben werden können. 

3. Der Ausschuß hat deshalb einen weiteren Bericht 
verlangt, der detailliert nachweist, warum die je-
weiligen Beteiligungen der DB AG unter markt-
wirtschaftlichen Grundprinzipien gerechtfertigt 
sind. 

Der Ausschuß hat erneut betont, daß er den Prinzi-
pien der Marktwirtschaft verpflichtet ist. Jede pri-
vatwirtschaftliche Unternehmenstätigkeit wird 
daher einer öffentlichen Unternehmenstätigkeit 
vorgezogen, auch dann, wenn die öffentliche Un-
ternehmenstätigkeit in der Rechtsform einer Ak-
tiengesellschaft durchgeführt wird. 

Diesen Grundprinzipien verpflichtet, sieht der 
Ausschuß Bedenken dagegen, wenn öffentliche 
Unternehmen, unterstützt durch Finanzmittel des 
Staates, in neue Marktbereiche eindringen, den 
dort  tätigen Privatunternehmen Konkurrenz ma-
chen, sie ggf. aufkaufen oder veranlassen, öffentli-
ches Kapital als Beteiligungskapital aufzuneh-
men. 

Erforderlich sind deshalb genaue Angaben der DB 
AG darüber, 

— welche Beteiligungen bisher privatisiert wor-
den sind, 

— welche Beteiligungen in letzter Zeit erworben 
worden sind, 

— warum an der Aufrechterhaltung der jeweili-
gen Beteiligung ein öffentliches Interesse be-
steht. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 
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1. Der Ausschuß nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

2. Er erwartet bis zum 1. Oktober 1995 einen Be-
richt über das Beteiligungs- und Privatisie-
rungskonzept der DB AG. Die Vorstellungen 
des Ausschusses und die Grundsätze der Priva-
tisierungs- und Beteiligungspolitik der Bundes-
regierung sind dabei zu berücksichtigen. 

In dem Bericht ist ferner über die bereits vollzo-
genen Privatisierungen sowie über die Vertre-
tung des Bundes bei den Beteiligungen der DB 
AG und deren Tochterunternehmen zu berich-
ten. 

Deutsche Bahn AG: 
Entgeltvereinbarungen mit Projektentwicklern bei 
der Verwertung von Immobilien 

BT-Drucksache 12/1150, Nr. 32; Prot. 12, S. 74; 
Prot. 17, S. 13; A-Drucksache 70; Prot. 19, S. 15; 
A-Drucksache 83; Prot. 23, S. 47; A-Drucksachen 95 
und 96; Prot. 26, S. 23; Prot. 27, S. 90; 
A-Drucksachen 119 und 123; Prot. 34, S. 10; 
A-Drucksachen 175, 179 und 185; Prot. 41, S. 37; 
Prot. 44, S. 14; Prot. 9, S. 12 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß die Bundes-
bahn einem Immobilienentwickler für die Aufwer-
tung und Veräußerung von Grundstücken Beträge 
in vielfacher Millionenhöhe zugesagt hatte. Er 
hatte verlangt, daß die zivilrechtlichen Verträge 
gekündigt sowie strafrechtliche und disziplinar-
rechtliche Ermittlungen aufgenommen werden. 

2. Die Verträge sind mittlerweile gekündigt, diszipli-
narrechtliche Ermittlungen aufgenommen, die 
Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Mangels hinrei-
chenden Tatverdachtes hat die Staatsanwaltschaft 
die Verfahren jedoch eingestellt. Die Kündigung 
der Verträge wurden in zweiter Instanz für wirk-
sam erklärt. 

3. Der Ausschuß erwartet, daß für die öffentliche 
Hand kein finanzieller Nachteil entsteht. 

Deutsche Bundesbahn: 
Bemerkungen früherer Haushaltsjahre: 
Leistungszulage 

BT-Drucksache 12/1150, Nr. 37; Prot. 12, S. 90; 
A-Drucksache 84.3; Prot. 23, S. 63; 
A-Drucksache 157; Prot. 41, S. 68; A-Drucksache 1; 
Prot. 7, S. 81 

1. Der Ausschuß hatte verlangt, daß eine „Leistungs-
zulage" der Deutschen Bundesbahn, die keines-
wegs durch eine besondere Leistung gerechtfer-
tigt war, abgebaut wird. 

2. Die DB AG hat ein neues Vergütungssystem ein-
geführt. Darin ist jedoch nach wie vor die Möglich-
keit enthalten, den Beschäftigten Prämien, einma-
lige Entgeltzulagen und Qualifikationszulagen zu 
zahlen. 

Beim Bundeseisenbahnvermögen hat sich nichts 
verändert. 

3. Der Ausschuß hat anerkannt, daß die DB AG Lei-
stungszulagen nicht mehr wie bisher „global" lei-
sten will, sondern nur noch dann, wenn eine Lei-
stung „objektiv bewertbar" ist. Damit ist ein 
wesentliches Anliegen des Ausschusses erfüllt. 

Beanstandet wurde jedoch, daß vom Bundeseisen-
bahnvermögen nach wie vor globale Leistungs-
zulagen gezahlt werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 1) zur Kenntnis. 

2. Er fordert den Minister auf, für die Festsetzung 
der Leistungszulagen im Bereich des Bundes-
eisenbahnvermögens praxisgerechte Durch-
führungshinweise erstellen zu lassen. Die ge-
kündigten Zulagen sollten in Zukunft nicht 
weiter an Lohnerhöhungen teilnehmen. 

Prüfung der Verrechnungspreise nach 
Dienstleistungsüberlassungsverträgen zwischen der 
Deutschen Bundesbahn und regionalen 
Busverkehrsgesellschaften 

BT-Drucksache 12/3250, Nr. 32; Prot. 23, S. 26; 
A-Drucksache 138; Prot. 35, S. 23; 
A-Drucksache 181; Prot. 41, S. 66, A-Drucksache 11; 
Prot. 7, S. 83 

1. Die Deutsche Bundesbahn hatte zunächst den 
ländlichen Busverkehr in eigener Regie betrieben. 
Da dies zu Kostenunterdeckungen und Verlusten 
führte, hatte sie regionale Busverkehrsgesell-
schaften mit der Wahrnehmung dieses Dienstlei-
stungsangebotes beauftragt. Sie hatte den Gesell-
schaften ihr bundesbahneigenes Personal zur Ver-
fügung gestellt. 

Die regionalen Busverkehrsgesellschaften hätten 
neue Busfahrer einstellen können mit erheblich 
niedrigeren Gehältern. Sie hatten sich jedoch be-
reit erklärt, die teureren Busfahrer der Deutschen 
Bundesbahn zu übernehmen. Die Bahn hatte sich 
daraufhin verpflichtet, die Gehaltsdifferenz zu 
zahlen. 

Bundesrechnungshof und Rechnungsprüfungs-
ausschuß hatten dies beanstandet. Sie hatten je-
doch anerkannt, daß bestehende Verträge einzu-
halten sind. Informiert werden wollten sie über die 
Maßnahmen, die möglich sind, um die vom Bund 
gezahlte Differenz zu verringern. 

2. Im Ergebnis bestehen keine Möglichkeiten, die 
Ausgleichszahlungen des Bundes zu verringern. 
Bestehende Verträge sind einzuhalten. Der Bund 
kann sich nicht einseitig aus vertraglichen Ver-
pflichtungen zurückziehen. Um die Zahlung der 
Gehaltsdifferenz kommt er nicht herum. 

3. Der Ausschuß hat den Fall mit der Kenntnisnahme 
des Berichtes abgeschlossen. 
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Bezüge an Geschäftsführer und leitende 
Angestellte der Deutschen Bundesbahn 

BT-Drucksache 12/1150, Nr. 34; Prot. 12, S. 81; 
A-Drucksache 84.1; Prot. 23, S. 59; 
A-Drucksache 184; Prot. 41, S. 74; A-Drucksache 2; 
Prot. 7, S. 85 

1. Der Ausschuß hatte die hohen Gehälter der Vor-
standsmitglieder der DB AG für nicht unbedingt 
gerechtfertigt gehalten. Kritik hatte er vor allem 
daran geübt, daß eine Erfolgsvergütung bereits 
dann gezahlt wird, wenn nur 50 % der geplanten 
Ergebnisse erreicht worden sind. Außerdem hatte 
der Ausschuß verlangt, daß der Bund einen hinrei-
chend großen Einfluß auf Bestellung und Abberu-
fung der Geschäftsführer erhält. 

2. Aus dem Bericht der DB AG hat sich ergeben, daß 
sich an der Höhe der Vergütungen der Vorstands-
mitglieder und der leitenden Angestellten nichts 
Wesentliches geändert hat. 

3. Der Ausschuß erkennt an, daß Unternehmenslei-
ter öffentlicher Unternehmen der Bedeutung und 
dem Aufgabenbereich des Unternehmens ent-
sprechend bezahlt werden müssen. Ohne sachge-
rechte Bezahlung ist es nicht möglich, gute Unter-
nehmensleiter zu finden. 

Da öffentliche Unternehmen wie die DB AG je-
doch nicht dem uneingeschränkten Wettbewerb 
unterliegen, da sie faktisch nicht in Konkurs fallen 
können und entstehende Verluste im Ergebnis 
durch den Staat ausgeglichen werden, ist die Ge-
fahr zu hoher Gehälter nicht ausgeschlossen. Eine 
Kontrolle durch die Trägerkörperschaft muß gege-
ben sein. Der Ausschuß hat deshalb die Aufstel-
lung und Vorlage eines Bezügeberichtes an das 
Bundesministerium für Verkehr und den Bundes-
rechnungshof verlangt. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 2) zur Kenntnis. 

2. Er erwartet, daß der Bundesminister darauf hin-
wirkt, daß für die DB AG und ihre Mehrheitsbe-
teiligungen Bezügeberichte erstellt werden. 

3. Der Ausschuß bittet den Bundesrechnungshof, 
hierüber zu gegebener Zeit zu berichten. 

Neuordnung des Gepäck- und Expreßgutverkehrs 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 54; Prot. 41, S. 51; 
A-Drucksache 6; Prot. 7, S. 92 

1. Der Ausschuß hatte beanstandet, daß der Gepäck-
und Expreßgutverkehr nicht wirtschaftlich genug 
betrieben wird und daß Verluste entstehen. 

2. Die DB AG hat mitgeteilt, daß der Gepäckverkehr 
mittlerweile mit Gewinn betrieben wird. Insoweit 
ist die Ausschußforderung erfüllt. 

Was den Expreßgutverkehr betrifft, so will sich die 
DB AG an der Bahn Trass GmbH beteiligen und 

hofft, auf diese Weise die bestehenden Verluste 
abzubauen. 

3. Der Ausschuß hat zum Ausdruck gebracht, daß er 
es für bedenklich hält, wenn die DB AG als öffent-
liches Unternehmen in vor- und nachgelagerte 
Marktstufen eindringt, ggf. Privatunternehmen 
aufkauft und damit den freien Wettbewerb behin-
dert. Grundlegende marktwirtschaftliche Prinzi-
pien werden auf diese Weise verletzt. 

Nachdem der Ausschuß festgestellt hatte, daß die 
DB AG ein ganz neues Unternehmen gegründet 
hatte, wurde der Fall mit der Kenntnisnahme des 
Berichtes abgeschlossen. 

Planung einer Lückenschlußmaßnahme in 
Thüringen 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 62; Prot. 41, 83; 
A-Drucksache 13; Prot. 7, S. 94 

1. Der Bundesrechnungshof hatte der Reichsbahn 
gegenüber Vorschläge gemacht, die zur Einspa-
rung von 126 Mio. DM geführt haben. Der Aus-
schuß wollte über die weiteren Bauvorhaben der 
Reichsbahn bzw. der DB AG im Bereich der Saale-
talbahn informiert werden. 

2. Die DB AG hat dem Ausschuß mitgeteilt, daß sie in 
diesem Bereich den elektrischen Zugbetrieb und 
die vollständige Herstellung der Zweigleisigkeit 
vornehmen möchte. 

3. Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 

Konzentration der Rechenzentren der Deutschen 
Reichsbahn auf den Standort Berlin 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 90; Prot. 41, S. 89; 
A-Drucksache 230; Prot. 7, S. 95 

1. Die DB AG wollte ihre bisher getrennten acht 
Rechenzentren in Berlin zusammenführen. Der 
Bundesrechnungshof hatte vorgeschlagen, das 
Bauvorhaben bescheidener als zunächst geplant 
auszugestalten und damit rd. 30 % der ursprüngli-
chen Kosten (ca. 27 Mio. DM) einzusparen. 

Die Deutsche Reichsbahn hatte sich zunächst be-
reit erklärt, die Vorschläge zu übernehmen. Die 
endgültige Planung sah jedoch vor, das Bauvolu-
men gegenüber der ursprünglichen Planung 
nochmals um 40 % zu erhöhen. 

Der Ausschuß hatte beanstandet, daß die Deut-
sche Reichsbahn unabhängig von Wirtschaft-
lichkeitsgesichtspunkten und ohne Rücksicht auf 
die Kosten weit überhöhte und nicht unbedingt 
notwendige Bauvorhaben durchführt. Er hatte das 
Bundesministerium für Verkehr aufgefordert, dar-
auf zu achten, daß die DB AG das Bauvorhaben 
nur in dem notwendigen Umfang durchführt. 

2. Das Bundesministerium für Verkehr hat dem Aus-
schuß mitgeteilt, daß es auf die Planungen der DB 
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AG keinerlei Einfluß mehr hat. Die DB AG wird 
das gewünschte Bauvorhaben in dem von ihr ge-
wünschten Umfang durchführen. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß er nach der 
Bahnreform auf die laufende Geschäftspolitik der 
DB AG keinen nennenswerten Einfluß mehr hat. 
Die einzige Möglichkeit besteht da rin, 

— über die Vertreter des Bundes im Aufsichtsrat 
Einfluß auszuüben 

oder 

— den Umfang der öffentlichen Finanzzuweisun-
gen zu verringern. 

Beide Wege wurden jedoch nicht für sehr er-
folgversprechend angesehen, weil die Höhe der 
Finanzzuweisungen weitgehend festliegt und der 
Aufsichtsrat hinsichtlich der laufenden Geschäfts-
politik nur einen sehr eingeschränkten Einfluß 
hat. 

Mangels hinreichenden Einflusses wurde der Fall 
mit der Kenntnisnahme des Berichtes abgeschlos-
sen. 

Notwendigkeit der Eisenbahnfährhäfen Saßnitz und 
Mukrahn 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 112; Prot. 41, S. 664; 
A-Drucksache 9; Prot. 7, S. 97 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß es auf der 
Insel Rügen zwei Eisenbahnfährhäfen, nämlich 

1. den Eisenbahnfährhafen Mukrahn 

und 

2. den Eisenbahnfährhafen Saßnitz 

gibt. 

Der Ausschuß hatte festgestellt, daß der Hafen 
Saßnitz technisch rückständiger ist. Befürwortet 
wurde, den Gesamtfährverkehr nach Mukrahn zu 
verlagern. 

2. Das Bundesministerium für Verkehr hat dem Aus-
schuß mitgeteilt, daß die DB AG den Wunsch des 
Ausschusses erfüllen will. Angestrebt wird die 
Verlagerung des Gesamtverkehrs nach Mukrahn. 
Erforderlich sind dort  jedoch noch erhebliche zu-
sätzliche Investitionen. Es wird die Erwartung ge-
äußert, daß die dafür erforderlichen Finanzmittel 
aufgebracht werden können. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die endgültige 
Entscheidung beim Eigentümer des Hafens und 
bei der DB AG liegt. Unmittelbare Einflußmög-
lichkeiten auf die Geschäftsführung bestehen 
nicht mehr. 

Da es sich um einen für den Ausschuß relativ un-
bedeutenden Fall gehandelt hat, wurde der Fall 
mit der Kenntnisnahme des Berichtes abgeschlos-
sen. 

Jahresabschluß 1991 

BT-Drucksache 12/5660, Nr. 41; Prot. 41, S. 39; 
A-Drucksache 241; Prot. 7, S. 100 

1. Es hatte eine grundlegende Meinungsverschie-
denheit zwischen dem Bundesrechnungshof und 
der DB AG gegeben. 

Der Bundesrechnungshof hatte die Auffassung 
vertreten, daß die DB AG neben dem Gesamtkon-
zernabschluß Teilkonzernabschlüsse für ihre vie-
len selbständigen Unternehmen aufstellen und 
daß jeder Teilkonzernabschluß mit dem Testat 
eines Abschlußprüfers versehen werden sollte. 

Die DB AG hatte entsprechende Forderungen des 
Bundesrechnungshofes zurückgewiesen. 

Zunächst konnte keine Einigung erzielt werden. 
Der Ausschuß hatte deshalb den Bundesrech-
nungshof, die DB AG, das Bundesministerium für 
Verkehr und das Bundesministerium der Finanzen 
aufgefordert, diese Frage gemeinsam zu klären 
und zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelan-
gen. 

2. Aufgrund der Vorlage des Ausschusses haben sich 
alle Beteiligten auf eine einvernehmliche Lösung 
geeinigt. Die DB AG stellt aus dem Gesamtkon-
zernabschluß unternehmensintern Teilkonzernab-
schlüsse auf, die primär der Information des Un-
ternehmens dienen. Ein Exemplar soll jedoch dem 
Bundesministerium für Verkehr und eines dem 
Bundesrechnungshof zugeleitet werden, damit 
diese Einblick in das Betriebsergebnis der Teil-
konzerne erhalten. Nach der Vereinbarung ist es 
nicht erforderlich, daß der Teilkonzernabschluß 
mit dem Testat eines Abschlußprüfers versehen 
wird. 

3. Der Ausschuß möchte darüber informiert werden, 
wie die Teilkonzernabschlüsse den Vorstellungen 
des Bundesrechnungshofes entsprechend noch 
aussagekräftiger abgefaßt werden können. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers zur Kenntnis. 

2. Nach Abschluß der Beratungen erwartet er 
einen weiteren Bericht über die endgültig ge-
troffene Vereinbarung. 

Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation 

Sondervermögen Deutsche Bundespost — 
Einzelplan 13 

Organisation des Luftpostdienstes 

BT-Drucksache 11/3056, Nr. 49; A-Drucksache 8; 
Prot. 9, S. 9; A-Drucksache 98; Prot. 27, S. 80; 
A-Drucksache 31; Prot. 5, S. 28 

1. Der Ausschuß hatte befürwortet, daß die Luftpost-
stelle Hannover aufgelöst wird. 
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2. Das Ministerium hat die Luftpostdienststelle in-
nerhalb eines internationalen Gesamtkonzeptes 
mittlerweile beseitigt. 

3. Die Vorgaben des Ausschusses sind erfüllt. 

Verringerung des Kostenaufwandes bei Telegramm-
und Eilzustellung 

BT-Drucksache 11/5383, Nr. 51; Prot. 38, S. 12; 
A-Drucksache 49; Prot. 16, S. 22; A-Drucksache 32; 
Prot. 5, S. 29 

1. Der Ausschuß wollte darüber informiert werden, 
wie die relativ hohen Kosten des Postdienstes bei 
der Telegramm- und Eilzustellung verringert wer-
den können. 

2. Der neue Bericht des Bundesministeriums für Post 
und Telekommunikation enthält noch keinerlei 
konkrete Angaben. Es wird lediglich erwogen, 
Dritte mit der Eilzustellung zu beauftragen und 
diese nicht mehr durch Postbedienstete selbst 
durchführen zu lassen. Genauere Angaben darü-
ber, wie sich die Kosten verringern lassen, sind in 
dem Bericht nicht enthalten. 

3. Die Auflagen des Ausschusses sind noch nicht er-
füllt. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 32) zur Kenntnis. 

2. Der Bundesminister sollte mit Nachdruck auf 
die baldige Entscheidung und Umsetzung einer 
wirtschaftlichen Neukonzeption der Tele-
gramm- und Eilzustellung sowie auf den Ab-
schluß der erforderlichen Verträge hinwirken. 

3. Der Ausschuß erwartet einen erneuten Bericht 
bis Mai 1996. 

Beteiligung der Deutschen Bundespost 
POSTDIENST an der PSG-Postdienst Service 
Gesellschaft mbH, Berlin 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 66; Prot. 43, S. 26; 
A-Drucksache 33; Prot. 5, S. 31 

1. Die Deutsche Bundespost hatte die ehemals ost-
deutsche PSG-Postdienst Service Gesellschaft 
übernommen, die für den Vertrieb von Zeitungen 
und Zeitschriften in der DDR zuständig war. Da 
das Unternehmen nicht hinreichend konkurrenz-
fähig war, verursachte es von 1991 bis 1992 Verlu-
ste in Höhe von ca. 50 Mio. DM. Das Ministerium 
hatte in der Vergangenheit dem Ausschuß gegen-
über erklärt, daß künftig mit Gewinnen zu rech-
nen sei. 

2. In seinem neuen Bericht hat das Ministerium dem 
Ausschuß mitgeteilt, daß entgegen der ursprüng-
lich optimistischen Prognose nach wie vor keine 
Gewinne erzielt werden. Der Verlust des letzten 
Jahres beträgt ca. 12 Mio. DM. Das Ministerium 
drückt jedoch die Hoffnung aus, daß sich die Si

-

tuation im übernächsten Jahr wesentlich verbes-
sern wird. 

3. Der Ausschuß hat darauf hingewiesen, daß die 
künstliche Aufrechterhaltung öffentlicher Unter-
nehmen in Geschäftsbereichen, die privatwirt-
schaftlich bet rieben werden können, erhebliche 
Gefahren mit sich bringt. Selbst wenn derartige 
Unternehmen mit Gewinn arbeiten, sind sie aus 
ordnungspolitischen Gründen abzulehnen. Infol-
ge ihrer weitreichenden finanziellen Ressourcen 
können sie in vor- und nachgelagerte Marktstufen 
eindringen, dort  leistungsfähige Privatunterneh-
men verdrängen. Damit werden Grundprinzipien 
freier Marktwirtschaft in Frage gestellt. Die Aus-
wirkungen solch einer Unternehmenspolitik sind 
„mittelstands-feindlich" . Öffentliches Geld ist 
nicht dafür da, um leistungsfähige Privatunter-
nehmen zu bekämpfen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

2. Er erwartet einen erneuten Bericht bis Mai 
1996. 

Bundesministerium der Verteidigung — 
Einzelplan 14 

Zahlung von außertariflichen Prämien an 
Angestellte in zentralen Schreibdiensten beim 
Bundesminister der Verteidigung und im 
nachgeordneten Bereich 

BT-Drucksache 11/3056, Nr. 18; Prot. 4, S. 46; 
A-Drucksache 33; Prot. 10, S. 21; A-Drucksache 48; 
Prot. 15, S. 35; Prot. 26, S. 58; A-Drucksache 235; 
Prot. 4, S. 105 

1. Der Ausschuß hatte verlangt, daß die tägliche 
Schreibleistung, von wo ab Leistungsprämien ge-
zahlt werden, von 35 000 Anschlägen auf 45 000 
Anschläge erhöht wird. 

Außerdem hatte er gefordert, daß das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung im Bereich der 
Schreib- und Lesekräfte 83,5 Dienstposten ein-
spart. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung will Lei-
stungsprämien künftig nur noch bei Überschreiten 
von 45 000 Anschlägen zahlen. 

Auch der Personalaufbau geht planmäßig vonstat-
ten. Bis Ende 1994 wurden bereits 54 Dienstposten 
eingespart. Die weitere vom Ausschuß geforderte 
Personalverringerung wird nach Angaben des Mi-
nisteriums zeitgerecht erbracht. Durch die Einfüh-
rung von Schreibautomaten will das Ministerium 
sogar noch weitere Stellen einsparen. 

3. Die Auflagen des Ausschusses sind bereits heute 
weitgehend erfüllt. 
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Beschaffung von Transportpanzern für 
elektronische Kampfführung 

BT-Drucksache 12/3250, Nr. 19; Prot. 26, S. 31; 
A-Drucksache 233; Prot. 4, S. 107 

1. Der Ausschuß hatte verlangt, daß im Bundesmini-
sterium der Verteidigung der Controlling-Bereich 
erheblich verbessert wird. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat da-
raufhin beim Hauptabteilungsleiter Rüstung ein 
gesondertes Controlling-Referat eingerichtet, das 
alle Rüstungsvorhaben überprüft. 

Es wird angestrebt, eine gesonderte „ Kontroll-Ab-
teilung " einzurichten. 

Langfristig wird angestrebt, nur noch die wichtig-
sten Entscheidungen im Ministerium selbst zu 
treffen. Entscheidungen sollen in der Regel im 
nachgeordneten Bereich gefällt werden. Das Bun-
desministerium der Verteidigung wäre dann pri-
mär nicht mehr Entscheidungs-, sondern Kontroll-
ministerium. 

3. Der Ausschuß hat anerkannt, daß dem Bereich 
„Kontrolle", so wie vom Ausschuß gefordert, künf-
tig eine erhebliche Bedeutung zukommen soll. 
Trotzdem wurde der Bericht des Verteidigungsmi-
nisterium nicht „zustimmend" zur Kenntnis ge-
nommen. Die Auswirkungen des neuen Konzep-
tes waren in der Kürze der Zeit für den Ausschuß 
nicht im Detail vorherzusehen. Die Gefahr einer 
Überkontrolle ist gegeben, wenn das gesamte Mi-
nisterium nicht mehr „Entscheidungs"-, sondern 
nur noch „Kontroll"-Instanz wird. 

Beschaffungsrahmenverträge der Wehrbereichs- 
und Standortverwaltungen 

BT-Drucksache 12/3250, Nr. 23; Prot. 26, S. 44; 
A-Drucksache 234; Prot. 4, S. 109 

1. Der Ausschuß hatte keine Einigkeit darüber er-
zielen können, ob es sinnvoller ist, wenn Beschaf-
fungen „zentral" oder wenn sie „dezentral" 
durchgeführt werden. Der Ausschuß hatte das 
Bundesministerium der Verteidigung deshalb be-
auftragt, eine detaillierte Analyse durchzuführen, 
um zu ermitteln, ob die zentrale oder die dezentra-
le Beschaffung wirtschaftlicher ist. 

2. Das Ministerium hat bisher noch keine endgültige 
Lösung gefunden. Es hat nur ein „Pilotprojekt" in 
die Wege geleitet, um herauszufinden, in wel-
chem Umfang eine dezentrale und in welchem 
Umfang eine zentrale Beschaffung sinnvoll ist. 
Ausgestaltet ist das Projekt in der Weise, daß auf 
„dezentraler Ebene" eine „zentrale Beschaffung" 
erfolgt. 

3. Eine Bewertung ist für den Ausschuß erst nach 
Abschluß der Versuche möglich. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Bericht „zur Kennt-
nis". 

2. Nach Abschluß des Pilotversuches erwartet er 
einen erneuten Bericht des Bundesministers 
der Verteidigung. 

Sicherheit der Informationsverarbeitung in 
Rechenzentren der Bundeswehr 

A-Drucksache 740; Prot. 20, S. 47; 
A-Drucksache 94; Prot. 26, S. 61; A-Drucksachen 28 
und 236; Prot. 4, S: 111 

1. Der Ausschuß hatte in der Vergangenheit erhebli-
che Mängel im Bereich der Sicherheitstechnik der 
Bundeswehr festgestellt. Er hatte das Bundesmini-
sterium der Verteidigung verpflichtet, darauf zu 
achten, daß die festgestellten Mängel beseitigt 
werden. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat 
einen „Sonderbeauftragten für die Sicherheits-
technik" ernannt, der die festgestellten Mängel 
beseitigen soll. 

Von 516 festgestellten Mängeln wurden 419 mitt-
lerweile beseitigt. Die restlichen Mängel zu behe-
ben, würde nach Angaben des Ministeriums zu 
erheblichen Kosten führen. Dazu sieht es sich 
wegen des engen Finanzspielraumes nicht in der 
Lage. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß Sicherheits-
mängel abzustellen sind, soweit dies zu wirt-
schaftlich vernünftigen Preisen möglich ist. Auf-
wand und Ertrag müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zueinander stehen. Übermäßige Auf-
wendungen zur Beseitigung von Sicherheitsmän-
geln, die nicht gravierend sind, müssen nicht 
durchgeführt werden. 

Der Ausschuß hat das Bundesministerium der Ver-
teidigung demgegenüber nur noch verpflichtet, 
Mängel zu beseitigen, soweit dies zu wirtschaft-
lich angemessenen Preisen möglich ist. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

2. Er ist der Auffassung, daß Sicherheitsmängel 
abgestellt werden müssen, soweit der „Auf-
wand" den „Ertrag" rechtfertigt. Wi rtschaftlich 
aufwendige Maßnahmen zur Beseitigung ge-
ringfügiger Sicherheitsmängel hält der Aus-
schuß für nicht erforderlich. 

3. Der Bundesrechnungshof wird aufgefordert, 
darauf zu achten, daß die Vorgaben des Aus-
schusses erfüllt werden. 

Aussonderung und Verwertung des 
bundeswehreigenen Landesystems SETAC 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 30; Prot. 41, S. 31; 
A-Drucksache 228; Prot. 4, S. 113 

1. Der Ausschuß hatte in der letzten Ausschußsit-
zung mit Verwunderung festgestellt, daß in ein 
elektronisches Landesystem 300 Mio. DM inve- 
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stiert worden waren. Anschließend wurde das Sy-
stem für nur 15 000 DM verkauft. Der Ausschuß 
wollte über dieses auffallende Mißverhältnis inf or-
miert werden. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat dem 
Ausschuß mitgeteilt, daß sich das System als 
„nicht einsatzfähig " erwiesen hat. Es mußte daher 
zum „Schrottwert" verkauft werden. Nur der Ma-
terialpreis an Eisen wurde vergütet. 

3. Der Ausschuß hat zur Kenntnis genommen, daß in 
ein völlig wertloses System 300 Mio. DM investiert 
worden waren. 

Entwicklung des Führungsinformationssystems 
RUBIN des Führungsstabes der Streitkräfte 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 107; Prot. 42, S. 42; 
A-Drucksache 240; Prot. 4, S. 115 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß das Informa-
tionssystem RUBIN so teuer werden würde, daß es 
nicht mehr zu finanzieren ist. Er hatte das Bundes-
ministerium der Verteidigung deshalb auf ein er-
heblich billigeres Konzept verpflichtet. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat sich 
verpflichtet, darauf zu achten, daß das System bei 
etwa gleicher Leistungsfähigkeit mit elektroni-
schen Systemanteilen ausgestattet wird, die im 
Handel erhältlich sind. Dadurch wird das System 
erheblich billiger als geplant. Mit 115 Mio. DM ist 
das System haushaltsmäßig ohne weiteres zu fi-
nanzieren. 

3. Die Auflagen des Ausschusses sind erfüllt. Erheb-
liche Einsparungen wurden erzielt. 

Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 

Umrüstung des Schützenpanzers BMP-1 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 29; Prot. 42, S. 29; 
A-Drucksache 15; Prot. 4, S. 117 

1. Der Ausschuß hatte Kritik daran geübt, daß ein 
von der DDR übernommener Schützenpanzer mit 
erheblichen Kosten (ca. 30 Mio. DM) umgerüstet 
worden war, obwohl er wenig später bereits außer 
Dienst gestellt wurde. In einen nicht benötigten 
Panzertyp wurden 30 Mio. DM investiert. Der 
Ausschuß hatte das Bundesministerium der Ver-
teidigung aufgefordert, bei der Veräußerung der 
Panzer zu versuchen, einen so hohen Preis zu er-
zielen, daß die unnötigen Einbaukosten kompen-
siert werden. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat auf-
grund der Vorgaben des Ausschusses relativ große 
Verkaufsanstrengungen unternommen. Der Ver-
kaufspreis liegt um ca. 4 Mio. DM über den Umrü-
stungskosten für den Panzer. Alle Kosten sind voll 
abgedeckt. 

3. Die Entscheidung des Ausschusses hat dazu ge-
führt, daß Verluste für den Bundeshaushalt ver-
mieden werden konnten. Der Ausschuß war mit 
dem Ergebnis zufrieden. 

Bundesministerium für Gesundheit — 
Einzelplan 15 

Rückzahlung der nicht benötigten 
Anschubfinanzierung/Liquiditätshilfe aus dem 
Bundeshaushalt für die Defizitdeckung 1990 der 
GKV Ost einschließlich erzielter Zinsen 

BT-Drucksache 12/3250, Nr. 31; Prot. 29, S. 51; 
A-Drucksache 122; Prot. 36, S. 15; Prot. 45, S. 41; 
A-Drucksache 16; Prot. 3, S. 26 

1. Die Krankenkassenverbände in den neuen Bun-
desländern hatten vom Bund 3 Mrd. DM zur Behe-
bung von Liquiditätsschwierigkeiten überwiesen 
bekommen. Der überwiesene Betrag war zu hoch. 
Nach gemeinsamer Auffassung des Bundesmini-
steriums, des Bundesversicherungsamtes, des 
Bundesrechnungshofes und des Rechnungsprü-
fungsausschusses müssen die überzahlten 
649 Mio. DM einschließlich zwischenzeitlich er-
zielter Zinsen zurückzahlt werden. 

2. Das Bundesministerium für Gesundheit und das 
Bundesversicherungsamt hatten bisher noch kei-
ne Rückzahlungsklage eingereicht. Solch eine 
Klage muß vor dem Verwaltungsgericht, nicht vor 
dem Sozialgericht erhoben werden. 

3. Der Ausschuß hat eine verwaltungsrechtliche Kla-
ge für dringend notwendig erachtet. Er hat darauf 
hingewiesen, daß die Krankenkassen zumindest 
keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben, die 
Gelder zu behalten. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 16) zur Kenntnis. 

2. Der Ausschuß hält eine verwaltungsrechtliche 
Klage mit dem Ziel der Rückerstattung der An-
schubfinanzierung für erforderlich. 

3. Der Bundesminister wird erneut aufgefordert, 
die Abrechnung der Anschubfinanzierung für 
die gesetzliche Krankenversicherung sicherzu-
stellen. 

4. Über das Ergebnis der Prozesse und über den 
aktuellen Stand der Abrechnung ist dem Aus-
schuß bis zum 31. Dezember 1995 zu berichten. 

Gebührenerhebung des Bundesgesundheitsamtes 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 33; Prot. 38, S. 16; 
A-Drucksache 10; Prot. 3, S. 32 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß das ehemali-
ge Bundesgesundheitsamt 

1. für die Zulassung neuer Medikamente 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode Drucksache 13/3167 (neu) 

und 

2. für seine „sonstigen Amtshandlungen" 

keine kostendeckenden Gebühren verlangte. 

Er hatte das Ministerium verpflichtet, kostendek-
kende Gebühren einzuführen. 

2. Für die „Zulassung neuer Medikamente" werden 
mittlerweile kostendeckende Gebühren erhoben. 
Hier wird ein Kostendeckungsgrad von 89 % er-
zielt. 

Für die „sonstigen Amtshandlungen" werden 
nach wie vor keine kostendeckenden Gebühren 
verlangt. Die Rechtsgrundlagen konnten noch 
nicht geändert werden wegen der ungeklärten 
Kompetenzzuweisungen zwischen den Nach

-

folgeeinrichtungen des ehemaligen Bundesge-
sundheitsamtes. 

3. Auf Wunsch des Ausschusses hat das Ministerium 
sich bereit erklärt, den kostenrechtlichen Teil des 
Bundesseuchengesetzes schon vorher zu novellie-
ren, um auf diese Weise den Kostendeckungsgrad 
so schnell wie möglich zu verbessern. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 10) zur Kenntnis. 

2. Er fordert die Bundesregierung erneut auf, 

— die Voraussetzungen für die Änderung der 
BGA-Nachfolgeeinrichtungen-Kostenver-
ordnungen zu schaffen, 

— die Berechnung und Festlegung der neuen 
Kostensätze vorzunehmen und 

— umgehend die Neufassung der BGA-Nach-
folgeeinrichtungen-Kostenverordnung in 
Kraft zu setzen. 

3. Über das Veranlaßte ist dem Ausschuß bis zum 
31. Oktober 1995 zu berichten. 

4. Der Ausschuß erwartet ferner, daß die Kosten-
verordnungen regelmäßig in kürzeren Abstän-
den auf ihre Kostendeckung hin überprüft und 
ggf. angepaßt werden. 

Bundesministerium für wirtscha ftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung — 
Einzelplan 23 

Förderung der Reintegration von Ärzten aus den 
Entwicklungsländern 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 35; Prot. 39, S. 38; 
A-Drucksache 30; Prot. 4, S. 122 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
ausländische Medizinstudenten nach Abschluß 
ihres Studiums Rückkehrprämien erhalten, wenn 
sie den ärztlichen Beruf in ihrem Heimatland aus-
üben. 

Anders als der Bundesrechnungshof hatte der 
Ausschuß festgestellt, daß die Rückkehrprämien 

entwicklungshilfepolitisch ausgesprochen wert-
voll sind. Da im Ausland erheblich weniger Geld 
verdient werden kann, besteht ohne Prämie die 
Gefahr, daß ausländische Medizinstudenten ihren 
medizinischen Beruf in der Bundesrepublik 
Deutschland ausüben und nicht in ihre Heimat-
länder zurückkehren. Der Ausschuß hatte das Mi-
nisterium deshalb in der Vergangenheit aufgefor-
dert, an den Rückkehrprämien festzuhalten. 
Gleichzeitig wollte er über das neue Ärzte-Rück-
kehrprogramm informiert werden. 

2. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung hat in seinem Be-
richt die bisher ergriffenen Maßnahmen darge-
stellt. Vieles war sehr vage formuliert. Endgültige 
Ergebnisse liegen noch nicht vor. 

3. Der Ausschuß hat erneut festgestellt, daß Anreize 
für eine Rückkehr von ausländischen Medizinstu-
denten zweckmäßig sind. Es wurde die Überzeu-
gung geäußert, daß das Ministerium ein sachge-
rechtes Rückkehrprogramm erarbeiten wird. 

Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 

Allgemeine Finanzverwaltung — 
Einzelplan 60 

Umsatzbesteuerung einer Unternehmensgruppe 
durch eine Landesfinanzbehörde 

BT-Drucksache 12/3250, Nr. 30; Prot. 29, S. 49; 
A-Drucksache 145; Prot. 36, S. 34; A-Drucksache 
172; Prot. 40, S. 74; A-Drucksache 214; Prot. 44, 
S. 72; Prot. 10, S. 50; A-Drucksache 17 

1. Der Ausschuß hatte im Rahmen eines bedeutsa-
men Einzelfalles verlangt, 

— daß das Bundesministerium der Finanzen eine 
„Bundesbetriebsprüfung" durchführen soll, 

— daß die Staatsanwaltschaft gebeten wird, den 
Finanzbehörden eine Kopie der do rt  lagernden 
Akten zur Verfügung zu stellen. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat das 
Bundesamt für Finanzen angewiesen, sich an den 
laufenden Betriebsprüfungen zu beteiligen und 
das Bundesministerium der Finanzen laufend 
über die Ergebnisse zu informieren. 

Das Bundesamt hat den Angaben entsprochen 
und dem Bundesministerium der Finanzen in bis-
her zwei Schreiben über die ergriffenen Maßnah-
men und die ersten Ergebnisse berichtet. 

Die Akten der Staatsanwaltschaft wurden allem 
Anschein nach angefordert. Die rückständigen 
Umsatzsteuern sind zwischenzeitlich getilgt. 

3. Für den Ausschuß war vor allem entscheidend, 
daß keine Umsatzsteuerschulden mehr ausstehen. 
Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall daher abgeschlossen. 
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Informationszentrale für steuerliche 
Auslandsbeziehungen beim Bundesamt für 
Finanzen 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 45; Prot. 44, S. 61; 
A-Drucksache 55; Prot. 10, S. 52 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß die „Informa-
tionszentrale für steuerliche Auslandsbeziehun-
gen" zu langsam arbeitet. Nur wenige Referate 
arbeiteten schnell und effektiv. 

Der Ausschuß hatte das Bundesministerium der 
Finanzen aufgefordert, die Ursachen aufzuklären. 

2. Der vom Bundesministerium der Finanzen vorge-
legte Bericht macht für die Rückstande die veral-
teten Datenverarbeitungsanlagen verantwortlich. 

Außerdem wird eine Umorganisation vorgeschla-
gen, die zu einem Personalmehrbedarf von acht 
Stellen führt. 

3. Der Ausschuß hat beanstandet, daß Arbeitsrück-
stände immer nur durch mehr Kapital und mehr 
Personal behoben werden können. Beanstandun-
gen des Bundesrechnungshofes nur durch Kapi-
talmehreinsatz zu beheben, ist nicht vereinbar mit 
der primär angestrebten Haushaltskonsolidie-
rung. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

1. Der Ausschuß nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

2. Er bedauert, daß sich die Informationszentrale 
für steuerliche Auslandsbeziehungen nicht in 
der Lage sieht, die vom Bundesrechnungshof 
aufgezeigten Rückstände ohne Kapitalmehr-
einsatz zu beheben. 

Stand der bundesweiten Einführung eines 
automatisationsgestützten Verrechnungsverfahrens 
in den Finanzämtern (Steuerrückstände) 

BT-Drucksache 12/1150, Nr. 26; Prot. 18, S. 30; 
A-Drucksache 125; Prot. 36, S. 41; A-Drucksache 153; 
Prot. 44, S. 91; A-Drucksache 34, Teil 1; Prot. 10, 
S. 55 

1. Der Ausschuß hatte verlangt, daß ein automa-
tionsgestütztes Verrechnungsverfahren in allen 
Bundesländern eingeführt wird. 

2. Das Verfahren ist mittlerweile in fast allen Bun-
desländern im Einsatz. Baden-Württemberg wird 
das neue Verfahren in der ersten Hälfte des Jahres 
1996 übernehmen. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 

Maßnahmen zur Verbesserung der 
organisatorischen und programmgesteuerten 
Kontrollen im Besteuerungsverfahren 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 40; Prot. 44, S. 48; 
A-Drucksache 34, Teil 2; Prot. 10, S. 56 

1. Der Ausschuß hatte beanstandet, daß es im Be-
reich der automationsgesteuerten Kontrollen nicht 
genügend Vorkehrungen gegen die Veruntreu-
ung öffentlicher Gelder gibt. Er hatte weiterrei-
chende Kontrollen verlangt. 

2. Das Kontrollverfahren ist in nunmehr allen Bun-
desländern im Einsatz. 

3. Die Auflagen des Ausschusses sind erfüllt. Mit der 
Kenntnisnahme des Berichtes wurde der Fall ab-
geschlossen. 

Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit des 
Lohnverfahrens 

BT-Drucksache 11/7810, Nr. 10; Prot. 7, S. 40; 
A-Drucksache 46; Prot. 18, S. 58; A-Drucksache 85; 
Prot. 29, S. 57; A-Drucksache 164, 209; Prot. 44, 
S. 75; A-Drucksache 47; Prot. 10, S. 58 

1. Der Ausschuß hatte Mängel festgestellt bei der 
Auszahlung des Lohnverfahrens. Bereits im letz-
ten Jahr war ihm über Fortschritte berichtet wor-
den. Der Ausschuß hatte das Bundesministerium 
der Finanzen aufgefordert, seine Bemühungen 
fortzusetzen und arbeitssparende Verfahren so 
schnell wie möglich einzuführen. 

2. Das Lohnauszahlungsverfahren ist zwischenzeit-
lich noch komplizierter geworden. Aufgrund der 
Vorgaben des Ausschusses wurden jedoch Ver-
besserungen durchgesetzt. 

3. Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 

Bonn, den 29. November 1995 

Adolf Roth (Gießen) 

Berichterstatter 

Dieter Pützhofen 

Berichterstatter 






